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TEIL III 

Länderprofile 

Im folgenden Teil dieser Publikation werden die Parameter und Regeln der nationalen 
Rentensysteme im Profil dargestellt. Zuvor bietet die Einleitung jedoch einen Vergleich 
der Hauptmerkmale der Profile zwischen den einzelnen Ländern und gibt einen Überblick 
über den Inhalt der Länderprofile. Ferner sind die Parameter und Regeln der Renten-
systeme in einer Tabelle zusammengefasst. 
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Einleitung

Wesentliche konzeptionelle Merkmale der Rentensysteme 

In dem oben beschriebenen „Berichtsrahmen für Renten auf einen Blick“ wurden die wesent-
lichen Bestandteile der nationalen Renteneinkommenssysteme in Kategorien eingestuft (vgl. Abb. 0.1 
im „Berichtsrahmen“). Bei den ersten beiden Kategorien handelt es sich um obligatorische Kom-
ponenten. Kategorie 1 umfasst staatliche Systeme, deren Augenmerk auf der Sicherung ausreichender 
Renteneinkommen liegt. Kategorie 2 umfasst staatliche oder private Systeme, die vorrangig auf die 
Sicherung von Renteneinkommen abzielen, die einen gewissen Teil des Verdiensts während der 
Erwerbstätigkeit ersetzen. In Tabelle III.1 sind die wesentlichen Merkmale dieser beiden Kategorien 
zusammengefasst: die wichtigsten Parameter und Regeln, die ausschlaggebend für die Höhe der 
später bezogenen Renteneinkommen sind. 

Kategorie 1, Umverteilungssysteme 

Das Niveau der von den Umverteilungssystemen der ersten Kategorie gewährten Leistungen 
wird als Prozentsatz des Durchschnittsverdiensts in den einzelnen Ländern ausgedrückt (vgl. den 
Indikator „Durchschnittsverdienste“ in Teil II). Da einige Länder über einen Mix aus verschiede-
nen Programmen verfügen, ist das Leistungsniveau für jedes Land einzeln dargestellt. Im Rahmen 
der Grundsicherung wird eine Pauschalleistung gewährt, die entweder vom Wohnsitz (z.B. in den 
Niederlanden und Neuseeland) oder von der Zahl der Beitragsjahre (z.B. in Irland und im Ver-
einigten Königreich) abhängig ist. Bei Systemen mit bedürftigkeitsabhängigen Leistungen wird 
ein bestimmtes Einkommensniveau angestrebt, und die Leistungen verringern sich im Verhältnis 
zu allen anderen Einnahmequellen. Bei Mindestrenten hingegen wird bei der Berechnung des 
Leistungsniveaus lediglich die Höhe des Renteneinkommens berücksichtigt. 

Im Fall der Mindest- und der Grundrenten sind die Rentenansprüche von Personen dargestellt, 
die ab dem Alter von 20 Jahren bis zum Erreichen des Regelrentenalters ununterbrochen erwerbs-
tätig waren. Wie aus den letzten Zeilen der Tabelle III.1 ersichtlich, liegt das Regelrentenalter in 
den meisten OECD-Ländern bei 65 Jahren. Nur bei sehr geringem Verdienst dürften Personen mit 
kompletter Erwerbsbiografie Anspruch auf bedürftigkeitsabhängige Leistungen haben; bei der 
Mehrzahl der Leistungsempfänger handelt es sich eher um Personen mit kurzer und unterbrochener 
Versicherungsbiografie1. In der letzten Reihe ist der Gesamtbetrag der Rentenansprüche aus der 
ersten Leistungskategorie für Rentner mit vollständiger Erwerbsbiografie dargestellt. In einigen 
Fällen ist es den Rentnern möglich, verschiedenartige Leistungen der ersten Kategorie gleichzeitig 
in Anspruch zu nehmen, wohingegen sie in anderen Fällen nur im Rahmen eines einzigen Programms 
anspruchsberechtigt sind. 

Im OECD-Durchschnitt belaufen sich die Leistungen aus den Systemen der ersten Kategorie 
auf 27% des nationalen Durchschnittsverdiensts. In Belgien, Luxemburg und Neuseeland sind die 
Leistungen im Verhältnis zum Durchschnittsverdienst besonders hoch. Am niedrigsten sind sie in 
Deutschland, Finnland, Japan, Ungarn und den Vereinigten Staaten, wo die Leistungen weniger als 
20% des nationalen Durchschnittsverdiensts ausmachen. 

Kategorie 2, Versicherungssysteme 

Die Informationen zur zweiten Kategorie, die Renteneinkommenssysteme in Form von Ver-
sicherungen umfasst, sind separat für die verdienstabhängige Altersversicherung und Systeme mit 
Beitragsprimat aufgeführt. 
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Tabelle III.1   Zusammenfassung der Rentenversicherungsparameter und -regeln 

Australien 
Öster-
reich 

Belgien Kanada 
Tschech. 
Republik 

Dänemark Finnland Frankreich 
Deutsch-

land 
Griechen-

land 

Kategorie 1 (in % des 
Durchschnittsverdiensts)

 Bedürftigkeitsabhängige 
 Rente 

23 26 22 18 23 18 18 22 19 11 

 Grundrente – – – 14 8 18 – – – –

 Mindestrente – – 28 – 11 – – 23 – 34 

 Insg. (bei kompletter 
 Erwerbsbiografie 

23 26 28 32 23 36 18 23 19 34 

Kategorie 2           

Verdienstabhängige Rente 

 Typ n.v. DB DB DB DB n.v. DB DB/EP EP DB 

 Steigerungssatz  (in % des 
 individuellen Verdiensts) 

– 1.78 1.33 0.63 0.45 [w]1 – 1.5 [a]2 1.75 [w]3,4 1.00 2.573

 Verdienstmessgröße – 40 L b34 f30 – L b25/L L f5 

 Valorisierung – w5 p w w – 80 w/20 p p/p w6 7

 Indexierung – d p p (c) 33 w/67 p – 20 w/80 p p/p w6 d 

Beitragsprimat (DC) 

 Beitragssatz (in % des 
 individuellen Verdiensts) 

9 – – – – 1 + 10.88 – – –  

Bemessungsgrenze (in % 
des Durchschnittsverdiensts) 

 Öffentlich – 146 118 104 n.v. – – 99 149 3259

 Privat/betrieblich 244 – – – – – n.v. 298 – –

Rentenalter           

 Regelrentenalter 65 65 65 65 65 65 65 61 67 65 

 (Frauen)     62-6510      

 Frühverrentung 55 60 60 60 62 63 55 

 (Frauen)     59-6010      

Die angegebenen Parameter beziehen sich auf 2006, in ihnen sind jedoch sämtliche gesetzlichen Änderungen berücksichtigt, die erst später wirksam 
werden. Zum Beispiel setzen einige Länder das Rentenalter herauf und erweitern die Verdienstmessgröße für die Leistungsberechnung; das 
Rentenalter der Frauen ist nur angegeben, wenn es von dem der Männer abweicht. Angabe der Frühverrentung nur soweit relevant. 
n.v. = nicht verfügbar; – = nicht relevant; [a] = altersabhängig; b = Zahl der besten Jahre; (c) = Indexierung abhängig von der Finanzlage der 
Rentenversicherung; d = diskretionäre Indexierung; f = Zahl der letzten Jahre; fr = Valorisierung zu einem gesetzlich festgelegten Satz;  
L = Lebensarbeitszeitdurchschnitt; p = Valorisierung/Indexierung gegenüber Preisentwicklung; w = Valorisierung/Indexierung gegenüber Durch-
schnittsverdiensten; [w] = verdienstabhängig; [y] = abhängig von der Zahl der Versicherungsjahre. 
BIP = an das Bruttoinlandsprodukt gebunden; DB = Leistungsprimat; DC =  Beitragsprimat; EP = Entgeltpunkte; NDC = Notional Accounts (fiktiver 
Zinssatz). 
1.  Tschechische Republik: Höhere Steigerungssätze bei geringerem Verdienst, niedrigere Steigerungssätze bei höherem Verdienst.
2.  Finnland: Höherer Steigerungssatz für ältere Erwerbstätige. 
3.  Frankreich und Griechenland: In den angegebenen Daten sind zwei verschiedene Programme zusammengefasst. 
4.  Frankreich: Höhere Steigerungssätze bei höherem Verdienst bei betrieblichen Altersvorsorgeplänen. 
5.  Österreich: Es wird davon ausgegangen, dass die Valorisierung auf Verdienstindexierung umgestellt wird, da der Zeitraum für die Berechnung des  
Durchschnittsverdiensts verlängert wird. 
6.  Deutschland: Indexierung und Valorisierung unterliegen einem Nachhaltigkeitsfaktor. 
7.  Griechenland: Valorisierung entsprechend Rentenerhöhungen für Beschäftigte des öffentlichen Sektors. 
8.  Dänemark: 1% entfällt auf das obligatorische spezielle Rentensystem, 10,8% ist der Regelbeitragssatz des quasi-obligatorischen betrieblichen 
Vorsorgesystems. 
9.  Griechenland: Die effektive Beitragsbemessungsgrenze errechnet sich aus der Höchstrente. 
10. Tschechische Republik: Rentenalter der Frauen abhängig von der Kinderzahl. 

 
 

Die Informationen über die verdienstabhängige Altersversicherung beginnen mit dem Systemtyp: 
Leistungsprimat, Entgeltpunkte oder fiktive Konten (Notional Accounts). Der wichtigste Parameter, 
der über Unterschiede beim Rentenversicherungswert entscheidet, ist der Steigerungssatz pro 
Beitragsjahr, d.h. der Satz, zu dem den Versicherten die Rentenansprüche für jedes Versicherungs-
jahr angerechnet werden. Der Steigerungssatz ist als Prozentsatz des „versicherten“ Verdiensts 
ausgedrückt. In den meisten Systemen wird nur ein Teil des Verdiensts bei der Berechnung der 
Renten berücksichtigt. 
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Tabelle III.1 (Forts.)  Zusammenfassung der Rentenversicherungsparameter und -regeln  

Ungarn Island Irland Italien Japan Korea 
Luxem-

burg 
Mexiko 

Nieder-
lande 

Neusee-
land 

Kategorie 1 (in % des 
Durchschnittsverdiensts)

 Bedürftigkeitsabhängige 
 Rente 

– 1811 32 – 19 – – – – – 

 Grundrente – 9 34 – 16 22 10 4.6 31 39 

 Mindestrente 16 – – – – – 38 28 – – 

 Insg. (bei kompletter 
 Erwerbsbiografie 

16 27 34 22 19 22 38 28 31 39 

Kategorie 2           

Verdienstabhängige Rente 

 Typ DB DB n.v. NDC DB DB DB n.v. DB n.v. 

 Steigerungssatz (in %  
des individuellen Verdiensts) 

1.22 1.40 – 1.75 0.55 1 1.85 [y]12 – 1.7513 –

 Verdienstmessgröße L L – L L L L – L14 – 

 Valorisierung w (fr) – BIP w w w – w (c) –

 Indexierung 50 w/50 p p – p15 p p w – w (c) – 

Beitragsprimat (DC) 

 Beitragssatz (in % des 
 individuellen Verdiensts) 8 – – – – – – 6.516 – – 

Bemessungsgrenze (in %  
des Durchschnittsverdiensts)

 Öffentlich 220 – – 367 149 142 231 – – – 

 Privat/betrieblich 220 n.v. – – – – – 607 n.v. –

Rentenalter           

 Regelrentenalter 62 67 66 65 65 65 65 65 65 65 

 (Frauen)    60       

 Frühverrentung 65 60 60 60 57 60 60 

 (Frauen)           

11.  Island: Umfasst zwei verschiedene Programme. 
12.  Luxemburg: Steigerungssatz nimmt bei längeren Versicherungsbiografien zu. 
13.  Niederlande: Uneinheitliche Steigerungssätze in den verschiedenen betrieblichen Altersvorsorgeplänen. 
14.  Niederlande: Die Verdienstmessgröße ist bei rund zwei Dritteln der betrieblichen Altersvorsorgepläne der Durchschnittsverdienst und bei einem 
Drittel der letzte Verdienst. 
15.  Italien: Volle Preisindexierung geringer Rentenbezüge, 90%ige oder 75%ige Preisindexierung höherer Rentenbezüge. 
16.  Mexiko: Zusätzlicher Beitrag in Höhe von 5,5% des Mindestlohns als Grundrente ausgewiesen. Der niedrigere Wert des berechneten Steigerungssatzes 
gilt für Frauen. 

 
 

Im Fall von Entgeltpunktesystemen entspricht der in Tabelle III.1 angegebene effektive Steige-
rungssatz den Kosten eines Entgeltpunkts im Verhältnis zum Entgeltpunktwert, ausgedrückt als 
Prozentsatz des individuellen Verdiensts. Daraus ergeben sich, wie aus den Steigerungssätzen in 
Systemen mit Leistungsprimat, die pro Jahr erworbenen Rentenansprüche im Verhältnis zum 
Verdienst desselben Jahrs. In den Notional-Accounts-Systemen wird der effektive Steigerungssatz 
auf die gleiche Weise berechnet, um den jährlichen Rentenanspruch als Prozentsatz des Verdiensts 
eines gegebenen Jahrs zu erhalten. Die Berechnungen, die vom Beitragssatz, fiktiven Zinssatz und 
Umwandlungsfaktor abhängen, sind in Queisser und Whitehouse (2006) genauer beschrieben. 

In etwas weniger als der Hälfte der Länder mit verdienstabhängigen Altersvorsorgeplänen 
(aller drei Arten) sind die Steigerungssätze linear. In den anderen Ländern schwankt der Umfang 
der jährlich erworbenen Rentenansprüche je nach der Höhe des Verdiensts des Versicherten, der 
Zahl der Beitragsjahre oder dem Alter des Versicherten. 

In acht Fällen ist der Steigerungssatz von der Verdiensthöhe abhängig (in Tabelle III.1 durch 
[w] dargestellt). In den öffentlichen Rentenversicherungssystemen der Tschechischen Republik, 
Portugals, der Schweiz und der Vereinigten Staaten ist der Steigerungssatz progressiv gestaltet, so 
dass die Ersatzquote für Geringverdiener höher ist. Im Vereinigten Königreich folgt die Entwicklung 
des Steigerungssatzes einer U-Kurve, d.h. er ist bei Geringverdienern am höchsten, sinkt dann und  
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Tabelle III.1 (Forts.)  Zusammenfassung der Rentenversicherungsparameter und -regeln  

Norwegen Polen Portugal 
Slowak. 
Republik

Spanien Schweden Schweiz Türkei 
Ver. 

Königreich 
Ver. 

Staaten 

Kategorie 1 (in % des 
Durchschnittsverdiensts)

 Bedürftigkeitsabhängige 
 Rente 

31 – 16 – – 26 24 5 19 18 

 Grundrente 16 – – – – – – – 14 –

 Mindestrente – 24 32 2217 27 – 18 37 1417 – 

 Insg. (bei kompletter 
 Erwerbsbiografie 

31 24 32 22 27 26 24 37 28 18 

Kategorie 2           

Verdienstabhängige Rente 

 Typ EP NDC DB EP DB NDC DB DB DB DB 

 Steigerungssatz (in % des 
individuellen Verdiensts) 

1.05 [w]18 0.67 2.25 [w]19 1.19 3.0 [y]20 1.21 [w] [w/a] 2.0 0.89 [w]21 0.91 [w]19

 Verdienstmessgröße b20 L L L f15 L L L L b35 

 Valorisierung w w22 25 w/75 p w p w fr (2.0%) BIP w w24

 Indexierung p p22 p/BIP23 50 w/50 p p w-1.6 (c) 50 w/50 p p p p 

Beitragsprimat (DC) 

 Beitragssatz (in % des 
 individuellen Verdiensts) 

2.0 7.3 – 9 – 2.5 + 4.525 – – – – 

Bemessungsgrenze (in % 
des Durchschnittsverdiensts)

 Öffentlich 188 250 n.v. 300 164 111 106 265 105 240 

 Privat/betrieblich – – – – – – 106 – – –

Rentenalter           

 Regelrentenalter 67 65 65 62 65 65 65 65 68 67 

 (Frauen)  60     64    

 Frühverrentung 55 60 61 63 62 

 (Frauen)       62    

17.  Slowakische Republik und Vereinigtes Königreich: Mindestrente errechnet sich aus der Mindestgutschrift. 
18.  Norwegen: Niedrigerer Steigerungssatz bei höherem Verdienst. 
19.  Portugal und Vereinigte Staaten: Höhere Steigerungssätze bei geringerem Verdienst, niedrigere Steigerungssätze bei höherem Verdienst. 
20.  Spanien: Höherer Steigerungssatz für die ersten Jahre der Erwerbstätigkeit, sinkt bei längeren Erwerbsbiografien. 
21.  Vereinigtes Königreich: Steigerungssatz am höchsten bei geringem Verdienst, dann geringer, dann wieder höher. 
22.  Polen: Anpassung an das Wachstum der Reallohnsumme, mindestens aber an die Entwicklung der Preisinflation. Die Indexierung war zu 80% an 
den Preisen und zu 20% an den Löhnen orientiert, wurde aber 2005 auf die Preise umgestellt. 
23.  Portugal: Die Preisindexierung wird für geringe Rentenbezüge höher, für höhere Renten geringer sein. Die Indexierung wird großzügiger, je höher 
das BIP-Wachstum ausfällt. 
24.  Vereinigte Staaten: Verdienstvalorisierung bis zum Alter von 60 Jahren, keine Anpassung von 60-62 Jahren; Preisvalorisierung von 62-67 Jahren. 
25. Schweden: Der Beitragssatz für individuelle Rentensparpläne liegt bei 2,5%. Die Beitragssätze der quasi-obligatorischen betrieblichen 
Altersvorsorgepläne betragen bei den niedrigeren Verdiensttranchen 4,5% und bei den höheren Verdiensttranchen 30% (im größten System für 
Arbeitskräfte des privaten Sektors). 
Quelle:  Von den amtlichen Stellen der jeweiligen Länder zur Verfügung gestellte Informationen und OECD-Berechnungen. Vgl. die Länderprofile 
weiter unten. 

 

 
steigt schließlich bei einem höheren Verdienst wieder. In Norwegen ist der Steigerungssatz bei 
höherem Verdienst geringer. In den betrieblichen Altersvorsorgesystemen Frankreichs und Schwedens 
sind die Leistungen so gestaltet, dass der Umverteilungseffekt der öffentlichen Rentenversicherung 
ausgeglichen wird. Versicherten mit hohem Verdienst wird für den Verdienstteil oberhalb der 
Beitragsbemessungsgrenze des öffentlichen Systems eine höhere Ersatzquote gewährt. 

In der betrieblichen Altersvorsorge Finnlands und der Schweiz erhöht sich der Steigerungs-
satz mit dem Alter (durch [a] dargestellt). 

In zwei Ländern ändert sich der Steigerungssatz nach Dauer der Erwerbstätigkeit ([y]). In 
Luxemburg wird Personen mit einer längeren Beitragsbiografie ein höherer Steigerungssatz gewährt. In 
Spanien gibt es drei verschiedene Steigerungssätze. Im Vergleich zur Situation in Luxemburg ist 
die Entwicklung dort umgekehrt: Der Steigerungssatz ist für die ersten Versicherungsjahre am 
höchsten und für die letzten Jahre längerer Versicherungsbiografien am niedrigsten. 
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Verdienstmessung für die Rentenberechnung 
Die Rentenansprüche bei Systemen mit Leistungsprimat werden im Verhältnis zum vergangenen 

Verdienst der Versicherten berechnet, der jedoch in den einzelnen Ländern unterschiedlich gemessen 
wird. Tabelle III.1 zeigt, ob es sich um den über die gesamte Dauer der Erwerbstätigkeit berechneten 
Durchschnittsverdienst oder um den während einer bestimmten Zahl „bester oder letzter Jahre“ 
bezogenen Verdienst handelt. Es sei daran erinnert, dass sich die hier aufgeführten Informationen 
auf die langfristigen Bestimmungen des Systems beziehen. 

In 17 OECD-Ländern wird für die Rentenberechnung der Verdienstdurchschnitt des gesamten 
Erwerbslebens zu Grunde gelegt. In Kanada, der Tschechischen Republik und den Vereinigten 
Staaten wird der Durchschnitt über den größten Teil des Erwerbslebens berechnet (30-35 Jahre). In 
Österreich wird der für die Rentenberechnung berücksichtigte Zeitraum schrittweise auf 40 Jahre 
angehoben. Es gibt jedoch einige Ausnahmen. In Griechenland und Spanien wird das Endgehalt 
(über die letzten 5 bzw. 15 Jahre) für die Rentenberechnung zu Grunde gelegt. Die Leistungen aus 
dem öffentlichen Rentensystem Frankreichs und Norwegens basieren auf dem während der besten 
20 bzw. 25 Jahre bezogenen Verdienst. 

Wertanpassung 
Eng verknüpft mit der Verdienstmessgröße ist die Politik der Wert- oder Rentenanpassung, 

durch die der Wert des vergangenen Verdiensts aktualisiert wird, um den Veränderungen des 
Lebensstandards in der Zeit zwischen dem Entstehen der Rentenansprüche und der Auszahlung 
der Renten Rechnung zu tragen. (Dies wird zuweilen Anpassung an das Einkommen vor dem 
Ruhestand genannt.) Basieren die Leistungen auf dem Verdienst des letzten Jahrs, ist eine solche 
Anpassung nicht nötig. Dagegen ist es erforderlich, den Wert der Rentenansprüche anzupassen, 
wenn sich der für die Rentenhöhe maßgebliche Verdienst auf einen längeren Zeitraum bezieht. Die 
Aktualisierung des Entgeltpunktwerts und des fiktiven Zinssatzes in Entgeltpunktesystemen bzw. 
Notional-Accounts-Systemen sind die exakten Entsprechungen zur Valorisierung in Systemen mit 
Leistungsprimat (wegen weiterer Einzelheiten vgl. Queisser und Whitehouse, 2006, Kasten 4). 

Die Valorisierungsregeln haben starke Auswirkungen auf die Rentenansprüche, was auf einen 
„Zinseszinseffekt“ zurückzuführen ist. Bei Zugrundelegung der in diesem Bericht verwendeten 
Annahmen bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung – d.h. einem Reallohnwachstum von 2% 
und einer Teuerungsrate von 2,5% – sind die Renten von Personen mit vollständiger Erwerbs-
biografie (zwischen dem Alter von 20 und 65 Jahren) im Falle einer Anpassung an die Preis-
entwicklung um 40% niedriger als bei einer vollen Wertanpassung des Verdiensts früherer Jahre 
an die Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen Durchschnittsverdiensts. 

Am üblichsten ist die – von 15 OECD-Ländern befolgte – Praxis, den Verdienst früherer Jahre 
entsprechend dem Wachstum des gesamtwirtschaftlichen Durchschnittsverdiensts zu aktualisieren. 
Belgien, Frankreich, Island und Spanien aktualisieren den Verdienst jedoch nur in Bezug auf die 
Preisinflation, wobei aber in Spanien der Effekt relativ gering ist, da nur der Verdienst der letzten 
15 Jahre in der Rentenformel berücksichtigt wird, gegenüber 25 Jahren im öffentlichen Rentensystem 
Frankreichs und dem auf die Lebensarbeitszeit bezogenen Verdienstdurchschnitt in Belgien und 
im Rahmen der französischen betrieblichen Vorsorgepläne. Finnland, Portugal und die Türkei 
aktualisieren den Verdienst früherer Jahre anhand einer kombinierten Preis-/Lohnindexierung. 

Systeme mit Beitragsprimat 
Der wichtigste Parameter von Systemen mit Beitragsprimat ist der Verdienstanteil, der vom 

Arbeitnehmer, vom Arbeitgeber oder vom Staat auf das individuelle Konto eingezahlt werden 
muss. Die Beitragssätze im Rahmen dieser Systeme unterscheiden sich zwischen den einzelnen 
Ländern erheblich. Die Beitragssätze der obligatorischen Systeme mit Beitragsprimat in den nordi-
schen Ländern sind relativ niedrig: 1% in Dänemark, 2% in Norwegen und 2,5% in Schweden. 
Allerdings werden die betrieblichen Altersvorsorgepläne in Dänemark und Schweden als „quasi-
obligatorisch“ eingestuft, da nahezu die gesamte Erwerbsbevölkerung durch diese Systeme ver-
sichert ist. Die Beitragssätze im Rahmen dieser Pläne liegen in Dänemark in der Regel bei 10,8% 
des Verdiensts; in Schweden betragen sie bei den niedrigeren Verdiensttranchen 4,5% und bei den 
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höheren Verdiensttranchen 30% (im größten System für Arbeitskräfte des privaten Sektors). Der 
durchschnittliche Beitragssatz in den acht dargestellten Ländern beläuft sich auf 8,3%. 

Beitragsbemessungsgrenzen 
In den meisten Ländern müssen Arbeitskräfte mit hohem Einkommen nicht auf ihren gesamten 

Verdienst Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung entrichten. Üblicherweise wird eine 
Obergrenze festgelegt, die sowohl bei der Berechnung der Beitragshöhe als auch der Rentenhöhe 
Anwendung findet. Diese Obergrenze des Versichertenverdiensts hat starke Auswirkungen auf die 
Struktur, den Umfang und die Kosten der Systeme der zweiten Kategorie. Im Durchschnitt von 
zwanzig Ländern liegt die Beitragsbemessungsgrenze der öffentlichen Rentenversicherung bei 
190% des gesamtwirtschaftlichen Durchschnittsverdiensts. (Nicht einbezogen sind die acht Länder, 
in denen es keine öffentlichen Rentenversicherungssysteme gibt, in denen eine Beitragsbemessungs-
grenze anwendbar wäre, wie bei Grund- oder Sozialrentensystemen, sowie die zwei Länder, in 
denen bei der öffentlichen Rentenversicherung keine Beitragsbemessungsgrenze vorgesehen ist.) 

In Tabelle III.1 sind (separat) auch die Beitragsbemessungsgrenzen der obligatorischen privaten 
Rentensysteme sowie der betrieblichen Altersvorsorgepläne des öffentlichen Sektors in Frankreich 
und Finnland angegeben. In drei der neun Länder, in denen es solche Programme gibt, sind keine 
Bemessungsgrenzen vorgesehen. Es handelt sich um Finnland, Island und die Niederlande. Die 
Beitragsbemessungsgrenzen der betrieblichen Altersvorsorge in Frankreich und Schweden belaufen 
sich auf das 3- bzw. das 2,8-Fache der Bemessungsgrenze der öffentlichen Rentenversicherung. In 
den 22 Ländern, in denen Systeme mit Beitragsbemessungsgrenzen vorhanden sind, betragen diese 
im Durchschnitt insgesamt 230% und liegen damit deutlich über der Bemessungsgrenze der öffent-
lichen Rentenversicherungen allein. 

Rentenanspruchsalter 
Das Regelrentenalter liegt in der Mehrzahl der OECD-Mitgliedsländer für Männer und Frauen 

bei 65 Jahren. Das Regelrentenalter der Frauen ist in einigen Ländern zwar nach wie vor niedriger 
als das der Männer, es wird in den meisten von diesen jedoch schrittweise dem der Männer angeglichen 
(z.B. in Belgien, Ungarn und im Vereinigten Königreich). Nur Italien, die Schweiz und Polen planen 
das niedrigere Regelrentenalter für Frauen langfristig beizubehalten. 

Island, Norwegen und die Vereinigten Staaten haben ein Regelrentenalter von 67 Jahren, und 
andere Länder, z.B. Dänemark, Deutschland und das Vereinigte Königreich, werden das Renten-
alter auf über 65 Jahre anheben. 

In über der Hälfte der OECD-Länder ist jedoch eine Frühverrentung möglich, die aber gewöhn-
lich mit einer Leistungsminderung verbunden ist. 

Indexierung der laufenden Rentenzahlungen 
Der Begriff Indexierung bezieht sich hier auf die Anhebungen des Werts der Rentenzahlungen ab 

dem Zeitpunkt ihrer Inanspruchnahme (Whitehouse, 2009). In der Regel werden die Rentenleistungen 
gemäß einem Verbraucherpreisindex angepasst. In Finnland, der Schweiz, der Slowakischen Republik, 
der Tschechischen Republik und Ungarn gibt es eine kombinierte Preis-/Lohnindexierung. 

Griechenland, Italien, Österreich und Portugal haben progressive Indexierungsmechanismen 
eingeführt, bei denen der Wert geringer Rentenzahlungen stärker angehoben wird als der höherer 
Leistungen. In Italien ist für geringe Renten eine Anpassung der ausgezahlten Renten an die Preis-
entwicklung in vollem Umfang vorgesehen, wohingegen der Prozentsatz bei der Anpassung höherer 
Renten variiert. In Portugal gibt es eine Mischindexierung an die Preis-/BIP-Entwicklung; wie stark 
die Erhöhung ausfällt, ist sowohl von der Rentenhöhe als auch von der BIP-Wachstumsrate abhängig. 

Indexierung der Rentensystemparameter 
Die Indexierung betrifft nicht nur die laufenden Rentenzahlungen, sondern auch die Renten-

systemparameter. In Systemen mit bedürftigkeitsabhängigen Leistungen und Systemen mit Grund-
rente ist die Anpassung des Leistungsniveaus zum Zeitpunkt der Rentenantragstellung stärker als 
die der laufenden Rentenzahlungen. 
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Als Beispiel soll hier das Grundrentensystem des Vereinigten Königreichs dienen. Dieses System 
wurde im Jahr 1981, als der Rentenwert 24% des Durchschnittsverdiensts entsprach, an die Preis-
entwicklung angebunden. Heute liegt der Rentenwert dort lediglich bei 14% des Durchschnittsver-
diensts. Die Änderung des Indexierungsverfahrens verringerte nicht nur die Leistungsansprüche der 
Rentenempfänger, sondern auch die aller künftig Erwerbstätigen. Wenn das Indexierungsverfahren 
beibehalten würde, entspräche die Grundrente der künftig Erwerbstätigen einem sehr geringen 
Prozentsatz des Durchschnittsverdiensts, wenn sie in 45 Jahren aus dem Erwerbsleben ausscheiden. 

In Kanada und Schweden ist das System der bedürftigkeitsabhängigen Leistungen ebenfalls an 
die Preisentwicklung gebunden (während im Vereinigten Königreich nun die Entwicklung des Durch-
schnittsverdiensts zu Grunde gelegt wird). Die Folge hiervon ist, dass auf Grund der langen Zeiträume, 
über die sich rentenpolitische Maßnahmen erstrecken, zu erwarten ist, dass diese Programme fast völlig 
verschwinden. Die Mindestrentenbezüge für die in 45 Jahren aus dem Erwerbsleben ausscheidenden 
Personen wären sehr niedrig. Es ist daher schwer vorstellbar, dass es politisch möglich sein wird, 
bedürftigen alten Menschen ein dermaßen geringes Einkommen zuzugestehen. Infolgedessen dürften 
diese Maßnahmen kaum haltbar sein und in der Tat auf Dauer nicht aufrechterhalten werden. 

Ein ähnliches Argument lässt sich auch in Bezug auf andere Parameter des Rentensystems 
anführen, z.B. im Hinblick auf die Beitragsbemessungsgrenze bei Systemen der verdienstabhängigen 
Rentenleistungen, die in einigen Ländern (z.B. Kanada) preisindexiert sind. 

Die Modellrechnung in diesem Bericht geht daher explizit davon aus, dass diese Leistungen 
und Parameter an die Entwicklung der Durchschnittsverdienste und nicht der Preise gebunden 
sind, selbst wenn dies in den gesetzlichen Bestimmungen anders festgelegt wurde. Offensichtlich 
hat diese Hypothese bei der Berechnung des Werts der in Aussicht gestellten Rente einen erheblichen 
Effekt auf die Ergebnisse. 

Überblick über die Länderprofile 

Für die Länderprofile wird ein einheitlicher Berichtsrahmen verwendet. An erster Stelle finden 
sich eine kurze Zusammenfassung über das nationale Renteneinkommenssystem und eine Tabelle 
mit den wesentlichen Indikatoren. Diese Hintergrundtabelle veranschaulicht den Durchschnitts-
verdienst, die öffentlichen Rentenausgaben, die Lebenserwartung und den Rentnerquotienten (die 
Zahl der Rentner je 100 Arbeitskräfte). Dabei werden sowohl die entsprechenden Daten für das 
jeweilige Land als auch der Durchschnitt für den OECD-Raum insgesamt angegeben. 

Danach folgt eine ausführliche Beschreibung der Regeln und Parameter der Altersvorsorge-
pläne, aus denen sich die Renteneinkommenssysteme der einzelnen Länder zusammensetzen. 
Diese sind wie folgt strukturiert: 

Anspruchskriterien: zulässiges Alter für den Renteneintritt (bzw. Rentenalter) und Zahl der 
erforderlichen Beitragsjahre. 

Rentenberechnung: geltende Regeln für die verschiedenen Bestandteile des Rentensystems, 
wie Grund-, bedürftigkeitsabhängige und Mindestrenten sowie öffentliche, verdienstabhän-
gige und obligatorische private Vorsorgepläne. 

Freiwillige private Altersvorsorge: Die Parameter der üblichen freiwilligen Altersvorsorge-
pläne werden für die Länder angegeben, für die die Ersatzquoten gemäß diesen Rentenplänen in 
den Indikator „Bruttoersatzquoten: öffentliche und private Systeme“ in Teil II einbezogen wurden. 

Abweichende Erwerbsbiografien 1: die Regeln und Bedingungen, nach denen Arbeitskräfte 
vorzeitig in den Ruhestand gehen bzw. über das Regelrentenalter hinaus erwerbstätig sein 
können, und die Auswirkungen auf die Rentenansprüche. 

Abweichende Erwerbsbiografien 2: die Regeln zur Sicherung der Renten von Personen, die 
auf Grund von Arbeitslosigkeit oder Kinderbetreuung nicht erwerbstätig sind. 

Die Behandlung von Rentnern in Bezug auf Einkommensteuer- und Sozialversicherungs-
beiträge wird in dieser Ausgabe aus Platzgründen nicht beschrieben2. Diese Daten sind jedoch in 
der Internet-Fassung der Länderprofile enthalten, die unter www.oecd.org/els/social/pensions/PAG 
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einzeln abgerufen werden können. Informationen zu den von den Arbeitskräften entrichteten 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen sind OECD (2007) zu entnehmen. 

Der Wert aller Rentenparameter und sonstiger relevanter Größen, z.B. Mindestlöhne, sind in 
Landeswährung sowie als Prozentsatz des Durchschnittsverdiensts angegeben. (Vgl. den Indikator 
„Durchschnittsverdienste“ in Teil II.) 

In jedem Länderprofil sind die erwarteten relativen Rentenniveaus, die Ersatzquoten und das 
Rentenvermögen bei verschiedenen individuellen Verdienstniveaus in obligatorischen Renten-
systemen in einer Tabelle aufgeführt. (Vgl. Teil I dieses Berichts wegen Informationen zu Definition 
und Messgrößen der unterschiedlichen Indikatoren.) Diese Werte sind sowohl brutto als auch netto 
angegeben (im Nettobetrag sind sowohl die in der Einzahlungsphase als auch die in der Auszahlungs-
phase zu entrichtenden Steuern und Sozialabgaben berücksichtigt). 

In Übersichtsschemas wird der relative Bruttorentenwert nach den verschiedenen Bestand-
teilen des Rentensystems aufgeschlüsselt (erste Reihe der Abbildungen). Bei der Beschreibung der 
verschiedenen Systeme wurde soweit möglich dieselbe Terminologie verwendet. Das jeweils 
dargestellte nationale System ist im Text des entsprechenden Länderkapitels beschrieben. In den 
Legenden zu den Abbildungen werden einige Standardkurzbezeichnungen verwendet: 

SA (Social Assistance): Sozialhilfe, 

Sozialrente: gesondertes System der bedürftigkeitsabhängigen Leistungen für Senioren, 

Mindestrente: bezieht sich auf die Mindestrente innerhalb eines Systems der verdienstabhängigen 
Leistungen, 

Grundrente: Rente, deren Höhe nur von der Zahl der Beitrags- oder Wohnsitzjahre abhängig ist, 

verdienstabhängiges System: sämtliche verdienstabhängigen gesetzlichen Rentenversiche-
rungssysteme, einschließlich der Notional-Accounts- und Punktesysteme sowie der her-
kömmlichen Altersvorsorgepläne mit Leistungsprimat (Defined Benefit – DB), 

Beitragsprimat (Defined Contribution – DC): obligatorische private Altersvorsorgepläne mit 
Beitragsprimat, 

Betriebsrente (betriebliche Altersvorsorge): obligatorische bzw. quasi-obligatorische, vom 
Arbeitgeber, der Branche (Niederlande), den Berufsorganisationen (Schweden) oder dem 
Staat (Finnland, Frankreich) angebotene Altersvorsorge. 

In der zweiten Reihe der Länderabbildungen sind die Auswirkungen der Einkommensteuer 
und der Sozialabgaben auf den relativen Rentenwert und die Ersatzquote dargestellt, wobei die 
Brutto- und Nettobeträge angegeben werden. 

In den Abbildungen wird eine Standardskala verwendet, um den Vergleich zwischen den 
verschiedenen Ländern zu erleichtern: Die Ersatzquotenskala reicht bis 125%, die Skala der relativen 
Rentenwerte bis zum 2,5-Fachen des Durchschnittsverdiensts. Die Abbildungen zeigen die Renten-
ansprüche von Personen, deren Arbeitsverdienst zwischen 50% und 200% des gesamtwirtschaftli-
chen Durchschnittsverdiensts liegt. 

Anmerkungen  
 
1. Vgl. die Erörterung der Sicherheitsnetze für Ältere in Kasten 2.1 im Sonderkapitel „Einkommen und 

Armut älterer Menschen“ sowie die hier in Teil III folgenden Länderprofile wegen Informationen zu den 
Leistungen für solche Arbeitskräfte. 

2. Die von den Arbeitskräften entrichteten Steuern und Sozialversicherungsbeiträge beziehen sich für alle 
OECD-Länder auf die im Jahr 2006 geltenden Sätze. 
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Australien 

Australien: Das Rentensystem  
im Jahr 2006 

Australiens Alterseinkommenssystem setzt sich 
aus drei Komponenten zusammen: einer bedürftig-
keitsabhängigen Altersrente, die über das allge-
meine Steueraufkommen finanziert wird, der Super-
annuation guarantee, die aus Pflichtbeiträgen der 
Arbeitgeber zur privaten Altersvorsorge besteht 
(hauptsächlich im Rahmen von Systemen mit 
Beitragsprimat), und freiwilligen Rentenbeiträgen 
sowie sonstigen privaten Ersparnissen, zu denen 
zur Förderung der Eigenvorsorge ermutigt wird. 

Wesentliche Indikatoren 
Austra- 

lien 
OECD

Durchschnittsverdienst AUD 55 200 47 600 

 USD 41 600 35 800 

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 3.5 7.2 

Lebenserwartung Bei der Geburt 81.1 78.9 

Im Alter von 65 Jahren 84.9 83.4 

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 21.5 23.8 

    

Anspruchskriterien 

Altersrente wird Männern ab dem vollendeten 65. Lebensjahr gezahlt. Das Rentenalter der 
Frauen – gegenwärtig 63 Jahre – wird schrittweise angehoben, so dass es ab 2014 bei 65 Jahren 
liegen wird. Das Mindestalter für die Auszahlung der Leistungen aus der Superannuation guarantee 
beträgt derzeit 55 Jahre, wird sich aber bis 2025 schrittweise auf 60 Jahre erhöhen. 

Rentenberechnung 

Beitragsprimat 

Die Superannuation guarantee wurde 1992 eingeführt. Sie besteht aus Pflichtbeiträgen der 
Arbeitgeber zu privaten Altersvorsorgeplänen. Diese Altersvorsorgepläne können vom Arbeitgeber, 
von Industrieverbänden, Finanzinstituten oder sogar von den betreffenden Personen selbst verwaltet 
werden. Der Pflichtbeitragssatz beläuft sich seit dem Finanzjahr 2002-2003 auf 9% der Arbeitnehmer-
verdienste. 

Für Arbeitskräfte mit einem Monatsverdienst von weniger als 450 $A (was 5 400 $A im Jahr 
entspricht) müssen die Arbeitgeber keine Beiträge entrichten, es steht ihnen jedoch frei, dies zu tun 
(anzumerken ist, dass dieser Mindestbetrag in der Vergangenheit nicht angehoben wurde). Darüber 
hinaus gibt es eine Beitragsbemessungsgrenze: Für den Teil des Verdiensts der Arbeitnehmer, der 
diese Grenze überschreitet, müssen die Arbeitgeber keine Beiträge entrichten. Im Finanzjahr 
2004/2005 betrug der Wert in jedem Quartal 32 180 $A, 2005/2006 lag er in allen Quartalen bei 
33 720 $A. Die Beitragsbemessungsgrenze entspricht in etwa dem 2½-Fachen der Durchschnitts-
arbeitsentgelte und ist an eine Messgröße der durchschnittlichen Lohnentwicklung gekoppelt. 

Im Auszahlungsstadium der Superannuation guarantee werden die Berechnungen kompli-
zierter. Es gibt zwar einige betriebliche Altersvorsorgepläne mit Leistungsprimat, die meisten 
Arbeitnehmer sind jedoch über Systeme mit Beitragsprimat versichert. Die Versicherten können 
sich das angesammelte Kapital entweder als einmaligen Betrag oder als Einkommensstrom in der 
einen oder anderen Form auszahlen lassen. Derzeit entscheiden sich die meisten Versicherten für 
eine Einmalzahlung. Für Vergleiche mit anderen Ländern (in denen Altersvorsorgepläne mit Leis-
tungsprimat dominieren) wird die Umwandlung des Kapitals aus der Superannuation guarantee in 
eine preisindexierte, regelmäßige Rentenzahlung (annuity) unterstellt. Die Berechnung dieser 
Rentenzahlung stützt sich auf die australischen Sterberaten. 
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Sozialrente 

Die Sozialrente (Age Pension) soll diejenigen absichern, die im Lauf ihres Erwerbslebens 
nicht genügend Ersparnisse bilden konnten, und die Altersvorsorge weiterer Personen ergänzen. Um 
die Leistungen gezielt den Bedürftigen zukommen zu lassen, werden Einkommens- und Vermögens-
prüfungen (Bedürftigkeitsprüfungen) eingesetzt. 

Der Wert der Sozialrente wird alle zwei Jahre angepasst, und die Auszahlung erfolgt im 
Zweiwochenrhythmus. Der Höchstrentensatz für Alleinstehende lag im September 2005 bei 489 $A 
auf Zweiwochenbasis, im März 2006 wurde er auf 500 $A und im September 2006 auf 512 $A 
angehoben. (Alle Werte wurden auf den nächsten Dollarwert ab- bzw. aufgerundet.) Daraus ergibt 
sich ein Durchschnitt für das Finanzjahr in Höhe von 12 737 $A jährlich, was 23% des Durch-
schnittsverdiensts entspricht. 

Der Rentenwert wird den anhand des Verbraucherpreisindex (VPI) gemessenen Preiserhöhungen 
angepasst. Gegebenenfalls wird er weiter angehoben, um sicherzustellen, dass die Sozialrente nicht 
unter 25% des durchschnittlichen wöchentlichen Gesamtarbeitsentgelts sinkt, das eine männliche 
Arbeitskraft gemäß der nationalen Definition (die geringfügig von der in den OECD-Analysen 
verwendeten Definition des Durchschnittsverdiensts abweicht) vor Steuern bezieht. 

Die Sozialrente wird schrittweise entzogen, sobald das Jahreseinkommen aus anderen Quellen 
einen bestimmten Freibetrag übersteigt. Dieser wird jährlich im Juli angepasst. 2006 lagen die 
entsprechenden Werte bei 124 $A im ersten Halbjahr und 128 $A im zweiten Halbjahr (wiederum 
auf Zweiwochenbasis berechnet). Der Grenzwert für das Finanzjahr 2006 erreichte somit 3 224 $A 
bzw. etwa 5,8% des Durchschnittsverdiensts. Die Transferentzugsrate beträgt 40% (für Allein-
stehende bzw. Paare zusammen). Darüber hinaus wird eine Vermögensprüfung durchgeführt. 
Allerdings ist bei über 90% der Betroffenen die Einkommens- und nicht die Vermögensprüfung 
für den Entzug der Leistungen ausschlaggebend (weshalb in der Modellrechnung unterstellt wurde, 
dass die Einkommensprüfung bindend ist). Nahezu 40% der Rentner erfahren auf Grund der Ein-
kommensprüfung eine Leistungskürzung und beziehen daher nur einen verringerten Rentensatz. 
Leicht über 60% der Rentner beziehen den vollen Rentensatz. 

Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung 

Die Beanspruchung von Altersrenten (einschließlich Leistungen aus der Superannuation 
guarantee) ist gegenwärtig mit dem Übergang in den Ruhestand ab dem Alter von 55 Jahren möglich 
(das auf 60 Jahre angehoben wird). Personen, die weiter erwerbstätig sind, können ihre Leistungen 
ebenfalls ab dem 55. Lebensjahr beziehen, allerdings lediglich in Form eines nicht ablösbaren 
Einkommensstroms. Die Sozialrente wird nicht vor Erreichen des Regelrentenalters für Männer 
(65 Jahre) und Frauen (63 Jahre, wird bis 2014 auf 65 Jahre angehoben) gezahlt. 

Spätverrentung 

Es ist möglich, die Beantragung der Superannuation guarantee über das Alter von 65 Jahren 
hinaus zu verschieben. Die Arbeitgeber sind im Rahmen der Superannuation-guarantee-Bestimmungen 
verpflichtet, für ihre anspruchsberechtigten Mitarbeiter bis zum Alter von 70 Jahren Altersvorsorge-
beiträge zu entrichten. 

Auch die Beantragung der Sozialrente kann über das Alter von 65 Jahren hinaus aufgeschoben 
werden. Im Rahmen des Rentenbonusprogramms (pension bonus scheme) erhalten Anspruchs-
berechtigte, die ihren Rentenanspruch erst später geltend machen und weiter berufstätig bleiben, 
einen einmaligen steuerfreien Pauschalbetrag. Dieser wird ausgezahlt, wenn der Versicherte den 
Antrag stellt und die Sozialrente bezieht. Anspruchsberechtigt sind gemeldete Personen, die ab 
dem Registrierungsdatum mindestens 12 Monate berufstätig und jährlich mindestens 960 Stunden 
erwerbstätig waren. Die Bonuszahlung kann bis zu fünf Jahre zurückgestellt werden. Der Bonus-
betrag ist vom Rentensatz abhängig, auf den die betreffende Person Anspruch hat, wenn sie 
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schließlich den Antrag stellt und Rente bezieht. Der Bonus entspricht 9,4% des Grundrenten-
anspruchs für das erste Jahr des Aufschubs. Für zwei Aufschubjahre entspricht der Bonus dem  
4-Fachen dieses Betrags, für drei Jahre dem 9-Fachen, für vier Jahre dem 16-Fachen und für fünf 
Jahre dem 25-Fachen. Der höchste Bonus, der Fünfjahresbonus, entspricht dem 2,35-Fachen des 
jährlichen Höchstanspruchs auf eine Sozialrente. 

Kinderbetreuung 

Es gibt im Rahmen der Superannuation guarantee keinen besonderen Schutz für nicht in 
Erwerbsarbeit verbrachte Zeiträume. Für solche Zeiträume können freiwillige Beiträge entrichtet 
werden. 

Die bedürftigkeitsabhängige Struktur der Sozialrente bietet Personen, die Zeiten aufweisen, 
in denen sie nicht erwerbstätig waren, einen gewissen Schutz, da sie diese absichert und die Alters-
einkommen derjenigen ergänzt, die im Lauf ihres Erwerbslebens keine ausreichenden Ersparnisse 
bilden konnten. 

Arbeitslosigkeit 

Es gibt im Rahmen der Superannuation guarantee keinen besonderen Schutz für nicht in  
Erwerbsarbeit verbrachte Zeiträume. Für solche Zeiträume können freiwillige Beiträge entrichtet  
werden. 

Zeiten der Arbeitslosigkeit können im Rahmen des Superannuation-Systems nicht angerechnet 
werden. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Australien 
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Beitragsprimat

Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

Sozialrente

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 39.3 33.5 37.5 41.6 49.7 57.7 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 51.7 44.1 49.4 53.1 58.3 64.3 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 45.7 67.0 50.0 41.6 33.1 28.9 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 59.2 80.2 63.7 53.1 41.8 36.8 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 7.7 11.7 8.5 6.9 5.3 4.5 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 9.0 13.7 9.9 8.1 6.2 5.2 

Nettorentenvermögen 7.7 11.7 8.5 6.7 4.8 3.8 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 9.0 13.7 9.9 7.8 5.5 4.4 
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Belgien 

Belgien: Das Rentensystem im Jahr 2006 

Das Rentensystem besteht aus zwei Kompo-
nenten: einer verdienstabhängigen öffentlichen 
Altersversorgung mit einer Mindestrente und einer 
bedürftigkeitsabhängigen Einkommenssicherung. 

 

Wesentliche Indikatoren 
  Belgien OECD 

Durchschnittsverdienst EUR 37 700 28 600 

 USD 47 300 35 800 

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 9.0 7.2 

Lebenserwartung Bei der Geburt 79.5 78.9 

Im Alter von 65 Jahren 83.8 83.4 

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 28.7 23.8 

    

Anspruchskriterien 

Das Regelrentenalter für Männer ist 65 Jahre. Für Frauen beträgt das Rentenalter seit dem 
1.1.2006 64 Jahre. Es wird am 1.1.2009 auf 65 Jahre angehoben. Nach der Gesetzgebung Belgiens 
erfordert eine vollständige Erwerbsbiografie 45 Beitragsjahre für Männer und 44 Jahre für Frauen 
(seit dem 1.1.2006). Seit dem 1.1.2009 ist auch für Frauen eine volle Erwerbsbiografie von 45 Beitrags-
jahren notwendig. 

Männer und Frauen können ab dem Alter von 60 Jahren eine Frühverrentung beantragen, 
wenn sie die Bedingungen hinsichtlich der Beitragsjahre erfüllen. Seit dem 1.1.2005 kann die 
Rente bei Vorliegen von 35 Beitragsjahren mit 60 Jahren beantragt werden. 

Rentenberechnung 

Verdienstabhängige Rente 

Die volle Quote für die Berechnung der Rente beträgt für alleinstehende Rentner 60% und 
für solche mit unterhaltsberechtigtem Ehepartner 75%. Der Jahressteigerungssatz liegt also bei 
60%/45 = 1,33% für Männer (und ab 2009 auch für Frauen). Maßgeblich ist der durchschnittliche 
Verdienst über das gesamte Erwerbsleben. Für den Verdienst aus früheren Jahren wird eine Neu-
bewertung entsprechend der Preisentwicklung vorgenommen, und gleichzeitig wird ein Neubewer-
tungskoeffizient angewendet, um weiter zurückliegende Gehälter in Einklang mit den gestiegenen 
Lebensstandards zu bewerten (unterschiedlicher Koeffizient für jedes Jahr). Die Anwendung dieses 
Neubewertungskoeffizienten ist in dem Modell nicht berücksichtigt.  

Die volle Rente wird gezahlt, sofern die obigen Anspruchskriterien erfüllt sind. Bei kürzeren 
Beitragszeiten wird die Rente zwar ausgezahlt, aber auf der Basis der niedrigeren Beitragsjahre 
berechnet.  

Es gibt eine Bemessungsgrenze für den anrechnungsfähigen jährlichen Verdienst, die 2006 bei 
44 081,27 Euro lag (rd. 117% des Durchschnittsverdiensts).  

Die laufenden Rentenzahlungen werden entsprechend einem Verbraucherpreisindex ange-
passt (in dem bestimmte Güter nicht enthalten sind). Darüber hinaus werden diskretionäre reale 
Rentenerhöhungen zur Anpassung an den allgemeinen Lebensstandard vorgenommen. Diese  
Anpassungen waren in jüngster Zeit allerdings  mehr auf die niedrigsten oder die am längsten 
bestehenden Renten konzentriert). Ab 2008 zwingt das Gesetz die Regierung dazu, Entscheidungen 
hinsichtlich der Rentenaktualisierung im Zweijahresrhythmus zu treffen, auf der Basis der  
Empfehlungen der Sozialpartner. 
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Es gibt zusätzliche Renteneinkommen („Urlaubs-“ und „Ergänzungs“-Leistungen), die ein-
mal jährlich ausbezahlt werden. Bis zu einer Obergrenze von 525,50 Euro für Alleinstehende und 
656,88 Euro für Rentner mit einem unterhaltsberechtigten Ehepartner entsprechen sie der Höhe 
einer Monatsrente (zum Stand von Mai 2006). 

Mindestanrechnungsbetrag 

Im Fall von Rentnern, die niedrige Einkommen hatten oder ihr gesamtes Erwerbsleben lang in 
Teilzeit beschäftigt waren, ist zur Anhebung der Rentenansprüche ein jährlicher Mindestanrechnungs-
betrag vorgesehen. Bei einem Jahresverdienst von weniger als 14 810,70 Euro (Stichtag: 1.1.2006; 
entspricht rd. 39% des Durchschnittsverdiensts) wird der Referenzverdienst auf dieses Niveau 
angehoben. Ab dem 1.10.2006 wurde dieser Mindestanrechnungsbetrag in Folge des sogenannten 
„Generationenpakts“ auf 17 674,73 Euro angehoben. Anspruch auf diese Mindestanrechnung 
besteht nach mindestens 15 Versicherungsjahren, für einen Gegenwert von mindestens einem Drittel 
einer Vollzeitbeschäftigung. (Daraus ergibt sich eine effektive Mindestrente bei vollständigem 
Erwerbsverlauf für Alleinstehende mit 45 Beitragsjahren, die für jedes Beitragsjahr auf dieses 
Niveau angehoben wird.) Die Anwendung dieses Mindestanrechnungsbetrags kann nicht zur Aus-
zahlung einer Rente von über 15 553,48 Euro führen, wenn es sich um eine „Familienrente“ handelt, 
bzw. von 12 442,78 Euro für eine Rente für eine „alleinstehende Person“. Sollte die Berechnung 
eine solche Rente ergeben, wird der Mindestanrechnungsbetrag nicht auf alle anrechnungsfähigen 
Beitragsjahre angewandt, bis die Rente wieder unter diese Bemessungsgrenze fällt. 

Verdienstabhängige Mindestrente 

Des Weiteren gibt es eine verdienstabhängige Mindestrente, die sich für Alleinstehende, die 
die Bedingungen in Bezug auf die Zahl der Beitragsjahre voll erfüllen (45 Jahre), zum 1.1.2006 
auf 10 232,50 Euro belief (10 603,65 Euro ab dem 1.10.2006) bzw. auf 12 990,85 Euro für  
Personen mit unterhaltsberechtigtem Ehepartner (13 250,39 Euro ab dem 1.10.2006). Für  
Alleinstehende entspricht dies in etwa 28% des Durchschnittsverdiensts. Bei nicht vollständigen 
Erwerbsbiografien wird der Betrag auf einen Anteil der Mindestrente reduziert, wobei die Grund-
voraussetzung allerdings ist, dass der Empfänger mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der 
erforderlichen Versicherungsjahre vorweisen kann. Ansonsten lässt sich die Rentenhöhe einfach 
durch die Anwendung der Rentenformel ermitteln (eine „Erhöhung“ der Rentenleistung entspre-
chend dem Wachstum der Mindestrente entfällt).  

Die Mindestrente ist preisindexiert, wobei bestimmte Güter nicht im Index enthalten sind. 
Die Leistungen werden immer dann um 2% erhöht, wenn die kumulative Inflation seit der letzten 
Aktualisierung einen bestimmten Grenzwert übersteigt (2%).  

Rentner erhalten von den beiden Mindestleistungen – der Mindestrente und der auf der Basis 
des garantierten Mindesteinkommens berechneten Rente – jeweils die höhere. 

Einkommenssicherung: Sozialrente 

Ältere Menschen, die keine durch berufliche Tätigkeit erworbenen Rentenansprüche besitzen 
oder deren Ansprüche sehr niedrig sind, können eine bedürftigkeitsabhängige Einkommenssiche-
rung erhalten. Sie nennt sich GRAPA (Garantie de revenu aux personnes âgées) und gehört zu 
den Sozialhilfemaßnahmen, welche die Sozialversicherungsleistungen ergänzen (z.B. die gesetz-
liche Rente für Arbeitskräfte des Privatsektors, entsprechend der Modellrechnung).  

Die Leistungen im Rahmen der bedürftigkeitsabhängigen Einkommenssicherung für die  
Älteren betragen 8 234,87 Euro (8 399,39 Euro ab dem 1.10.2006) für allein lebende Rentner 
(22% des Durchschnittseinkommens) und 5 489,91 Euro (5 599,59 Euro ab dem 1.10.2006) für in 
Gemeinschaft lebende ältere Menschen. Auch für diese Leistung ist eine Preisindexierung vorge-
sehen, bei der bestimmte Güter ausgeklammert sind. Bei der Bedürftigkeitsprüfung wird das 
„normale“ Renteneinkommen nur in Höhe von 90% des tatsächlichen Betrags eingerechnet.  
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Die Altersgrenzen entsprechen dem gesetzlichen Renteneintrittsalter: 65 Jahre. Während einer 
Übergangsphase (für zwischen dem 1.1.2006 und dem 31.12.2008 zugesagte GRAPA) können 
Frauen bereits im Alter von 64 Jahren GRAPA beantragen. Ab dem 1.1.2009 liegt das Mindestalter 
für alle bei 65 Jahren.  

Freiwillige private Renten 

Im Jahr 2003 wurde ein neues System „sektoraler Ergänzungsrenten“ eingeführt, um die 
zweite Säule des Rentensystems weiter auszubauen. Die Beitragssätze werden durch (branchen-
weite) Tarifverträge festgelegt und können je nach Branche unterschiedlich ausfallen. Diese  
betriebliche Altersvorsorge ist beitragsbezogen und betrifft etwa 56% der Beschäftigten. Die  
Modellrechnung geht von einem Beitragssatz von 4,25% aus, was etwa dem nationalen Durch-
schnitt entspricht. 

Abweichende Erwerbsbiografien  

Frühverrentung 

Seit dem Jahr 2005 ist die Frühverrentung ab dem Alter von 60 Jahren möglich, bei voraus-
gesetzten 35 Beitragsjahren. Eine versicherungsmathematische Kürzung der Rentenhöhe ist nicht vor-
gesehen. Dennoch kann die volle Rente auf Grund der möglicherweise unvollständigen Erwerbs-
biografie (weniger als 45 Jahre) u.U. nicht erreicht werden. Es gibt eine Verdienstprüfung, die die 
Möglichkeiten einer Kombination aus Frührente und Erwerbseinkommen begrenzt. Die Prüfung 
erfolgt nach strengeren Kriterien als die Verdienstprüfung nach Überschreiten des Regelrentenalters 
(siehe unten). 

Für Rentenfälle, die nach dem 1.1.2007 und vor dem Jahr 2013 eintreten, wird in Folge des 
„Generationenpakts“ das Weiterarbeiten nach dem Alter von 62 Jahren oder länger als 44 Beitrags-
jahre durch einen Bonus belohnt (2 Euro für jeden gearbeiteten Tag, bis maximal 624 Euro – nicht 
indexiert – für jedes vollständig gearbeitete Jahr). 

Spätverrentung 

Die Inanspruchnahme der Rente kann auch über das gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus 
verschoben werden. Personen, die über das Rentenalter hinaus weiterarbeiten, können im Hinblick 
auf den Erwerb einer Vollrente oder einer noch höheren Rente Beitragsausfallzeiten in der  
Erwerbsbiografie kompensieren oder den Rentenbetrag aufbessern, da für die Berechnung der 
Rentenhöhe nur die letzten 45 Verdienstjahre (44 Jahre für Frauen) zu Grunde gelegt werden. 

Ansonsten lassen sich Rentenleistungen und Arbeitsverdienste (nach dem Regelrentenalter) 
bis zu einer gewissen Grenze kombinieren. Bei einem Jahresarbeitsverdienst von weniger als 
15 590,18 Euro (Alleinstehende) bzw. 19 300,98 Euro (mit einem unterhaltsberechtigten Kind) 
wird die Rente nicht gekürzt. Oberhalb dieser Grenze wird die Rente um den Betrag gekürzt, um 
den der Arbeitsverdienst die oben erwähnten Grenzen überschreitet. Liegen die tatsächlichen 
Arbeitsverdienste um 15% über diesen Grenzwerten, wird die Rente vollständig entzogen. 

Vor dem gesetzlichen (normalen) Renteneintrittsalter sind die Grenzen für die Kumulierung 
von Renten und Einkommen auf 7 421,57 Euro bzw. 11 132,37 Euro beschränkt, mit derselben 
Einkommensbegrenzung von 15%. 

Kinderbetreuung 

Bis zu einer Höchstgrenze von insgesamt drei Jahren kann Kinderbetreuung als Erwerbstätig-
keit angerechnet werden, wenn die betroffene Person den sogenannten „tijdskrediet“ erhält. Das 
Recht auf tijdskrediet steht allen Beschäftigten des Privatsektors zu, sie können eine vollständige 
Unterbrechung der Erwerbstätigkeit oder eine Reduzierung der Arbeitszeit um die Hälfte erhalten, 
wenn sie während der 12 Monate vor Beginn des tijdskrediet mehr als drei Viertel der Regelarbeitszeit 
gearbeitet haben. Außerdem müssen sie innerhalb der letzten 15 Monate vor Beantragung des 
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tijdskrediet mehr als ein Jahr durchgehend bei demselben Arbeitgeber beschäftigt gewesen sein. 
Wenn sich eine Person vollständig vom Arbeitsmarkt zurückzieht, erhält sie keinen Ausgleich. 
Diese Jahre werden dem Zähler der Leistungsformel hinzugerechnet. In der Formel wird für den 
Wert der Einkünfte der letzte Verdienst vor dem Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt  
gerechnet.  

Arbeitslosigkeit  

Zeiten, in denen Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung bezogen wurden, werden im 
Rahmen des Rentensystems angerechnet. Die Jahre der Arbeitslosigkeit werden dem Zähler der 
Leistungsberechnungsformel hinzugefügt, und das Erwerbseinkommen vor der Arbeitslosenphase 
wird der Kalkulationsbasis für den gesamten Zeitraum der Arbeitslosigkeit zu Grunde gelegt. Die 
Anzahl der angerechneten Jahre ist unbegrenzt. Die Anwendung dieser Zurechnung hat jedoch 
etwas niedrigere Rentenleistungen zur Folge als eine vollständige aktive Erwerbsbiografie, da der 
errechnete Betrag nicht unbedingt dem vollen realen Lohnwachstum über den berücksichtigten 
Zeitraum entspricht. Arbeitslosigkeit ab dem Alter von 62 Jahren oder nach 42 Beitragsjahren 
schließt die Beantragung des „Rentenbonus“ für die betroffenen Jahre aus. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Belgien 
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Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

Gutschrift Verdienstabhängiges System Mindestrente Sozialrente

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 37.8 29.0 32.3 42.0 48.7 48.7 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 59.7 50.0 55.6 63.7 70.0 70.0 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 42.4 58.1 43.1 42.0 32.5 24.3 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 65.3 78.7 69.0 63.7 51.7 41.2 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 6.5 8.9 6.6 6.4 5.0 3.7 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 7.5 10.3 7.6 7.5 5.8 4.3 

Nettorentenvermögen 6.0 8.9 6.6 5.7 4.1 3.1 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 6.9 10.3 7.6 6.6 4.8 3.6 
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Dänemark 

Dänemark: Das Rentensystem  
im Jahr 2006 

Es gibt ein staatliches Grundsicherungssystem 
(öffentliche Altersrente, „folkepension“), bestehend 
aus einer Grundrente und einer einkommensabhän-
gigen Zusatzrente. Eine bedürftigkeitsabhängige 
Ergänzungsleistung erhalten die finanziell am 
stärksten benachteiligten Rentner. Ferner gibt es 
zwei von den Versicherungszeiten abhängige Zu-
satzsysteme, die dänische Arbeitsmarkt-Zusatz-
rente (ATP) und das Besondere Vorsorgesparen 
(SP). Darüber hinaus sind über 90% der Vollzeit-
beschäftigten durch eine tarifvertraglich verein-
barte obligatorische Betriebsrente abgesichert. 

Wesentliche Indikatoren 
Däne-
mark 

OECD 

Durchschnittsverdienst DKK 330 900 212 700

 USD 55 700 35 800

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 5.4 7.2

Lebenserwartung Bei der Geburt 78.4 78.9

Im Alter von 65 Jahren 82.7 83.4

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 25.3 23.8

    

Anspruchskriterien 

Die Regelaltersgrenze beträgt derzeit 65 Jahre, wird jedoch im Zeitraum 2024-2027 stufen-
weise auf 67 Jahre angehoben. Für den Bezug einer vollen Rente im staatlichen Alterssicherungs-
system muss der Empfänger mindestens 40 Jahre in Dänemark ansässig gewesen sein. Bei kürzeren 
Zeiten haben die Betroffenen Anspruch auf anteilige Leistungen.  

Ein voller Anspruch auf die Arbeitsmarkt-Zusatzrente (ATP) und Leistungen aus dem  
Besonderen Vorsorgesparen (SP) setzt eine vollständige Erwerbsbiografie voraus. Das ATP-
Programm wurde 1964 eingeführt. Es ist ein beitragsbezogenes System auf der Basis einer Kollektiv-
versicherung. Das Vorsorgesparen wurde 1999 eingeführt und ist ein gesetzliches, rein auf Erspar-
nisse begründetes Programm, bei dem die Beiträge auf persönliche Konten eingezahlt werden. 

Rentenberechnung 

Grundrente 

Die volle Grundrente beläuft sich auf 4 836 DKK pro Monat bzw. 58 032 DKK pro Jahr, was 
17,5% des durchschnittlichen Arbeitsentgelts entspricht. Es gibt eine persönliche Verdienstprüfung, 
was bedeutet, dass die Grundrente reduziert wird, wenn das Arbeitsentgelt 246 500 DKK überschreitet 
(etwa drei Viertel des Durchschnittsverdiensts pro Jahr für einen durchschnittlichen Industriearbeiter). 
Liegt der Jahresarbeitsverdienst über diesem Betrag, werden die Leistungen um 30% gekürzt.  

Sozialrente 

Die volle Ergänzungsleistung beträgt für eine alleinstehende Person 4 868 DKK pro Monat bzw. 
58 416 DKK pro Jahr und 27 276 DKK pro Jahr für Paare. Bei der Berechnung des tatsächlichen 
Betrags werden abgesehen von der staatlichen Rente alle sonstigen persönlichen Einnahmequellen 
berücksichtigt (einschließlich ATP, SP und Betriebsrenten). Falls das persönliche Einkommen  
54 400 DKK übersteigt, wird die soziale Ergänzungsleistung um 30% des über dem Schwellenwert 
liegenden Einkommens einer alleinstehenden Person verringert. Für Paare wird diese Einkommens-
prüfung auf Einkommen oberhalb einer Schwelle von 109 200 DKK mit einer Rate von 15% berech-
net. 



III.  DÄNEMARK 
 

RENTEN AUF EINEN BLICK 2009: RENTENEINKOMMENSSYSTEME IN DEN OECD-LÄNDERN – ISBN 978-92-64-07572-6 – © OECD 2009  177

In Verbindung mit der staatlichen Altersrente wurde 2004 eine neue Ergänzungsleistung von 
6 300 DKK (2006) pro Jahr eingeführt. Die Ergänzungsleistung ist zu versteuern und wird einmal 
jährlich gezahlt. Sie ist bedürftigkeitsabhängig und den ärmsten Rentnern vorbehalten, die kaum 
liquide Ersparnisse besitzen (maximale Summe der liquiden Ersparnisse: 56 800 DKK). 

Die staatliche Altersrente (die Grund- und Sozialrente sowie die Zusatzrente) und die Ergän-
zungsleistung werden jährlich entsprechend der Entwicklung des Durchschnittslohns angepasst. 
Die Anpassung basiert auf einem Index des Lohnanstiegs in den vorangegangenen zwei Jahren. 
Übersteigt das nominale Lohnwachstum 2%, dann wird ein Höchstbetrag von 0,3 Prozentpunkten 
des über 2% liegenden Lohnwachstums einem Reservefonds für Sozialausgaben zugeführt. Die 
Indexierung der Renten und anderen Sozialleistungen basiert daher auf dem Lohnanstieg abzüglich 
der an den Reservefonds abgeführten Beträge.  

Betriebliche Altersvorsorge 

Bei diesen Rentensystemen handelt es sich um von den Sozialpartnern ausgehandelte  
hundertprozentig kapitalgedeckte Versicherungen mit Beitragsprimat. Nahezu alle Arbeitnehmer 
werden von diesen Systemen erfasst. Die Beitragssätze liegen in der Regel zwischen 9% und 17% 
des Arbeitsentgelts. Im Jahr 2006 wurde der Beitragssatz für die meisten dänischen Arbeitnehmer 
auf 10,8% angehoben, und dieser Satz wird in der Modellrechnung zu Grunde gelegt. Die Leistungen 
werden generell in Form einer regelmäßigen Rente ausgezahlt. Der unterstellte Zinssatz beträgt 
1,5% für Beitragszahlungen neueren Datums oder neue Programme. Allerdings operieren die 
Rentenprogramme auf der Basis einer Gewinnbeteiligung, wobei die Rentenerhöhungen von der 
Anlageverzinsung und Sterbeinzidenz im Fonds abhängt. Viele Rentenprogramme ermöglichen 
auch Pauschalauszahlungen. Seit dem Jahr 2000 müssen für die Berechnung der Jahreszahlungen 
geschlechtsneutrale Sterbetafeln verwendet werden. 

Beitragsprimat 

Bei der ATP handelt es sich um ein obligatorisches System mit Beitragsprimat, das hundert-
prozentig kapitalgedeckt ist und auf einer Kollektivversicherung basiert. Die ATP bietet eine  
lebenslange Rente ab dem Alter von 65 Jahren und eine Pauschalleistung für hinterbliebene Unter-
haltsberechtigte im Falle des Ablebens des Berechtigten. Alle abhängig Beschäftigten und fast alle 
Empfänger von Sozialversicherungsleistungen sind erfasst. Die Teilnahme am ATP-System ist für 
Selbstständige freiwillig. Das Programm erfasst nahezu die gesamte Bevölkerung und ist fast 
universell. 

Im Prinzip ist die Altersrente der ATP-Versicherung eine garantierte Anwartschaftsrente. 
Der Beitrag ist ein fester Betrag – also kein Anteil des Einkommens –, der sich nur nach der  
Anzahl geleisteter Arbeitsstunden richtet. Ein Vollzeitbeschäftiger zahlte im Jahr 2006 2 924 
DKK. Zwei Drittel der Beitragsleistungen trägt der Arbeitgeber, ein Drittel der Arbeitnehmer. Die 
Gegenüberstellung der Beitragszahlungen (Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge) und der geleis-
teten Arbeitsstunden wird in der folgenden Tabelle gezeigt (für auf Monatsbasis entlohnte Arbeits-
kräfte): 

 

Monatliche Arbeitsstunden <39 39-77 78-116 >116 

Beiträge (DKK) pro Monat bis 2009 0 81.3 162.6 243.9 

Beiträge (DKK) pro Monat ab 2009 0 90 180 270 

 

 Der Beitrag wird angepasst, wenn die Sozialpartner dies im Rahmen von Tarifverträgen 
festlegen. In den letzten zwanzig Jahren wurde der Beitrag schrittweise mehr oder minder der 
Entwicklung des Durchschnittsverdiensts angepasst. In der Modellrechnung wird unterstellt, dass 
der Beitrag parallel zum Durchschnittsverdienst steigen wird. Für 2009 wurde eine Erhöhung von 
etwa 10% vereinbart.  
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Bis 2002 ergaben jeweils 396 DKK an Beiträgen 100 DKK an Rente ab dem 65. Lebensjahr, 
unabhängig vom Alter, in dem die Beiträge geleistet wurden. Dies implizierte eine Verzinsung von 
durchschnittlich rd. 4,5% (für alle Kohorten). Seit 2002 wird ein nominaler Zinssatz von 1,5% unter-
stellt. In der Modellrechnung wird vorausgesetzt, dass das ATP-Programm denselben Zinssatz abwirft, 
wie für kapitalgedeckte Rentenpläne mit Beitragsprimat in anderen OECD-Ländern unterstellt wird. 

Das ATP-Programm hebt die Rentenzahlungen genauso an wie die Rentenansprüche, wenn 
die finanzielle Situation dies erlaubt. Dies erfolgt in Form von Prämienzahlungen. Steigerungen 
sind garantiert, ebenso wie erworbene Rechte. 

In der Modellrechnung wird eine volle Indexierung an der Preisinflation unterstellt. 

Ein völlig neues ATP-Rentenansammlungssystem ist im Jahr 2008 eingeführt worden. Die 
Modellrechnung basiert auf Swapzinssätzen, im Gegensatz zu festen Nominalzinssätzen von  
beispielsweise 1,5%. 

Beitragsprimat (Besonderes Vorsorgesparen – SP) 

Abhängig Beschäftigte, Selbstständige und Bezieher von Arbeitslosen- oder Krankengeld 
zahlen 1% ihres Arbeitsverdiensts in dieses obligatorische individuelle Rentenversicherungs-
Sparsystem ein. Derzeit werden die Investitionen zentral verwaltet. Seit 2005 ist es den Mitglie-
dern möglich, den Fondsmanager und die Zusammensetzung ihres Portefeuilles selbst zu wählen. 
Für die in den Programmen berücksichtigten Arbeitsentgelte gibt es keine Obergrenze. Die Leis-
tungen werden im normalen Renteneintrittsalter von 65 Jahren gezahlt. Liegt der Saldo bei Errei-
chung der Altersgrenze von 65 Jahren unter 15 000 DKK, wird der Gesamtbetrag ausgezahlt und 
zu einem Steuersatz von 40% versteuert. Liegt er zwischen 15 000 DKK und 120 000 DKK, wird 
der Saldo über einen Zeitraum von zehn Jahren ausgezahlt. Überschreitet der Saldo bei Erreichung 
des normalen Rentenalters 120 000 DKK, erfolgen die Zahlungen monatlich über zehn Jahre. Die 
regelmäßigen Zahlungen sind einkommensteuerpflichtig. 

Auf Grund von Übereinkünften wurden die Beitragszahlungen für das SP-Programm seit 
2004 ausgesetzt. Das Modell ist auf eine langfristige Perspektive angelegt und geht davon aus, 
dass die Entrichtung der SP-Beiträge wieder aufgenommen wird. 

Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung 

Es gibt eine Teilfrührente für Arbeitnehmer im Alter von 60-65 Jahren, die weiter zwischen 12 
und 30 Stunden wöchentlich tätig sind. Dieses System läuft derzeit aus. Es betrifft nur noch  
Arbeitskräfte, die vor dem 1. Januar 1959 geboren wurden. Der Empfänger dieser Rente muss 
seine Wochenarbeitszeit mindestens um sieben Stunden bzw. um ein Viertel der Gesamtzahl der 
durchschnittlich geleisteten Wochenstunden reduzieren. Die Teilrente berechnet sich als ein fester 
Betrag für jede Stunde, um die die Arbeitszeit reduziert wird. Der Betrag liegt bei etwa 76 DKK 
pro Stunde (2007). Seit 1999 wird die Rente derjenigen, die diese Option in Anspruch nehmen, 
gemindert. 

Es gibt außerdem ein freiwilliges Frühverrentungssystem, das mit der Arbeitslosenversiche-
rung verbunden ist und ab dem Alter von 60 Jahren (im Zeitraum von 2019-2022 wird dieses 
stufenweise auf 62 Jahre angehoben) bis zum normalen Renteneintrittsalter Leistungen zahlt. 
Anspruchsberechtigt sind all jene, die innerhalb der letzten 30 Jahre mindestens 25 Jahre in die 
Arbeitslosenversicherung eingezahlt und in dieser Zeit freiwillige Frühverrentungsbeiträge ent-
richtet haben. Außerdem müssen sie zum Bezug von Arbeitslosenunterstützung berechtigt sein, 
falls sie zum Zeitpunkt des Übergangs in das freiwillige Frühverrentungssystem arbeitslos sein 
sollten. Die Höhe der Leistungen entspricht der Arbeitslosenunterstützung, bis zu einer Bemes-
sungsgrenze von 91% der maximalen Leistungen für Arbeitslose, entsprechend 3 110 DKK pro 
Woche für Vollzeitbeschäftigte und 2 075 DKK für Teilzeitbeschäftigte (Zahlen aus dem Jahr 
2006). Freiwillige Frühverrentungsleistungen und die Sozialrente lassen sich nicht kombinieren. 
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Diejenigen, die sich dafür entscheiden, den Bezug von Frühverrentungsleistungen um min-
destens zwei Jahre nach Eintritt des Anspruchs zu verschieben und die noch beschäftigt sind, 
erhalten höhere freiwillige Frühverrentungsleistungen, in Höhe der maximalen Arbeitslosenunter-
stützung (im Jahr 2006 entsprach dies 3 415 DKK wöchentlich). Für drei Jahre Vollzeitarbeit ab 
dem Zeitpunkt des Anspruchs auf freiwillige Frühverrentung oder eine vergleichbare Leistung 
wurde im Jahr 2006 eine einmalige Pauschalzahlung von bis zu 124 860 DKK geleistet. 

Personen, die eines der Frühverrentungssysteme in Anspruch nehmen, beziehen ab Errei-
chung des Regelrentenalters von 65 Jahren die Regelaltersrente (auf Grund ihres Alters werden  
sie nicht von der gesetzlich vorgesehenen Anhebung des Renteneintrittsalters im Zeitraum von 
2024-2027 betroffen sein). 

Spätverrentung  

Es besteht die Möglichkeit, die Inanspruchnahme der staatlichen Altersrente um bis zu zehn 
Jahre aufzuschieben. Der Wertzuwachs bei Aufschub um ein Jahr ist das Verhältnis zwischen der 
Zeitspanne des Aufschubs und der durchschnittlichen Lebenserwartung zum Zeitpunkt des  
Renteneintritts. Zum Beispiel zeigen die Bevölkerungsprojektionen der VN/Weltbank, dass die 
Lebenserwartung eines 68-Jährigen bei 17,1 Jahren liegt. Der Wertzuwachs bei Aufschub um ein 
Jahr im Alter von 67 wäre daher 1/17,1 = 5,8%. 

Kinderbetreuung 

Für Bezugszeiten von Mutterschafts-/Vaterschafts-/Elternleistungen wird der doppelte Bei-
tragssatz zur ATP-Versicherung eingezahlt. Der Empfänger zahlt ein Drittel des Beitrags, zwei 
Drittel übernimmt der Staat/die Gemeinde. Die Mutterschafts-/Vaterschafts-/Elternleistungen 
können bis zu einer Höchstgrenze von 52 Wochen bezogen werden. Die vier Wochen vor und die 
ersten 14 Wochen nach der Geburt sind der Mutter vorbehalten. Der Vater hat Anspruch auf zwei 
Wochen innerhalb der ersten 14 Wochen nach der Geburt (Vaterschaftsurlaub). Die letzten 32 
Wochen können Vater und Mutter unter sich aufteilen (Elternzeit). Personen, die nach Abschluss 
des Mutterschaftsurlaubs nicht wieder in den Arbeitsmarkt eintreten, um Kinder zu betreuen, 
gehen normalerweise auf ein anderes System über, das ebenfalls einen ATP-Beitrag vorsieht.  In 
der Regel kehren die jungen Eltern am Ende der Elternzeit wieder an ihre Arbeitsstelle zurück, es 
sei denn das Kind ist z.B. krank oder behindert, in solchen Fällen gibt es normalerweise Möglich-
keiten, gewisse staatliche Leistungen zu beziehen, die Beiträge zur ATP-Versicherung enthalten. 
Eltern in Mutterschafts-/Vaterschaftsurlaub oder Elternzeit haben bisher Beiträge zur SP geleistet 
und werden dies wieder tun, sobald die Zahlungen wieder aufgenommen werden. Es gibt keine 
Gutschriften bzw. Beiträge für die betriebliche Altersvorsorge für Kinderbetreuungszeiten ohne 
Beschäftigung. 

Arbeitslosigkeit 

Während einer Phase der Arbeitslosigkeit übernimmt die Arbeitslosenversicherung (oder die 
Gemeinde, falls keine Versicherung bestand) die Zahlungsverpflichtung des Arbeitgebers, und die 
ATP-Beiträge werden verdoppelt, wenn Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung bezogen 
werden (wenn es sich um Sozialhilfeleistungen handelt, bleibt der normale Betrag bestehen). Der 
Staat zahlt zwei Drittel des Beitrags, wenn die Arbeitslosenversicherung ausläuft und die betref-
fende Person Arbeitslosenunterstützung oder Sozialhilfe bezieht. Es gibt keine Gutschriften bzw. 
Beiträge für die betriebliche Altersvorsorge für Arbeitslosigkeitsphasen. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Dänemark 
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Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

DC (Betriebsrente) DC ATP Grundrente Sozialrente

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 74.8 62.0 71.2 80.3 101.2 127.4 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 85.6 72.2 81.8 91.3 109.7 127.6 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 88.0 124.0 94.9 80.3 67.5 63.7 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 98.7 137.0 106.2 91.3 82.7 77.7 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 12.8 18.5 13.9 11.6 9.6 9.0 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 14.7 21.3 16.0 13.3 11.0 10.3 

Nettorentenvermögen 8.6 12.7 9.4 7.8 6.1 5.3 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 9.9 14.6 10.8 8.9 7.0 6.1 
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Deutschland

Deutschland: Das Rentensystem  
im Jahr 2006 

Die gesetzliche Rentenversicherung beruht 
auf einer einzigen Säule und ist ein verdienstab-
hängiges System mit Umlageverfahren. Die Renten-
berechnung basiert auf einem Entgeltpunkte-
system. Für Rentner mit niedrigem Einkommen 
besteht ein Sicherheitsnetz in Form der Sozialhilfe. 

Wesentliche Indikatoren 
Deutsch-

land 
OECD 

Durchschnittsverdienst EUR 42 400 28 600

 USD 53 200 35 800

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 11.4 7.2

Lebenserwartung Bei der Geburt 79.8 78.9

Im Alter von 65 Jahren 83.9 83.4

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 32.2 23.8

Anspruchskriterien 

Die Rente wird Personen, die 1964 oder später geboren sind, ab 67 Jahren bei mindestens 
fünf Beitragsjahren und ab 63 Jahren bei 35 Beitragsjahren gezahlt. Bei weniger als fünf Versiche-
rungsjahren besteht kein Leistungsanspruch.  

Rentenberechnung 

Verdienstabhängige Rente 

Ein Jahresbeitrag bezogen auf den Durchschnittsverdienst aller abhängig Beschäftigten er-
gibt einen Entgeltpunkt. Der zu Grunde gelegte Durchschnittsverdienst ist in etwa identisch mit dem 
durchschnittlichen Arbeitsverdienst nach der Definition der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung. Auf einem niedrigeren oder höheren Einkommen basierende Beiträge bringen proportional weni-
ger oder mehr Entgeltpunkte. Die Beiträge werden auf Jahresverdienste bis zu 63 000 Euro (2006) 
erhoben. Die Obergrenze entspricht 214% des zu Grunde gelegten Durchschnittsverdiensts. Dieses 
betrug 2006 29 494 Euro, was 70% der OECD-Messgröße des Durchschnittsverdiensts entspricht. 

Bei Renteneintritt werden die Entgeltpunkte aller Beitragsjahre zusammengerechnet. Die 
Summe der Entgeltpunkte wird mit dem „aktuellen Rentenwert“ multipliziert, der sich im Kalen-
derjahr 2006 auf 313,56 Euro jährlich belief. Der aktuelle Rentenwert gilt für Neurentner wie auch 
für bereits im Ruhestand lebende Personen. Er wird jährlich entsprechend der Bruttolohnentwick-
lung angepasst, wobei aber noch zwei weitere Faktoren ins Spiel kommen. Der erste Faktor betrifft 
Veränderungen der Beitragssätze zur gesetzlichen Rentenversicherung sowie zu den geförderten 
freiwilligen betrieblichen und privaten Altersvorsorgesystemen. Ein Anstieg der Beitragssätze 
führt zu einer geringeren Anpassung des aktuellen Rentenwerts. Der zweite, der sogenannte 
„Nachhaltigkeitsfaktor“, verknüpft die Anpassung des aktuellen Rentenwerts mit dem Rentner-
quotienten, d.h. dem Verhältnis von Rentnern zu Beitragszahlern. 

Mit der Einbeziehung dieser Faktoren in die Rentenanpassungsformel wird das Ziel verfolgt, 
den Anstieg des Beitragssatzes, der derzeit bei 19,9% liegt, auf 22% zu begrenzen. Das steigende 
Verhältnis von Rentnern zu Beitragszahlern wird zu einer Indexierung an weniger als den Durch-
schnittsverdienst führen. Langfristig wird die Anpassung des aktuellen Rentenwerts voraussicht-
lich 18% unter dem Anstieg des Durchschnittsverdiensts liegen. 

Der für die Berechnung der Entgeltpunkte zu Grunde gelegte Durchschnittsverdienst wie 
auch der aktuelle Rentenwert weichen in den neuen Bundesländern etwas ab. Es wird davon ausge-
gangen, dass diese Differenz mit der Angleichung der Löhne langfristig nicht mehr bestehen wird. 
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Sozialhilfe 

Für Personen mit niedrigem Einkommen gibt es Sozialhilfeleistungen, auf die auch Rentner 
Anspruch haben. Der Sozialhilfesatz lag 2006 in den alten Bundesländern bei 8 172 Euro pro Jahr, 
einschließlich der durchschnittlichen Miet- und Heizkostenzuschüsse; dies entspricht 19,3% des 
Durchschnittsverdiensts. 

Freiwillige private Altersvorsorge 

Es gibt eine zusätzliche freiwillige private Rente, die von Banken, Versicherungsgesellschaften 
und Investmentfonds angeboten wird. Der Beitragssatz für diese sogenannte Riesterrente wird 
stufenweise angehoben und erreichte im Jahr 2008 4%. Der Erfassungsgrad der betrieblichen 
Altersvorsorge beträgt 64% der abhängig Beschäftigten, und die private Vorsorge erreicht 44%. Es 
gibt zahlreiche verschiedene Arten von freiwilligen privaten und betrieblichen Vorsorgesystemen 
in Deutschland, und es kommt oft zu Doppelzählungen zwischen diesen beiden Kategorien. Der 
Großteil der Vorsorge geschieht inzwischen auf beitragsbezogener Basis, und es wird von einem 
Beitragssatz von 4% ausgegangen: Dies ist der häufigste Satz, da es sich um die Obergrenze für 
die erheblichen staatlichen Zulagen handelt. 

Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung 

Für Personen, die 1964 oder später geboren sind, ist die Frühverrentung ab 63 Jahre und 35 
Beitragsjahren (acht davon unmittelbar vor dem Renteneintritt) mit Abzügen möglich. Bei Renten-
eintritt vor Vollendung des 67. Lebensjahrs verringern sich die Leistungen um 3,6% pro Jahr des 
vorgezogenen Rentenbezugs. Außerdem sind die Rentenansprüche im Vergleich zum Rentenbezug 
mit 67 Jahren wesentlich geringer, da die Erwerbstätigkeit um zwei Jahre kürzer ist und in dieser 
Zeit keine Entgeltpunkte mehr erworben werden. Frühverrentung ohne Abzüge im Alter von 65 
Jahren ist unter Voraussetzung von 45 Beitragsjahren möglich. 

Spätverrentung 

Bei Renteneintritt nach Erreichen des 67. Lebensjahrs beträgt der Steigerungssatz für jedes 
zusätzliche Jahr der Erwerbstätigkeit 6%. 

Kinderbetreuung 

Der Staat zahlt Rentenbeiträge für bis zu drei Jahre pro Kind, das ab 1992 geboren wurde. 
Diese Leistung kann ein Elternteil, ob beschäftigt oder nicht beschäftigt, für sich in Anspruch 
nehmen bzw. von beiden Eltern untereinander aufgeteilt werden. Die Jahre werden in Höhe von 
einem Entgeltpunkt pro Kind angerechnet (entsprechend den Beiträgen auf der Basis des Durch-
schnittsverdiensts). Für die Betreuung von Kindern bis zum Alter von 10 Jahren sind ebenfalls 
Entgeltpunkte vorgesehen. Diese Jahre zählen im Hinblick auf die Berücksichtigungszeit und 
haben außerdem Auswirkungen auf die Rentenansprüche. Falls die Personen arbeiten und Beiträge 
zahlen, solange die Kinder unter 10 Jahre alt sind, bzw. bei Betreuung von mindestens zwei Kin-
dern unter 10 Jahren erhalten die Eltern einen Bonus von bis zu 0,33 Entgeltpunkten pro Jahr. Die 
so erworbenen Ansprüche können einen Entgeltpunkt pro Jahr insgesamt nicht übersteigen. 

Arbeitslosigkeit 

Die Arbeitslosenversicherung zahlt für die Arbeitslosen in das Rentensystem ein. Während der 
ersten Phase der Arbeitslosigkeit (Bezug von Arbeitslosengeld I) werden die Beiträge auf der Basis von 
80% des letzten Bruttoentgelts gezahlt. Diese erste Phase dauert je nach Alter und Beitragsjahren  
zwischen 6 und 24 Monaten. Danach bezieht die arbeitslose Person Arbeitslosengeld II, welches zu 
einem niedrigeren Satz berechnet wird und außerdem bedürftigkeitsabhängig ist. In dieser Zeit zahlt die 
Arbeitslosenversicherung Beiträge zur Rentenversicherung auf der Basis von 205 Euro pro Monat, so 
dass für jedes Jahr des Bezugs von Arbeitslosengeld II 0,0834 Entgeltpunkte erworben werden.  
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Ergebnisse des Rentenmodells: Deutschland 
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Verdienstabhängiges System

Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 38.3 21.5 32.3 43.0 63.9 63.9 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 56.5 34.9 49.3 61.3 84.8 84.8 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 43.0 43.0 43.0 43.0 42.6 32.0 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 61.5 59.2 61.1 61.3 60.3 44.4 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 5.3 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 8.5 8.5 8.5 8.5 8.4 6.3 

Nettorentenvermögen 6.0 6.6 6.2 5.8 5.3 4.0 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 7.1 7.8 7.3 6.8 6.3 4.7 
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Finnland 

Finnland: Das Rentensystem im Jahr 2006 

Das Zweisäulensystem besteht aus einer 
staatlichen Grundrente (Volksrente), deren Höhe 
vom Einkommen abhängig ist, und einer Reihe  
gesetzlicher verdienstabhängiger Rentenprogramme, 
die für die einzelnen Gruppen sehr ähnliche Be-
stimmungen vorsehen. Die Rentenversicherungen 
für Arbeitnehmer des privaten Sektors funktio-
nieren z.T. nach dem Kapitaldeckungsverfahren, 
während die Systeme für den öffentlichen Dienst 
nach dem Umlageverfahren finanziert werden 
(wobei Stabilisierungsfonds eingerichtet worden 
sind, um künftige Erhöhungen der Rentenbeiträge 
auszugleichen). 2005 wurde in Finnland eine um-
fassende Rentenreform eingeführt, und alle hier 
dargelegten Bestimmungen tragen diesen Reform-
maßnahmen Rechnung. 

Wesentliche Indikatoren 
  Finnland OECD 

Durchschnittsverdienst EUR 33 500 28 600 

 USD 42 100  35 800 

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 8.4 7.2 

Lebenserwartung Bei der Geburt 79.5 78.9 

Im Alter von 65 Jahren 84.1 83.4 

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 26.9 23.8 

    

Anspruchskriterien 

Die Volksrente unterliegt einer Wohnsitzprüfung, jedoch keiner Beitragspflicht, und wird ab 
einem bestimmten Niveau der verdienstabhängigen Rente nicht mehr gezahlt. Die Volksrente wird 
ab dem Alter von 65 Jahren ausgezahlt. Anspruch auf eine volle staatliche Rente haben Personen mit 
40-jährigem gewöhnlichen Aufenthalt als Erwachsene, bei kürzeren Aufenthaltszeiten werden propor-
tionale Anpassungen vorgenommen. Eine frühere Inanspruchnahme der Volksrente ist zwischen 62 
und 65 Jahre möglich (die Frührente kann ab Beginn des Monats nach Vollendung des 62. Lebens-
jahrs bezogen werden). 

Im verdienstabhängigen Rentensystem ist das Rentenalter seit 2005 flexibel zwischen 63 und 
68 Jahren, d.h. bis einschließlich des Monats, in dem das 68. Lebensjahr vollendet wird. Die Früh-
verrentung ist im Alter zwischen 62 und 63 Jahren möglich, und der Renteneintritt kann bis nach 
Erreichen des 68. Lebensjahrs hinausgeschoben werden. Es gibt keine Wartezeiten oder Eurogrenzen 
für den Erwerb von Rentenansprüchen im System der verdienstabhängigen Leistungen, obgleich 
ein Mindestverdienstniveau für die Rentenversicherung vorgeschrieben ist. Rentenansprüche ent-
stehen erst ab dem Alter von 18 Jahren. 

Rentenberechnung 

Verdienstabhängige Rente  

Von den verschiedenen verdienstabhängigen Rentensystemen wird hier das Programm für 
Arbeitnehmer des privaten Sektors (TEL) berücksichtigt. 

Seit 2005 beträgt der Steigerungssatz für den Rentenanspruch 1,5% des anrechnungsfähigen 
Einkommens im Alter von 18-52 Jahren, 1,9% zwischen 53 und 62 Jahren und 4,5% zwischen  
63 und 67 Jahren. Bei einer Person mit vollständiger Erwerbsbiografie, die vom 20. Lebensjahr bis 
zum Rentenalter von 65 Jahren berufstätig war, beträgt der über das gesamte Erwerbsleben ange-
sammelte Rentenanspruch 77,5% des anrechnungsfähigen Arbeitsverdiensts (unter der Annahme, 
dass der anrechnungsfähige Arbeitsverdienst während des gesamten Erwerbslebens konstant bleibt). 
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Der anrechnungsfähige Arbeitsverdienst basiert seit 2005 auf dem Durchschnittsverdienst der 
gesamten Erwerbslaufbahn. Da jedoch je nach Altersgruppe unterschiedliche Steigerungssätze für 
den Rentenanspruch gelten (siehe oben), hat der Arbeitsverdienst älterer Arbeitskräfte an der Gesamt-
rente ein höheres Gewicht. Bei der Berechnung des anrechnungsfähigen Arbeitsverdiensts wird der 
Betrag, der dem Rentenversicherungsbeitrag des Arbeitnehmers entspricht, vom Arbeitsverdienst 
abgezogen. 2006 lagen die Rentenversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer unter 53 Jahre bei 4,3% 
und der Arbeitnehmer ab 53 Jahre bei 5,4%. Anzumerken ist jedoch, dass die Ersatzquoten im 
Verhältnis zum gesamten Bruttoarbeitsverdienst ausgewiesen werden (damit sie mit jenen anderer 
Länder vergleichbar sind) anstatt zu dieser Messgröße des anrechnungsfähigen Arbeitsverdiensts. 

Die Arbeitsverdienste aus früheren Jahren werden anhand eines Mix aus gesamtwirtschaftlichen 
Arbeitsentgelten und Preisen neu bewertet. Seit 2005 erhält der Lohnindex eine Gewichtung von 80% 
und der Preisindex eine Gewichtung von 20%. Bei den Basishypothesen für die Preise und das Lohn-
wachstum verringert sich das Rentenniveau auf Grund dieser Politikmaßnahme auf 91,5% im Ver-
gleich zu einer Politik der voll an der Lohnentwicklung orientierten Wertanpassung des Verdiensts 
früherer Jahre. Nach Renteneintritt wird die verdienstabhängige Rente anhand einer Formel angepasst, 
in der die Lohninflation 20% und die Preisinflation 80% ausmacht. 

Ab 2010 werden neue verdienstabhängige Renten entsprechend der gestiegenen Lebens-
erwartung zum Stand von 2009 gekürzt. (Die Berechnungen basieren auf zeitverzögerten Sterbe-
daten: Für 2010 handelt es sich bei den Angaben um den Durchschnitt für 2004-2008 gegenüber dem 
Basisjahr, das sich auf Daten für den Zeitraum 2003-2007 stützt.) Für den Zeitraum 2002-2040 impli-
zieren die Sterblichkeitsprojektionen der VN/Weltbank einen Anstieg der Lebenserwartung im Alter 
von 65 Jahren von 16,8 auf 20,4 Jahre (berechnet auf der Basis geschlechtsneutraler Sterberaten). Die 
Anpassung erfolgt in Form einer Rentenberechnung mit einem Abzinsungssatz von 2% pro Jahr. 
Durch die im Jahr 2040 erwartete Anpassung auf der Grundlage der Sterblichkeitsprojektionen 
sollen sich die Leistungen auf 83,1% ihres Werts vor der Reform verringern. Der Lebenserwartungs-
koeffizient wird für jede Kohorte im Alter von 62 Jahren berechnet. 

Es gibt keinen Mindestbeitrag und keine Bemessungsgrenze für die Beiträge oder anrechnungs-
fähigen Arbeitsverdienste, was wiederum bedeutet, dass auch die Höhe der Rentenleistungen nicht 
begrenzt ist. Es existiert jedoch eine Mindestverdienstgrenze für die Rentenversicherung. 

Die Zentralanstalt für Rentenschutz koordiniert die Rentenversicherungen, so dass selbst 
Personen, die Mitglieder verschiedener Versicherungen waren, ihre Rentenleistungen aus einer 
einzigen Quelle erhalten. 

Sozialrente (Volksrente) 

Die Parameter des Systems variieren von einer Gruppe von Kommunen zur anderen, um  
regionalen Unterschieden bei den Lebenshaltungskosten Rechnung zu tragen. Die volle monatliche 
Grundrente für eine alleinstehende Person lag 2006 zwischen 510,80 Euro bis September und 
danach 515,86 Euro in der ersten Kommunengruppe und 489,85/494,91 Euro in der zweiten (rund 
ein Fünftel des Durchschnittsverdiensts). Für Paare beliefen sich die entsprechenden Monatsbeträ-
ge auf 450,29/455,34 Euro und auf 432,44/437,50 Euro. Die Volksrente wird um 50% der Diffe-
renz zwischen sonstigem Renteneinkommen und einem geringen Freibetrag gemindert; 2006 waren 
dies 567 Euro pro Jahr. Es wird keine Volksrente gezahlt, wenn das sonstige Renteneinkommen 
1 046,08/1 056,17 bzw. 1 004,17/1 014,25 Euro pro Monat überschreitet (Alleinstehende, je nach 
Kommunengruppe). Es sei darauf hingewiesen, dass bei der Modellrechnung der höhere Wert für 
die Volksrente zu Grunde gelegt wird. 

Seit 2005 bleiben die nach Erreichen des 63. Lebensjahrs erworbenen verdienstabhängigen 
Rentenansprüche aus dem Beschäftigtenrentensystem bei der Berechnung der Volksrente unbe-
rücksichtigt. 

Die Höhe der Grundrente, die Parameter der Bedürftigkeitsprüfung und die Rentenzahlungen 
werden jährlich an die Preisentwicklung angepasst. In der Praxis wurden ad hoc zusätzliche Anhe-
bungen vorgenommen. 
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Abweichende Erwerbsbiografien 

Bei unterbrochenen Erwerbsbiografien wird ein Referenzgehalt zur Berechnung der Renten-
ansprüche für Zeiträume verwendet, in denen kein Einkommen erzielt wurde. Wird der Steige-
rungssatz für den Rentenanspruch auf der Grundlage des Arbeitsentgelts berechnet, auf dem die 
während dieses Zeitraums bezogenen Leistungen basieren, erfolgt kein Abzug der Rentenversiche-
rungsbeiträge (siehe Rentenberechnung/Verdienstabhängige Rente weiter oben). In der Regel ist 
der entsprechende Betrag bereits bei der Berechnung des Arbeitsentgelts abgezogen worden, aus 
dem die Höhe der Leistungen berechnet wurde. 

Frühverrentung 

Die Frühverrentung kann im Volksrentensystem ab dem Monat nach Vollendung des 62. Lebens-
jahrs erfolgen. Die Rente wird für jeden Monat, um den der Renteneintritt vor Erreichung des Regel-
rentenalters – 65 Jahre – erfolgt, definitiv um 0,4% (im Vergleich zur gewöhnlichen Altersrente) 
gekürzt. Die Rente erhöht sich nicht auf ihr reguläres Niveau, wenn der Empfänger das 65. Lebensjahr 
vollendet. Diese Regelung gilt seit 2005. 

Die Frühverrentung ist im verdienstabhängigen Rentensystem im Alter von 62 Jahren mög-
lich, wobei die Bezüge bei vorzeitigem Renteneintritt bis zur Vollendung des 63. Lebensjahrs für 
jeden Monat um 0,6% gekürzt werden. Ab 63 Jahre werden die Rentenbezüge nicht mehr gekürzt. 
Allerdings gelten ab diesem Alter höhere Steigerungssätze für die verdienstbezogenen Renten-
ansprüche (siehe oben). 

Spätverrentung 

Seit 2004 kann der Renteneintritt beim Volksrentensystem auf einen Zeitpunkt nach Vollen-
dung des 65. Lebensjahrs verschoben werden, und die Rente erhöht sich dann für jeden Monat, um 
den der Renteneintritt verschoben wird, um 0,6%. 

Seit 2005 verringert sich die Erhöhung bei späterem Renteneintritt im verdienstabhängigen 
Rentensystem nach dem Alter von 68 Jahren für jeden Monat auf 0,4% (4,8% pro Jahr). Zwischen  
63 und 68 Jahren ist wegen der beschleunigten Akkumulierung von Rentenansprüchen in diesem 
Alter keine Anpassung vorgesehen. 

Es besteht die Möglichkeit, Rentenbezüge und Arbeitseinkommen zu kumulieren. Seit 2005 
entstehen nach Renteneintritt durch den Arbeitsverdienst zusätzliche Rentenansprüche, und der 
Steigerungssatz beträgt 1,5% pro Jahr bis zum Alter von 68 Jahren. 

Kinderbetreuung 

Seit 2005 entstehen während der Zeiten, in denen Mutterschafts-, Vaterschafts- oder Eltern-
geld bezogen wird, Rentenansprüche auf der Grundlage vom 1,17-Fachen des Gehalts, auf dem die 
Familienleistungen basieren. Die Obergrenze für bezahlten Erziehungsurlaub beträgt 11 Monate. 

Für Zeiträume der Kinderbetreuung, in denen einer der Elternteile kein Gehalt bezieht und 
während derer Kinderbetreuungsgeld beantragt wird, entstehen Rentenansprüche, als würde die 
betreffende Person ein Gehalt in Höhe von 556,60 Euro pro Monat (2006) erhalten, was etwa 
einem Fünftel des Durchschnittsverdiensts entspricht. Dies ist der Fall, bis das Kind das 3. Lebens-
jahr vollendet. 

Personen im Elternurlaub brauchen keine Rentenversicherungsbeiträge zu entrichten. Die 
Rentenansprüche, die während des bezahlten Elternurlaubs entstehen, werden vom verdienst-
abhängigen Rentensystem getragen. Für die Rentenansprüche aus Zeiträumen unbezahlten Kinder-
betreuungsurlaubs kommt der Staat auf. 

Der Anteil der Rente, der sich auf unbezahlte Zeiten der Kinderbetreuung (und Studien-
zeiten) gründet, wird nicht in die Einkommensprüfung für die Volksrente einbezogen. 
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Arbeitslosigkeit 

Seit der Reform im Jahr 2005 entstehen bei Bezug von verdienstabhängigen Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit Rentenansprüche auf der Grundlage des Gehaltsanteils (75%), auf dem diese 
Leistungen basieren. Lediglich Leistungen, die vor dem Alter von 63 Jahren bezogen wurden, 
begründen Rentenansprüche. 

Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung werden 500 Tage lang gewährt (rund 23 Monate, 
im Durchschnitt 21,5 Tage pro Monat). Wenn eine arbeitslose Person das Alter von 59 Jahren 
erreicht, ehe die 500 Tage abgelaufen sind, können bis Vollendung des 65. Lebensjahrs verdienst-
abhängige Arbeitslosenleistungen gewährt werden. (Auf Grund von Altersgrenzen wird diese 
Regelung nicht vor 2009 angewandt.) Personen, die nach Ablauf der 500 Tage Leistungen bezie-
hen, können ab dem Alter von 62 Jahren Altersrente beantragen. In diesem Fall erfolgt keine Kür-
zung auf Grund von Frühverrentung, und die verdienstabhängigen Arbeitslosenleistungen werden 
eingestellt. Nach Ablauf des Zeitraums, in dem verdienstabhängige Arbeitslosenleistungen bezo-
gen werden, könnten pauschale bzw. bedürftigkeitsabhängige (je nach Voraussetzung) Arbeits-
losenleistungen beantragt werden, der Zeitraum des Bezugs solcher Leistungen wird jedoch nicht 
auf die Rentenansprüche angerechnet. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Finnland 
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Verdienstabhängiges System

Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

Mindestrente

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 49.5 33.2 42.2 56.2 84.3 112.5 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 56.0 42.5 50.1 62.4 87.3 110.7 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 56.2 66.5 56.2 56.2 56.2 56.2 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 62.0 73.2 62.7 62.4 63.8 64.5 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 8.8 10.4 8.8 8.8 8.8 8.8 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 10.5 12.3 10.5 10.5 10.5 10.5 

Nettorentenvermögen 6.8 9.0 7.1 6.6 6.2 5.9 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 8.0 10.6 8.4 7.9 7.3 7.0 
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Frankreich  

Frankreich: Das Rentensystem  
im Jahr 2006 

Im privaten Sektor besteht das Rentensystem 
aus zwei Säulen: einer verdienstabhängigen staat-
lichen Rente und einer obligatorischen betrieb-
lichen Vorsorge auf der Basis eines Punkte-
systems. Das staatliche System verfügt außerdem 
über eine bedürftigkeitsunabhängige Mindestrente 
mit Beitragsprimat („minimum contributif“). Zu-
sätzlich gibt es ein soziales Mindesteinkommen 
für Ältere („minimum vieillesse“). 

Wesentliche Indikatoren 
Frank-
reich 

OECD 

Durchschnittsverdienst EUR 31 000 28 600 

 USD 38 900 35 800 

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 12.4 7.2 

Lebenserwartung Bei der Geburt 80.9 78.9 

Im Alter von 65 Jahren 85.4 83.4 

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 28.0 23.8 

    

Anspruchskriterien  

Seit 2003 erfordert eine volle staatliche Rente (erste Säule) 40 Beitragsjahre, statt der vor-
hergehenden 37,5 Jahre. Im Zeitraum 2008-2012 ist eine stufenweise Anhebung auf 41 Jahre vorge-
sehen (2008 war eine Überprüfung anberaumt). Nach 2012 ist im Zuge der steigenden Lebenserwar-
tung eine Anhebung der Mindestbeitragszeit vorgesehen, damit das Verhältnis zwischen dem Zeit-
raum der Rentenauszahlung und dem Zeitraum der Erwerbstätigkeit konstant bleibt.  

Das Regelrentenalter für die verdienstbezogene staatliche Rente liegt bei 60 Jahren. Die bei-
tragsbezogene Mindestrente („minimum contributif“) wird ausgezahlt, sobald der Rentner oder die 
Rentnerin die vorgeschriebene Zahl der Beitragsjahre bzw. das 65. Lebensjahr erreicht hat. In der 
Modellrechnung wird der Eintritt in den Arbeitsmarkt bei 20 Jahren angesetzt und von einer vollen 
Beitragsdauer (41 Jahre) ausgegangen. Diese Annahmen entsprechen einem Rentenalter von 61 
Jahren.  

Rentenberechnung  

Verdienstabhängige Rente  

In der staatlichen Rentenversicherung wird eine Ersatzquote von 50% bei vollständiger Er-
werbsbiografie angestrebt (40 Beitragsjahre und wie oben ausgeführt später dann mehr). Für jedes 
fehlende Quartal wird die Rente auf zweierlei Weise gemindert:  

die Rente wird um 1,25% pro fehlendem Quartal reduziert (oder 5% pro fehlendem Jahr), 
dieser Abschlag („décote“) betrifft alle nach 1952 geborenen Personen;  

zusätzlich wird die Rente anteilsmäßig reduziert (0,625% – 1/160 pro fehlendem Quartal).  

Zur Berechnung der Rente wird das Durchschnittsarbeitsentgelt einer bestimmten Anzahl 
bester Jahre zu Grunde gelegt und anhand der Preisentwicklung angepasst. Ab 2008 wird das 
Arbeitsentgelt über 25 Jahre gemittelt, wohingegen es im Jahr 2007 24 Jahre und im Jahr 2006  
23 Jahre waren.  

Auf Grund der begrenzten Anzahl von Jahren, die in die Berechnung des Referenz-
arbeitsentgelts einfließen, und der Politik der Anpassung anhand der Preisentwicklung wird die 
Ersatzquote in der öffentlichen Rentenversicherung Frankreichs von der unterstellten Zuwachsrate 
der realen Arbeitsverdienste während des gesamten Erwerbslebens beeinflusst. Auf Grund der 
Basisannahme eines kontinuierlichen realen Lohnwachstums von 2% über den Verlauf des Ar-
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beitslebens sowie der Tatsache, dass in den OECD-Berechnungen die angepassten Durch-
schnittsarbeitsentgelte während des gesamten Erwerbslebens als Referenzlohn verwendet werden, 
sind die errechneten Ersatzquoten niedriger als die Quoten, die sich bei Verwendung der tatsäch-
lich beobachteten Verdienstentwicklung in Frankreich ergeben, zumal Einkommenszuwächse dort 
vor allem in der ersten Hälfte des Berufslebens erfolgen. Die Reform des Jahres 2003 hat als Ziel 
ab dem Jahr 2008 eingeführt, dass Personen mit einer vollständigen Erwerbsbiografie mit Mindestlohn 
eine Rente von mindestens 85% des Nettomindestlohns erhalten.  

Es gibt eine Obergrenze für das anrechnungsfähige Arbeitsentgelt, die im Jahr 2006 bei 
31 068 Euro lag. Das entspricht ungefähr dem Durchschnittsverdienst nach der OECD-Messgröße 
(31 269 Euro). Laufende Rentenzahlungen sind preisindexiert.  

Mindestrente mit Beitragsprimat („minimum contributif“)  

Im „régime général“ gibt es eine Mindestrente ohne sozialen Bezug – unabhängig von der 
Höhe der Rente die aus anderen Grund- oder Zusatzsystemen bezogen wird –, die im Jahr 2006 bei 
6 760,82 Euro ab 65 Jahre lag und nun 7 172,54 Euro beträgt, falls die betreffende Person mindes-
tens 40 Beitragsjahre vorweisen kann. Das entspricht 23% des Durchschnittsverdiensts nach der 
OECD-Messgröße. Für den Anspruch auf die volle Rente sind 40 Beitragsjahre (geplant ist eine 
Ausdehnung auf 41 Jahre ab 2012) oder die Erreichung des 65. Lebensjahres erforderlich (die 
Mindestrente wird bei kürzeren Versicherungszeiten entsprechend angepasst). Der Wert der Min-
destrente ist preisindexiert.  

Obligatorische betriebliche Altersvorsorge  

Die Mehrzahl der Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft gehört dem ARRCO-System an. Für 
leitende Angestellte („cadres“), d.h. Fach- und Führungskräfte, gelten im Rahmen des AGIRC-
Systems andere Regeln; die nachstehenden Bestimmungen gelten für Nichtführungskräfte.  

Obwohl die effektiven Beiträge höher sind, werden Rentenanwartschaften nur auf 6% des 
Arbeitsverdiensts unterhalb der Bemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung erworben. 
Zwischen dem 1- und 3-Fachen der Bemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung beträgt 
die Anwartschaft 16% des Arbeitsentgelts. So ist die Bemessungsgrenze im ARRCO-System dreimal 
so hoch wie in der allgemeinen Rentenversicherung: Sie liegt bei 93 204 Euro. (Anzumerken ist, dass 
es im AGIRC-System für Fach- und Führungskräfte keine Bemessungsgrenze gibt.)  

In jedem Jahr entspricht die Zahl der erworbenen Punkte dem Wert des Jahresbeitrags divi-
diert durch die Kosten eines Entgeltpunkts. Bei Renteneintritt wird die Gesamtzahl der Punkte mit 
dem Wert eines Entgeltpunkts multipliziert und in eine Rentenleistung umgerechnet. Der Wert 
eines Entgeltpunkts entsprach von April 2005 bis April 2006 1,1104 Euro und nach April 2006 
1,1287 Euro, so dass sich für das Kalenderjahr 2006 ein Jahreswert von 1,1241 Euro ergibt. Die 
Entgeltpunktkosten lagen im Kalenderjahr 2006 bei 13,027 Euro.  

Die Anpassung von Kosten und Wert der Punkte erfolgt in Verhandlungen zwischen den So-
zialpartnern. Laut der derzeitigen bis 2008 gültigen Regelung werden die Kosten der Entgeltpunk-
te anhand der Lohnentwicklung und die Punktwerte anhand der Preisentwicklung erhöht. In der 
Modellrechnung wird von einer Fortsetzung der unterschiedlichen Anpassung von Kosten und 
Punktwerten ausgegangen. Auch hier führt die Politik der effektiven Anpassung der in früheren 
Jahren erworbenen Ansprüche anhand der Preisentwicklung zu niedrigeren Leistungen, als es bei 
einer Anpassung anhand der Lohnentwicklung der Fall wäre. Im Basisszenario führt diese Metho-
de zu einer Reduzierung der Rentenansprüche auf 69% gegenüber einer Anpassung anhand der 
Lohnentwicklung.  

Es ist darauf zu verweisen, dass die Anpassungspolitik für diese beiden Parameter sowohl 
die Entwicklung der laufenden Rentenzahlungen beeinflusst (hier „Indexierung“ genannt) als auch 
Veränderungen im Wert der Rentenansprüche zwischen dem Zeitpunkt, an dem sie erworben 
werden, und dem Zeitpunkt, an dem sie geltend gemacht werden (entsprechend ähnlich dem An-
passungsprozess in verdienstabhängigen Programmen).  
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Soziale Grundrente („minimum vieillesse“)  

Es gibt eine bedürftigkeitsabhängige Mindestrente für über 65-Jährige, die im Jahr 2006 bei 
7 323,48 Euro pro Jahr für eine alleinstehende Person (13 137,69 Euro für ein Paar) lag. Diese 
Leistung entspricht 23% des Durchschnittseinkommens (nach der OECD-Messgröße) und wird 
entsprechend der Preisentwicklung angepasst. Arbeitskräfte mit vollständiger Erwerbsbiografie 
haben auf Grund der obligatorischen betrieblichen Vorsorge zusätzlich zur staatlichen Rentenver-
sicherung nur selten Anspruch auf die Mindestrente („minimum vieillesse“).  

Abweichende Erwerbsbiografien  

Frühverrentung  

Die Frühverrentung erfolgt im Rahmen eines separaten, vom Fonds national pour l'emploi 
(FNE) verwalteten Programms. Ein vorzeitiger Rentenbezug ist ab 57 Jahre und unter bestimmten 
Umständen im Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen ab 56 Jahre möglich. Die Ersatzquote 
beträgt etwa 80%. Im Regelrentenalter (oder dem Alter, ab dem Arbeitnehmer Anspruch auf eine 
volle reguläre Altersrente bis zum Alter von 65 Jahren haben) beziehen die Betreffenden eine 
Rente des staatlichen Rentensystems. Der Zeitraum des FNE-Leistungsbezugs ist für die staatliche 
Rente voll anrechenbar.  

Frühverrentung, also vor dem Erreichen des 60. Lebensjahres, ist im staatlichen Renten-
system unter folgenden Bedingungen erlaubt:  

mit 56 Jahren für Personen, die vor dem 16. Lebensjahr in den Arbeitsmarkt eingetreten sind 
und mindestens 42 Beitragsjahre nachweisen können, darunter mindestens 42 Jahre effektive 
Beiträge;  

mit 58 Jahren für Personen, die vor dem 16. Lebensjahr in den Arbeitsmarkt eingetreten sind 
und mindestens 42 Beitragsjahre nachweisen können, darunter mindestens 41 Jahre effektive 
Beiträge;  

mit 59 Jahren für Personen, die vor dem 17. Lebensjahr in den Arbeitsmarkt eingetreten sind 
und mindestens 42 Beitragsjahre nachweisen können, darunter mindestens 40 Jahre effektive 
Beiträge.  

Im betrieblichen Altersvorsorgesystem ist ein vorzeitiger Rentenbezug ebenfalls möglich, oft 
mit Abschlägen auf der Basis des Alters bei Renteneintritt oder der Zahl der Beitragsjahre oder 
beider Faktoren. Bei 40 Beitragsjahren kann im Alter von 60 Jahren eine Rente ohne Abschläge 
bezogen werden. Bei weniger als 40 Jahren werden die Rentenbezüge, wie in der Tabelle dar-
gestellt, angepasst, wobei der jeweils günstigere Anpassungsfaktor im Hinblick auf das Renten-
eintrittsalter oder die fehlenden Beitragsjahre gewählt wird. Zum Beispiel verringert sich die Rente 
bei Inanspruchnahme mit 61 Jahren gegenüber der Vollrente auf 83%, hat der Betreffende jedoch 
39 Jahre Beiträge geleistet, so verringern sich die Bezüge auf 96%, denn es fehlt nur ein Beitrags-
jahr.  

 
Renteneintrittsalter 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Fehljahre      5 4 3 2 1 

Koeffizient 0.43 0.50 0.57 0.64 0.71 0.78 0.83 0.88 0.92 0.96 

 

Spätverrentung  

Bei Fortsetzung der Erwerbstätigkeit über das Alter von 60 Jahren hinaus und Erfüllung der 
Anspruchskriterien für den Bezug einer Vollrente (d.h. 40 Beitragsjahre) erhöht sich mit jedem 
zusätzlichen Jahr der Erwerbstätigkeit der Betrag der staatlichen Rente um 3%. Seit 2007 erhöht 
sich dieser Anreiz zum späteren Renteneintritt auf 4% pro Jahr ab dem zweiten Jahr des Aufschubs 
und 5% pro Jahr ab 65 Jahren. In der Zeit des Rentenaufschubs erwirbt der Betreffende weitere 
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ARRCO-Entgeltpunkte. Einkünfte aus Erwerbstätigkeit und Altersrente können innerhalb gewis-
ser Grenzen kumuliert werden, sofern das bisherige Beschäftigungsverhältnis aufgegeben wird.  

Kinderbetreuung  

Eine Mutter, die ihr Kind mindestens neun Jahre lang großzieht (bevor das Kind das 16. Lebens-
jahr erreicht), erhält pro Kind im öffentlichen Rentensystem zwei Jahre gutgeschrieben, unabhängig 
davon, ob sie in dieser Zeit weitergearbeitet hat, sofern sie keine volle Beitragsbiografie vorweisen 
kann. Beide Eltern können eine 10%ige Erhöhung der endgültigen Rentenauszahlung im öffentlichen 
System erhalten, wenn sie mindestens drei Kinder mindestens neun Jahre lang großgezogen haben, 
bevor diese das 16. Lebensjahr vollendet haben.  

Zeiten außerhalb des Arbeitsmarkts oder Teilzeitarbeit zur Betreuung von Kindern unter drei 
Jahren werden im öffentlichen und betrieblichen Altersvorsorgesystem ebenfalls gutgeschrieben. 
Die Gutschriften werden so angerechnet, als ob der Elternteil den Mindestlohn bezogen hätte. Die 
dreijährige Höchstgrenze gilt für die ersten zwei Kinder: Für weitere Kinder erhöht sich die Gut-
schrift. Anspruch besteht, wenn die Eltern zum Bezug von Kindergeld berechtigt sind und ihr 
Arbeitsverdienst unter einem gewissen Grenzbetrag liegt (17 600 Euro für das erste Kind und 30% 
mehr für weitere Kinder). Der Anrechnungsbetrag wird den zwei Jahren hinzugerechnet, die im 
öffentlichen System pro Kind anerkannt werden.  

Arbeitslosigkeit  

Zeiträume unfreiwilliger Arbeitslosigkeit werden im Hinblick auf die öffentliche Rente voll 
anerkannt, wenn Arbeitslosenunterstützung bezogen wird, einschließlich folgender Programme: 
allocation unique dégressive, allocation chômeurs âgés, allocation formation reclassement, allo-
cation de solidarité spécifique, allocation spécifique d’attente und allocation d’insertion. Für 
jeweils 50 volle Tage Arbeitslosigkeit pro Jahr wird ein Beitragsquartal angerechnet (bis zu maxi-
mal vier Quartalen pro Jahr). Diese Zeiten finden Eingang in die Rentenberechnung unter Annahme 
eines Arbeitsverdiensts von 1 438 Euro pro Quartal oder 5 752 Euro pro Jahr.  

Angerechnet wird außerdem der erste Zeitraum einer Arbeitslosigkeit ohne Bezug von Arbeits-
losengeld bis zu höchstens einem Jahr. Weitere Zeiträume unfreiwilliger Arbeitslosigkeit ohne 
Bezug von Arbeitslosengeld werden nur dann bis zu einer Obergrenze von einem Jahr angerechnet, 
wenn sie einem Zeitraum von Arbeitslosigkeit folgen, während dem eine Arbeitslosenunterstützung 
bezogen wurde. Für Zeiträume, in denen Sozialhilfe bezogen wurde (revenu minimum d’insertion), 
werden keine Beträge angerechnet.  



III.  FRANKREICH 
 

RENTEN AUF EINEN BLICK 2009: RENTENEINKOMMENSSYSTEME IN DEN OECD-LÄNDERN – ISBN 978-92-64-07572-6 – © OECD 2009  193

Ergebnisse des Rentenmodells: Frankreich 
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Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

Verdienstabhängiges SystemBetriebsrente Mindestrente

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 45.3 30.9 40.0 53.3 72.7 92.0 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 56.7 40.9 50.8 65.7 86.4 106.0 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 53.3 61.7 53.3 53.3 48.5 46.0 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 65.3 76.2 65.6 65.7 60.2 57.5 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 9.3 10.8 9.3 9.3 8.5 8.0 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 10.8 12.5 10.8 10.8 9.8 9.3 

Nettorentenvermögen 8.3 10.2 8.4 8.2 7.1 6.6 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 9.6 11.7 9.7 9.4 8.2 7.6 
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Griechenland 

Griechenland: Das Rentensystem  
im Jahr 2006 

Griechenland verfügt über eine zwei Säulen 
umfassende öffentlich-rechtliche Rentenversiche-
rung mit verdienstabhängigen Leistungen sowie 
über verschiedene Mindestrentensysteme/soziale 
Sicherheitsnetze. 

Wesentliche Indikatoren 
Griechen-

land 
OECD 

Durchschnittsverdienst EUR 23 000 28 600

 USD 28 900 35 800

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 11.5 7.2

Lebenserwartung Bei der Geburt 79.6 78.9

Im Alter von 65 Jahren 83.5 83.4

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 30.0 23.8

    

Anspruchskriterien 

Das Regelrentenalter beträgt für Männer und Frauen 65 Jahre. Voraussetzung für den Bezug 
einer Vollrente ab diesem Alter sind mindestens 4 500 beitragspflichtige Arbeitstage (was 15 Beitrags-
jahren entspricht). Arbeitnehmer mit einer Anwartschaftszeit von 11 100 Arbeitstagen (37 Jahre) 
können altersunabhängig mit vollen Rentenbezügen aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Sonder-
konditionen gelten für Personen mit besonders schweren bzw. gesundheitsschädlichen Berufen 
sowie für Mütter unterhaltsberechtigter oder behinderter Kinder.  

Für den Bezug der Mindestsozialrente sind 15 Beitragsjahre erforderlich.  

Rentenberechnung 

Verdienstabhängiges System: Hauptkomponente 

Für Personen, die seit 1993 eine Erwerbstätigkeit aufgenommen haben, beträgt die Rente 2% 
des Arbeitsentgelts je Beitragsjahr bis zu 35 Jahren. Für Personen, die im Regelrentenalter oder 
früher aus dem Erwerbsleben ausscheiden, ergibt sich daher eine maximale Ersatzquote von 70%. 
Für Personen, die über das 65. Lebensjahr und 35 Beitragsjahre hinaus erwerbstätig bleiben, ist der 
Steigerungssatz jedoch für die Höchstdauer von 3 Jahren höher (3,3% pro Jahr), während es nach 
diesem Zeitraum keine Steigerung mehr gibt, so dass die maximale Ersatzquote 80% beträgt.  

Als Rentenbemessungsgrundlage dient das durchschnittliche Arbeitsentgelt der letzten fünf Jahre 
vor Renteneintritt. Der Verdienst früherer Jahre wird für die Berechnung des Rentenniveaus entspre-
chend den im Rahmen der Einkommenspolitik festgelegten Steigerungen angepasst („aufgewertet“). 

Es gibt eine Höchstrente, die dem 4-Fachen des Pro-Kopf-BNE von 1991 entspricht (hierbei 
handelt es sich um den festen Betrag von 105 000 Drachmen, der damals der Höhe des durchschnitt-
lichen Pro-Kopf-BNE entsprach) und an die Steigerung der Ruhegehälter gemäß der Einkommens-
politik gekoppelt ist. Für 2006 betrug diese Höchstrente 2 538,28 Euro monatlich. Den Berechnungen 
zufolge entspricht dieser Betrag für einen Arbeitnehmer mit voller Erwerbsbiografie einer Obergrenze 
der anrechnungsfähigen Arbeitsentgelte von 325% des Durchschnittsverdiensts.  

Rentenanpassungen liegen im staatlichen Ermessen. Die Rentensteigerungen waren im Zeit-
raum 1999-2004 progressiv gestaffelt. Seit 2005 werden alle Renten um denselben Prozentsatz 
erhöht (siehe unten). Im Zeitraum 1999-2001 überschritten die Aufbesserungen der Niedrigrenten 
die Preisinflation erheblich; 2002 blieben sie jedoch dahinter zurück. Angesichts der Uneinheit-
lichkeit der jüngsten Leistungsanpassungen basieren die Berechnungen des Rentenvermögens auf 
der Preisindexierung.  
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 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Inflation 2.60% 3.20% 3.40% 3.60% 3.00% 2.90% 3.50% 2.90% 

Steigerungen 3.9% 4.00% 5.5% 3.5% 4.0% 5.0% 4.0% 4.0% 

(<733 Euro) (<352 Euro) (<400 Euro) (<500 Euro) (<500 Euro) 

 3.4% 2.75% 1.5% 2.0% 3.0%  

(>733 Euro) (<587 Euro) (<620 Euro) (<1 000 Euro) (<1 000 Euro) 

 1.4% 0.75% 0% 0%  

(<880 Euro) (<910 Euro) (>1 000 Euro) (1 000 Euro) 

 0% 0%   

(>880 Euro) (>910 Euro)

Verdienstabhängiges System: Zusatzkomponente 

Die volle Zusatzrente beträgt 20% der Arbeitsentgelt-Bemessungsgrundlage für die Haupt-
komponente des verdienstabhängigen Systems für Versicherte mit 35 Beitragsjahren. Die Rente 
wird bei kürzeren Beitragszeiten proportional reduziert, was einen linearen Steigerungssatz von 
0,57% impliziert. Der Wert erhöht sich ab 35 Beitragsjahre für jedes zusätzliche Beitragsjahr (300 
Tage) um ein Fünfunddreißigstel.  

Mindestrente 

2006 belief sich die Mindestrente auf 445,37 Euro monatlich, was 27,1% des Durchschnitts-
verdiensts entspricht. Dieser Wert wird jährlich im Rahmen der Einkommenspolitik angepasst. Die 
Mindestzusatzrente belief sich auf 111,25 Euro. 

Einkommensabhängige Leistungen: Sozialer Solidaritätszuschuss 

Dieses 1996 eingeführte, nicht beitragspflichtige Programm sieht für Anspruchsberechtigte 
im Rahmen der meisten Rentenversicherungssysteme (mit Ausnahme der Rentenversicherung der 
Bauern) bedürftigkeitsabhängige Leistungen für Rentner mit niedrigem Einkommen vor. 

Um Anspruch auf Leistungen dieses sogenannten EKAS-Systems zu haben, muss das  
gesamte Nettoeinkommen aus allen Quellen unter 7 165,71 Euro (Stand 2006) liegen. Das gesamte 
steuerpflichtige Einkommen darf 8 360,00 Euro und das gesamte steuerpflichtige Familieneinkommen 
13 009,20 Euro nicht überschreiten. 

 
Einkommensniveau, untere Grenze 0 6 525.91 Euro 6 781.87 Euro 6 952.44 Euro 7 165.71 Euro

Leistungen pro Monat 160.15 Euro 120.11 Euro 80.08 Euro 40.04 Euro 0

Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung 

Ein vorzeitiger Rentenbezug ist mit Abschlägen möglich, wie in der nachstehenden Tabelle 
angegeben. Die Anpassung entspricht 1/200 pro Monat, um den der Renteneintritt früher erfolgt, 
bzw. 6% pro Jahr. 

 
Beitragsjahre Anspruchsalter Bedingungen 

15 65 Kein Abschlag 

15 60 Mit Abschlag (1/200) 

35 55 Mit Abschlag (1/200) 

37 Beliebig Kein Abschlag 
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Spätverrentung 

Es besteht die Möglichkeit, den Renteneintritt auf einen Zeitpunkt nach Erreichen des Regel-
rentenalters von 65 Jahren und eines Beitragszeitraums von 35 Jahren zu verschieben. Der Steige-
rungssatz der Hauptkomponente erhöht sich bis zum Alter von 68 Jahren und für die Höchstdauer 
von 3 zusätzlichen Jahren auf 3,3%, und bei weiterem Verbleib im Erwerbsleben nach diesem 
Zeitraum gibt es keine Steigerung mehr (d.h. die höchste Ersatzquote beträgt 80%). Die Zusatz-
komponente erhöht sich ebenfalls weiter. 

Es ist möglich, Einkünfte aus Erwerbstätigkeit und Rentenbezüge zu kumulieren, solange die 
betreffenden Personen nicht unter 55 Jahre alt sind. In diesem Fall wird der 733 Euro übersteigende 
Teil ihrer Monatsrente um 70% gekürzt; für unterhaltsberechtigte Kinder gibt es einen Zuschlag. 

Kinderbetreuung 

Seit 2003 gibt es im Rahmen der Rentenanspruchskriterien eine Gutschrift von einem Jahr 
für das erste Kind und von zwei Jahren für jedes weitere Kind bis zur Höchstzahl von drei Kindern 
(zum Satz von 300 Versicherungstagen pro Jahr). Diese Gutschrift kann entweder vom Vater oder 
von der Mutter beantragt werden; sie kann nicht im Rahmen der Mindestversicherungsdauer  
berücksichtigt werden, bzw. im Fall der 37 Jahre, der 4 500 bzw. 3 500 Versicherungstage. 

Arbeitslosigkeit 

Zeiträume der Arbeitslosigkeit können während der gesamten Lebenszeit mit bis zu 200  
Tagen angerechnet werden. Wenn die Arbeitslosigkeit sich zeitlich mit den letzten fünf Jahren 
überschneidet, die als Grundlage für die Berechnung der anrechnungsfähigen Arbeitsverdienste 
dienen, wird der fragliche Zeitraum außer Acht gelassen und der für die Berechnung der Renten-
bemessungsgrundlage verwendete Zeitraum nach hinten verlängert. 

Langzeitarbeitslose (d.h. diejenigen, die seit mindestens 12 aufeinanderfolgenden Monaten 
arbeitslos sind), die mindestens 60 (Männer) bzw. 55 (Frauen) Jahre alt sind (oder 55 bzw. 50 bei 
schweren bzw. gesundheitsschädlichen Berufen) und denen höchstens 1 500 Tage fehlen, um 
Anspruch auf eine Altersrente und/oder Zusatzrente der IKA-ETAM zu haben, können sich optional 
weiterversichern, bis sie die Mindestvoraussetzungen für den Bezug von Rentenleistungen erfüllen. 
Die entsprechenden Sozialbeiträge werden aus einem speziellen Konto des Arbeitsamts (LAEK) 
entrichtet. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Griechenland 
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Rentenzulage

Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

Verdienstabhängiges System

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 81.4 47.9 71.8 95.7 143.6 191.4 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 97.3 64.1 88.3 110.8 149.8 188.3 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 110.4 113.6 110.1 110.8 106.7 104.2 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 

Nettorentenvermögen 12.8 14.3 13.1 12.3 11.1 10.5 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 14.7 16.5 15.2 14.3 12.9 12.1 
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Irland

Irland: Das Rentensystem im Jahr 2006 

Bei der öffentlichen Altersversorgung han-
delt es sich um eine Grundsicherung, in deren 
Rahmen alle Personen, die die Anspruchskriterien 
erfüllen, eine Pauschalleistung erhalten. Außer-
dem gibt es eine bedürftigkeitsabhängige Rente 
zur Absicherung älterer Menschen mit geringem 
Einkommen. Freiwillige betriebliche Altersver-
sorgungssysteme sind weit verbreitet, rund die 
Hälfte der Arbeitnehmer ist über sie versichert. 

Wesentliche Indikatoren 
  Irland OECD 

Durchschnittsverdienst EUR 30 000 28 600 

 USD 37 600 35 800 

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 3.4 7.2 

Lebenserwartung Bei der Geburt 79.7 78.9 

Im Alter von 65 Jahren 83.5 83.4 

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 17.7 23.8 

    

Anspruchskriterien 

Die (beitragsabhängige) staatliche Rente wird ab einem Alter von 66 Jahren ausgezahlt,  
wohingegen die Altersgrenze für die staatliche Übergangsrente – State Pension (Transition) – bei 
65 Jahren liegt. Voller Anspruch auf beide Leistungen besteht ab einer Durchschnittszahl von  
48 entrichteten oder angerechneten Wochenbeiträgen pro Jahr während des gesamten Erwerbslebens. 
Bei unvollständigen Erwerbsbiografien verringert sich der Rentenwert proportional. Mindestvoraus-
setzung sind allerdings durchschnittlich 10 Beitragswochen pro Jahr für die beitragsabhängige Alters-
rente und 24 Wochen pro Jahr für die Ruhestandsrente. Außerdem muss eine Gesamtversicherungs-
dauer von mindestens 260 Wochen nachgewiesen werden (was 5 vollen Beitragsjahren entspricht). 

Die bedürftigkeitsabhängige Rente wird ab einem Alter von 66 Jahren ausgezahlt. 

Rentenberechnung 

Grundrente 

Die beitragsabhängige staatliche Altersrente beläuft sich 2006 ebenso wie die staatliche Über-
gangsrente auf 193,30 Euro wöchentlich (53 Wochen pro Jahr), was (nach der OECD-Messgröße 
des Durchschnittsverdiensts) rd. 34,2% des Durchschnittsverdiensts entspricht. Darüber hinaus werden 
Zulagen in Höhe von 128,80 Euro für Unterhaltsberechtigte im Erwerbsalter und von 149,30 Euro 
für Unterhaltsberechtigte ab 66 Jahre gezahlt. Der Umfang der jährlichen Rentenerhöhung wird von 
der Regierung im Rahmen des Haushalts festgelegt. In den letzten Jahren übertrafen die Anhebungen 
das Lohnwachstum.  

Rentner haben Anspruch auf zahlreiche Sachleistungen. Laut Schätzungen der Regierung 
wäre für diese Güter und Dienstleistungen insgesamt ein Preis von 950 Euro jährlich zu zahlen, 
Gesundheitsversorgung nicht inbegriffen. (In der Modellrechnung sind nur Geldleistungen erfasst, 
Sachleistungen wurden nicht berücksichtigt.) 

Sozialrente 

Der Höchstwert der bedürftigkeitsabhängigen Leistung beträgt 2006 182 Euro pro Woche für 
Alleinstehende, zuzüglich 120,30 Euro für erwachsene Unterhaltsberechtigte. Der Wert der Rente 
entspricht für Alleinstehende 32% des Durchschnittsverdiensts. Für die Bedürftigkeitsprüfung gilt 
ein geringer wöchentlicher Freibetrag von 20 Euro, und seit 2006 gibt es außerdem einen Freibetrag 
von 100 Euro für zusätzliche Arbeitseinkünfte, ansonsten wird Einkommen zu 100% auf die Leistung 
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angerechnet. Des Weiteren wird eine Vermögensprüfung durchgeführt, bei der Kapital in Höhe 
von mehr als 35 000 Euro gemäß einer Standardformel in Einkommen umgerechnet wird. 

Der Zielwert der Einkommenssicherung im bedürftigkeitsabhängigen System wird im Großen 
und Ganzen entsprechend den Aktualisierungen der Grundsicherung angepasst.  

Freiwillige private Altersvorsorge 

Etwa 43% der abhängig Beschäftigten verfügen über eine betriebliche Altersvorsorge. Von 
den im privaten Sektor beschäftigten Mitgliedern zahlen etwa 50% in Systeme mit Beitragsprimat 
ein und 50% in Systeme mit Leistungsprimat. (Dies betrifft Systeme, deren Finanzierung regle-
mentiert ist und die sich hauptsächlich im privaten Sektor finden.) Bei einem Plan mit Leistungs-
primat wird angenommen, dass er ein Sechzigstel des letzten Gehalts für jedes Dienstjahr auszahlt, 
bei einem Beitragssatz von 1,67%. Es wird davon ausgegangen, dass das System mit Leistungs-
primat in das „öffentliche System integriert“ ist, was bedeutet, dass der Wert der Grundrente von 
dem Anspruch abgezogen wird. Wenn die Beschäftigten die Stelle wechseln, wird der Wert der 
übertragenen betrieblichen Altersvorsorge preisindexiert. 

Bei betrieblichen Vorsorgesystemen mit Beitragsprimat beträgt der durchschnittliche Bei-
tragssatz etwa 10% des Arbeitsverdiensts. Zusätzlich besitzen etwa 15% der Iren persönliche 
Rentenpläne mit Beitragsprimat. 

Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung 

Die Rente kann nicht vor Erreichen des Regelrentenalters in Anspruch genommen werden. 

Spätverrentung 

Erwerbseinkommen und Rentenbezüge können im Rahmen der staatlichen Übergangsrente 
kumuliert werden, soweit der Arbeitsverdienst unter 38 Euro pro Woche liegt. Dagegen gelten für 
die beitragsabhängige staatliche Rente keine Verdienstkriterien. Der Zeitpunkt der Inanspruch-
nahme der Rentenbezüge kann nicht verschoben werden. 

Kinderbetreuung 

Spätere Ansprüche auf die öffentliche Rente werden durch Zeiträume ohne Arbeitsverdienst 
zu Betreuungszwecken nicht beeinflusst. 

Arbeitslosigkeit 

Spätere Ansprüche auf die öffentliche Rente werden durch Zeiträume der Arbeitslosigkeit 
nicht beeinflusst. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Irland 
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Grundrente

Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 39.8 68.4 45.6 34.2 22.8 17.1 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 45.6 68.4 50.1 40.1 30.3 24.4 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 7.1 12.1 8.1 6.1 4.0 3.0 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 8.4 14.5 9.6 7.2 4.8 3.6 

Nettorentenvermögen 7.1 12.1 8.1 6.1 4.0 3.0 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 8.4 14.5 9.6 7.2 4.8 3.6 
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Island

Island: Das Rentensystem im Jahr 2006 

Das öffentliche Rentensystem hat drei Säulen: 
eine Grundrente und zwei einkommensabhängige 
Systeme. Darüber hinaus ist eine obligatorische 
betriebliche Alterssicherung vorgesehen, bei der 
die Leistungen nach einer kombinierten Formel 
(allerdings zumeist mit Leistungsprimat) berechnet 
werden. 

Wesentliche Indikatoren 
  Island OECD 

Durchschnittsverdienst ISK (Mio.) 3.48 2.50 

 USD 49 800 35 800 

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 2.0 7.2 

Lebenserwartung Bei der Geburt 81.2 78.9 

Im Alter von 65 Jahren 84.5 83.4 

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 19.5 23.8 

Anspruchskriterien 

Das Regelrentenalter ist 67 Jahre. Anspruch auf die volle Grundrente besteht nach 40 Wohn-
sitzjahren in Island. Bei einer kürzeren Wohnsitzdauer verringert sich die Rente proportional, die 
erforderliche Mindestdauer ist drei Jahre. Die betriebliche Altersversorgung kann von Beschäftigten 
des privaten Sektors ebenfalls mit 67 Jahren in Anspruch genommen werden, von Seeleuten, die 
diesen Beruf seit mindestens 25 Jahren ausüben, jedoch schon mit 60 Jahren. 

Rentenberechnung 

Grundrente 

Die volle Grundrente beläuft sich auf 24 131 ISK pro Monat, ungefähr 8% des Durchschnitts-
verdiensts. Diese Leistung ist einkommensabhängig: Sie wird schrittweise entzogen, sobald das Ein-
kommen (aus anderen Quellen als der Zusatzrente) 1 998 438 ISK übersteigt, was 57% des Durch-
schnittsverdiensts entspricht, und entfällt bei 2 963 678 ISK. Die Einkommensprüfung bezieht sich nur 
auf Nichtrenteneinkommen, z.B. Arbeitsverdienste oder Sozialhilfe sowie 50% der Kapitalerträge. 

Sozialrente 

Die zweite Komponente ist die Rentenzulage. Der Höchstbetrag dieser Leistung beläuft sich 
auf 44 838 ISK pro Monat für Alleinstehende, rd. 15% des Durchschnittsverdiensts. Diese Leistung 
wird ab einem Jahreseinkommen von mehr als 607 850 ISK (rd. 17% des Durchschnittsverdiensts) 
entzogen. Die Grundrente hat jedoch keinen Einfluss auf die Höhe der Rentenzulage. Die Entzugs-
rate für die Einkommensprüfung bei der Rentenzulage liegt bei 45%. 

Darüber hinaus gibt es noch eine ergänzende Rentenzulage in Höhe von maximal 22 109 ISK 
monatlich, knapp 8% des Durchschnittsverdiensts. Diese wird bei Anrechnung sämtlicher anderer 
Einkommen mit einem Satz von 45% entzogen und entfällt bei 589 573 ISK. 

Das Leistungsniveau wird jährlich entsprechend dem laufenden Staatshaushalt angepasst. 
Die Anpassungen sollen der Lohnentwicklung im öffentlichen Sektor (für die hier unterstellt wird, 
dass sie dem gesamtwirtschaftlichen Verdienstwachstum in der Standardannahme entspricht) und 
dem Preisniveau gemäß dem Lebenshaltungskostenindex Rechnung tragen.  

Obligatorische betriebliche Altersvorsorge 

Die Arbeitgeberprogramme sind gesetzlich vorgeschrieben. Das Gesetz fordert, dass diese 
Programme auf eine Ersatzquote von 56% nach 40 Beitragsjahren abzielen, wobei ein Steige-
rungssatz von 1,4% für jedes Dienstjahr vorgesehen ist. Die Versicherungspflicht besteht für  
Erwerbstätige im Alter von 16-70 Jahren. Der in dieser Berechnung verwendete Referenzverdienst 
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ist der über das Erwerbsleben gerechnete Durchschnittslohn für jedes Versicherungsjahr. Es gibt 
keine Beitragsbemessungsgrenze. Zurückliegende Verdienste werden entsprechend der Preisinflation 
plus einer Verzinsung von 3,5% angepasst. 

Die laufenden Betriebsrenten müssen von Gesetzes wegen zumindest parallel zur Verbraucher-
preisinflation angehoben werden.  

In der Praxis zahlen viele Systeme mehr als den oben angegebenen gesetzlich vorgeschrie-
benen Mindestsatz, in der Regel durch Hinzufügung eines kombinierten Elements mit Beitrags-/ 
Leistungsprimat. Der Mindestbeitragssatz zur betrieblichen Alterssicherung beläuft sich auf 12% 
des Verdiensts. Der Arbeitnehmer zahlt 4%, der Arbeitgeber 8%. Beitragszahlungen, die über das 
zur Finanzierung der gesetzlichen Mindestleistungen erforderliche Niveau hinausgehen, können 
entweder zur Anhebung der leistungsbezogenen Rentenansprüche verwendet oder in individuelle 
Konten umgeleitet werden, aus denen dann eine beitragsbezogene Rente gezahlt wird. In der  
Modellrechnung wird allerdings nur die gesetzlich vorgeschriebene Komponente berücksichtigt, 
die Sonderleistungen  bleiben ausgeklammert, da sie nicht garantiert sind.  

Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung 

Im Rahmen der betrieblichen Alterssicherung sind die Frühverrentungsregeln von einem Ver-
sicherungsträger zum anderen je nach Mitgliederstruktur unterschiedlich. Im privaten Sektor beträgt 
das Regelrentenalter 67 Jahre, und die Rente kann ab 62 Jahre beantragt werden. Im Allgemeinen 
werden die Rentenansprüche für jedes Jahr, um das der Renteneintritt früher erfolgt, um 7% gekürzt. 

Grundrente oder Sozialrente können nicht vor dem Regelrentenalter bezogen werden. 

Spätverrentung 

Im Rahmen der betrieblichen Alterssicherung können die Arbeitnehmer den Renteneintritt 
bis zum Alter von 70 Jahren hinausschieben, wobei sich die Rentenbezüge um 9% pro Zusatzjahr 
erhöhen. Arbeitnehmer, die den Renteneintritt aufschieben, leisten weiter Rentenversicherungs-
beiträge und erwerben zusätzliche Rentenansprüche. In einigen Fällen ist die Gesamtbeitragsdauer 
auf 32 Jahre begrenzt. 

Es ist nicht möglich, den Bezug der Grundrente oder der Sozialrente auf einen Zeitpunkt 
nach dem Regelrentenalter zu verschieben. Die Grundrente ist verdienstabhängig (siehe oben), 
während die Sozialrente einer Prüfung des gesamten Einkommens, einschließlich des Arbeits-
entgelts, unterliegt. 

Kinderbetreuung 

Die wohnsitzabhängige Grundrente und die Sozialrenten bieten einen automatischen Schutz 
für Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit für die Kinderbetreuung aufgeben. Es gibt keine besonderen 
Gutschriften für Kinderbetreuungszeiten. Im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung werden 
keine Rückstellungen für Frauen eingerichtet, die ihre Erwerbstätigkeit für die Kinderbetreuung 
aufgeben müssen. Das staatliche Sozialhilfesystem umfasst Leistungen für Eltern (Männer oder 
Frauen), die sich um Kinder mit langfristigen Erkrankungen oder Behinderungen kümmern  
müssen. Solche Leistungen werden auch gewährt, wenn Personen nahe Verwandte pflegen müssen 
(z.B. ein erwachsener Sohn bzw. eine erwachsene Tochter, der/die einen älteren Elternteil pflegt). 

Arbeitslosigkeit 

Die Bemessungsgrundlage, auf der der Mindestbeitrag in Höhe von 10% erhoben wird,  
umfasst Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung und Arbeitsentgelt, alle anderen Leistungen 
bleiben jedoch unberücksichtigt. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Island 
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Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

GrundrenteBetriebsrente Sozialrente

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 77.9 54.2 69.8 90.2 131.2 172.1 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 84.1 62.7 76.7 95.1 131.8 168.5 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 91.7 108.3 93.0 90.2 87.5 86.1 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 96.5 110.1 97.7 95.1 92.1 90.6 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 14.0 17.0 14.2 13.7 13.2 12.9 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 15.7 19.1 15.9 15.4 14.8 14.5 

Nettorentenvermögen 10.6 13.9 11.0 10.2 9.3 8.9 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 11.9 15.6 12.4 11.4 10.5 10.0 
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Italien

Italien: Das Rentensystem im Jahr 2006 

Das neue italienische Rentensystem stützt 
sich auf das Prinzip der Notional Accounts, der 
„fiktiven“ Rentenkonten. Die Beiträge werden zu 
einem Satz verzinst, der an das BIP-Wachstum 
gebunden ist. Bei Renteneintritt wird das akku-
mulierte „fiktive“ Kapital in eine Rente umge-
rechnet, wobei die durchschnittliche Lebens-
erwartung beim Renteneintritt berücksichtigt 
wird. Das System gilt in vollem Umfang für Ar-
beitsmarktneuzugänge ab 1996. 

Wesentliche Indikatoren 
  Italien OECD 

Durchschnittsverdienst EUR 24 600 28 600 

 USD 30 900 35 800 

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 14.0 7.2 

Lebenserwartung Bei der Geburt 80.9 78.9 

Im Alter von 65 Jahren 84.5 83.4 

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 32.5 23.8 

    

Anspruchskriterien 

Das Regelrentenalter beträgt im neuen System ab 2008 für Männer 65 Jahre und für Frauen 
60 Jahre. Ein vorzeitiger Rentenbezug wird jedoch unter bestimmten Bedingungen in Bezug auf 
die Beitragszahlungen (siehe unten) weiterhin möglich sein. In der Basismodellrechnung wird 
unterstellt, dass der Renteneintritt bei Männern mit 65 Jahren und bei Frauen mit 60 Jahren erfolgt. 

Rentenberechnung 

Verdienstabhängige Rente 

Im beitragsbezogenen System beträgt der Beitragssatz für privat und öffentlich abhängig  
Beschäftigte 33%, wovon der Arbeitnehmer etwa ein Drittel entrichtet und der Arbeitgeber zwei 
Drittel; die Rentenhöhe ist das Ergebnis der Berechnung zweier Faktoren: die insgesamt im Lauf 
des Erwerbslebens gezahlten Beiträge, kapitalisiert zur nominalen BIP-Wachstumsrate (entspre-
chend einem gleitenden Fünfjahresdurchschnitt) und der Umwandlungskoeffizient, dessen Kalku-
lation hauptsächlich auf der Wahrscheinlichkeit des Ablebens oder des Hinterlassens einer Witwe 
bzw. eines Witwers und der Anzahl der Auszahlungsjahre einer Hinterbliebenenrente beruht. 
Deshalb sind die Rentenleistungen eng an das Renteneintrittsalter gekoppelt – je niedriger das 
Alter, desto niedriger die Rente.  

Die Umwandlungskoeffizienten werden alle drei Jahre überprüft. Sie sind für die Alters-
gruppe der 57- bis 65-Jährigen zwar vorgesehen, Arbeitskräfte können jedoch nicht vor dem  
65. Lebensjahr in Rente gehen, es sei denn sie erfüllen die Anspruchskriterien der aktuell gültigen 
Gesetzgebung und erreichen eine Rente, die nicht unter dem 1,2-Fachen der Altersrente liegt.  

 

Renteneintrittsalter 57 58 59 60 61 62 63 64 65+ 

Umwandlungskoeffizient (in %) 4.014 4.113 4.217 4.328 4.446 4.572 4.705 4.847 4.999 

Anmerkung: Die oben genannten Koeffizienten beruhen auf den ISTAT-Bevölkerungsprognosen des Jahres 2001. 
 

In den Modellrechnungen für alle Länder wurde ein reales Lohnwachstum von 2% jährlich 
unterstellt. In Anbetracht der voraussichtlichen Abnahme der italienischen Erwerbsbevölkerung ist 
es folgerichtig, hier von einem realen BIP-Jahreswachstum in Höhe von 1,6% auszugehen. 
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Beiträge werden für Arbeitnehmer im Jahr 2006 ab einem Lohn von mindestens 171,03 Euro 
pro Woche erhoben (was 36% des Durchschnittsverdiensts entspricht). Die Bemessungsgrenze liegt bei 
dem neuen System bei 85 478 Euro pro Jahr bzw. etwas weniger als 347% des Durchschnittsverdiensts. 

Die Indexierung der laufenden Renten ist kompliziert, da kleine Renten großzügiger behan-
delt werden als hohe Renten. Für Renten in Höhe von bis zum 3-Fachen der Mindestrente ist eine 
vollständige Anpassung der laufenden Renten an die Preise vorgesehen. Diese Grenze entspricht 
im Jahr 2005 (das für die Anpassung 2006 zu Grunde gelegt wird) 1 260 Euro monatlich und im 
Jahr 2006 1 283 Euro (Basis für die Anpassung 2007) bzw. annähernd zwei Dritteln des gesamt-
wirtschaftlichen Durchschnittsverdiensts. Für Renten in Höhe des 3- bis 5-Fachen der Mindestrente 
werden die gezahlten Leistungen im Umfang von 90% der Preissteigerung erhöht. Oberhalb dieser 
Grenze verringert sich die Anpassung auf 75% der Preisindexsteigerung. Anzumerken ist, dass die 
Indexierung separat für jede Tranche einer hohen Rente vorgenommen wird. 

Sozialhilfe 

Für Personen, die ausschließlich durch das neue System abgesichert sind, d.h. für die  
Arbeitsmarktneuzugänge ab 1996, wurde die Mindestrente (siehe unten) abgeschafft. Rentner, 
deren Einkommen unter dem Sozialhilfeniveau liegt, können ab dem Alter von 65 Jahren jedoch 
eine bedürftigkeitsabhängige Leistung beantragen. Einschließlich Zulagen belief sich die Sozial-
hilfe (assegno sociale) 2006 auf 5 130 Euro. Für Personen über 70 Jahre erhöht sich diese Leis-
tung auf 7 167 Euro. Diese Beträge entsprechen 21% bzw. 29% des Durchschnittsverdiensts.  

Freiwillige private Altersvorsorge 

Es gibt ein zusätzliches freiwilliges System der betrieblichen Altersvorsorge. Dieses besteht 
sowohl aus offenen Fonds als auch aus tarifvertraglich vereinbarten geschlossenen Fonds. Die 
geschlossenen Fonds können von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie aus dem sogenann-
ten Abfindungsfonds (Trattamento di Fine Rapporto – TFR) finanziert werden. Die offenen Fonds 
zahlen eine beitragsbezogene Rente. Der derzeitige Beitragssatz zum TFR ist 6,91%. Bisher sind 
erst wenige Arbeitskräfte an privaten Pensionsfonds beteiligt. Deshalb hat das Haushaltsgesetz für 
2007 (mit einigen Änderungen) die vor kurzem verabschiedete Rentenreform vorgezogen  
(Gesetz Nr. 243/2004 und Verordnung 252/2005), welche weitere Maßnahmen einführte, um die 
Entwicklung der zweiten Säule zu beschleunigen: a) höhere Steueranreize und b) stillschweigende 
Zustimmung zur Übertragung des Abfindungsfonds (TFR). Letzteres bedeutet, dass die bisher 
angesparte Abfindungssumme auf einen privaten Pensionsfonds übertragen wird, falls die Arbeit-
nehmerin oder der Arbeitnehmer nicht ausdrücklich widerspricht. Dennoch bleibt die Beteiligung 
an den privaten Pensionsfonds freiwillig. 

Der Erfassungsgrad der betrieblichen Altersvorsorge bleibt in Italien niedrig: Er liegt bei  
etwa 11% der abhängig Beschäftigten. Die Regierung hat Arbeitsnehmer und Arbeitgeber ermun-
tert, die TFR-Fonds auf betriebliche Altersvorsorgesysteme zu übertragen, doch zeigen die Daten 
zum Erfassungsgrad, dass dies bisher nur wenige getan haben.  

Angesichts des geringen Erfassungsgrads wurden diese Systeme nicht in der Modellrech-
nung der freiwilligen privaten Renten berücksichtigt. 

Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung 

Im früheren System konnten Arbeitskräfte mit mindestens 35 Beitragsjahren im Alter von  
57 Jahren in Rente gehen. Seit Januar 2008 wurde das Rentenalter auf 58 Jahre angehoben (59 Jahre 
für Selbstständige). Eine neue Reform, die im Rahmen des Haushaltsgesetzes 2008 verabschiedet 
wurde, hat ein Quotensystem auf der Basis einer Kombination aus Alter und Dienstalter einge-
führt, so dass das Mindestalter zur Beantragung der Frühverrentung (Senioritätsrente) bis zum Jahr 
2013 von 57 auf 61 Jahre hochgesetzt wird. Allerdings wird weiter die Möglichkeit bestehen, bei 
40 Beitragsjahren in jedem beliebigen Alter in den Ruhestand zu treten.  
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Spätverrentung 

Frauen haben das Recht, bis zu dem für Männer geltenden Regelrentenalter erwerbstätig zu 
bleiben. Der Renteneintritt muss nicht zwangsläufig mit 65 Jahren erfolgen, doch hat der Arbeit-
geber das Recht, Beschäftigte bei Erreichen dieses Alters zu entlassen. Seit Januar 2009 ist  
es möglich, Erwerbs- und Renteneinkommen ganz zu kumulieren. Hinsichtlich der Renten mit 
Beitragsprimat ist es a) gestattet, Erwerbs- und Frührenteneinkommen voll zu kumulieren, wenn 
die Rentner mindestens 40 Jahre Seniorität nachweisen können, und b) ebenfalls möglich,  
Erwerbs- und Altersrenteneinkommen voll zu kumulieren, vorausgesetzt dass Männer mindestens 
65 Jahre oder Frauen mindestens 60 Jahre alt sind. 

Der Renteneintritt kann bis nach dem 65. Lebensjahr verschoben werden, doch bleibt der 
Umwandlungskoeffizient (siehe oben) der gleiche, und die Rentenansprüche erhöhen sich nur auf 
Grund der weiteren Beitragszahlungen und deren Verzinsung (auf fiktiven Rentenkonten) während 
eines oder mehrerer Jahre. 

Kinderbetreuung 

Die Rente wird bei Müttern angehoben, indem sie einen großzügigeren Umwandlungskoeffi-
zienten erhalten. Bei Müttern von ein bis zwei Kindern ist dies der Umwandlungskoeffizient ihres 
tatsächlichen Renteneintrittsalters plus ein Jahr. Ab drei Kindern ist es das tatsächliche Renten-
eintrittsalter plus zwei Jahre. Dies führt nach den projizierten Umwandlungskoeffizienten zu einer 
Erhöhung der Rente um etwa 3% bei ein bis zwei Kindern und 6% ab drei Kindern. 

Arbeitslosigkeit 

Sämtliche Arbeitslosenversicherungssysteme – cassa integrazione guadagni (CIG), inden-
nità di mobilità und indennità di disoccupazione – eröffnen ein Recht auf anrechenbare Beiträge 
für die Dauer des Leistungsempfangs. Das frühere Erwerbseinkommen dient als Basis für die 
Rentenberechnung. 

Die maximale angerechnete Zeit beträgt fünf Jahre über das gesamte Leben von Arbeits-
marktneuzugängen ab dem Jahr 1993. Dies beeinflusst lediglich das Anrecht auf eine Senioritäts-
rente. Außerdem können die angerechneten Beiträge im Fall der indennità di disoccupazione – die 
allgemeine Arbeitslosenversicherung – im Hinblick auf das Erfordernis der 35 Beitragsjahre nicht 
berücksichtigt werden, sie zählen hingegen (unterhalb der 5-Jahresgrenze) im Hinblick auf das 
Erfordernis der 40 Beitragsjahre. 

Die Beiträge zahlt normalerweise der Staat, mit Ausnahme der indennità di mobilità im  
ersten Bezugsjahr sowie der CIG, wo die Beiträge von den Arbeitnehmern anteilsmäßig zu einer 
reduzierten Quote von 5,54% bezahlt werden. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Italien 
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Verdienstabhängiges System

Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 59.8 34.0 51.0 67.9 101.9 135.9 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 46.5 26.4 39.6 52.8 79.2 105.5 

Relatives Nettorentenniveau 65.8 37.4 56.1 74.8 112.2 145.2 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts) 51.2 38.3 43.6 58.1 87.2 116.3 

Bruttoersatzquote 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts) 52.8 52.8 52.8 52.8 52.8 52.8 

Nettoersatzquote 74.8 74.8 74.8 74.8 77.1 78.7 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts) 58.1 76.6 58.1 58.1 59.9 63.0 

Bruttorentenvermögen 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9 9.8 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.6 

Nettorentenvermögen 7.6 7.6 7.6 7.6 7.5 7.2 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 8.1 10.7 8.1 8.1 8.1 8.0 

 

 



III.  JAPAN 
 

 RENTEN AUF EINEN BLICK 2009: RENTENEINKOMMENSSYSTEME IN DEN OECD-LÄNDERN – ISBN 978-92-64-07572-6 – © OECD 2009 208

Japan 

Japan: Das Rentensystem im Jahr 2006 

Das japanische staatliche Rentensystem besteht 
aus zwei Komponenten: einer einheitlichen Grund-
rente und einer verdienstabhängigen Zusatzrente 
(Rentensystem für abhängig Beschäftigte). 

 

Wesentliche Indikatoren 
  Japan OECD 

Durchschnittsverdienst JPY (Mio.) 4.99 4.17 

 USD 42 900 35 800 

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 8.7 7.2 

Lebenserwartung Bei der Geburt 82.4 78.9 

Im Alter von 65 Jahren 86.0 83.4 

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 34.4 23.8 

Anspruchskriterien 

Die Grundrente wird nach mindestens 25 Beitragsjahren ab dem 65. Lebensjahr gezahlt. 
Anspruch auf eine volle Grundrente besteht nach vierzig Beitragsjahren, im Fall kürzerer oder 
längerer Beitragszeiten wird die Rentenhöhe proportional angepasst. 

Die verdienstabhängige Rente wird zusätzlich zur Grundrente gezahlt, nach Entrichtung von 
mindestens einem Monatsbeitrag, sofern Anspruch auf eine Grundrente besteht. Das Rentenalter 
wird schrittweise von 60 auf 65 Jahre angehoben, bei der Pauschalkomponente im Zeitraum 2001-2013 
für Männer und 2006-2018 für Frauen und bei der verdienstabhängigen Komponente bis 2025 für 
Männer und bis 2030 für Frauen. Die verdienstabhängige Rente aus dem System für abhängig 
Beschäftigte wird im Fall kürzerer oder längerer Beitragszeiten angepasst.  

Rentenberechnung 

Grundrente 

Die volle Grundrente lag 2006 bei 792 100 Yen pro Jahr, was 15,9% des Durchschnittsverdiensts 
entspricht. Die Grundrente wird an die Preisentwicklung angepasst. 

Sozialhilfe 

Ältere Menschen sind durch das allgemeine Sozialhilfesystem abgesichert. Für eine allein-
stehende Person im Alter von 60-69 Jahren lag der Sozialhilfesatz in Tokyo 2006 bei 969 810 Yen 
(d.h. 19% des Durchschnittsverdiensts) pro Jahr, ohne Wohngeld und sonstige relevante Leistungen. 

Verdienstabhängige Rente 

Das Rentensystem für abhängig Beschäftigte setzt sich aus zwei Komponenten zusammen, 
einer Pauschalrente und einem verdienstabhängigen Teil, wobei letzterer die bei weitem wichtigere 
Komponente ist. Der Rentensteigerungssatz betrug bis zum Finanzjahr 2002 0,75% des Durch-
schnittsverdiensts ohne Sonderzulagen. Seit dem Finanzjahr 2003 werden beim anrechnungsfähigen 
Arbeitsverdienst auch die Sonderzulagen berücksichtigt. Durch diese Ausdehnung der Bemes-
sungsgrundlage verringert sich der Steigerungssatz auf 0,5481% des Verdiensts (einschließlich 
Sonderzulagen). 

Der Verdienst früherer Jahre wird entsprechend dem gesamtwirtschaftlichen Nettoverdienst-
wachstum aufgewertet. 

Für die Beitragsberechnung gilt eine Bemessungsgrenze in Höhe von 620 000 Yen pro  
Monat, was 149% des Durchschnittsverdiensts entspricht. 
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Die Höhe der Pauschalkomponente hängt vom Geburtsjahr des Empfängers ab. 2006 betrug 
sie zwischen 1 676 Yen und 3 143 Yen je Beitragsmonat. Sie wird nur an Rentner im Alter von 
62-64 Jahre gezahlt und soll für Männer bis 2013 abgeschafft werden.  

Die Anpassung der laufenden Renten ist preisindexiert. 

Austritt aus dem System 

Arbeitgeber mit mindestens 1 000 Mitarbeitern haben die Möglichkeit, einen Teil des ver-
dienstabhängigen Systems auszugliedern („Ersatzteil“), wenn sie ihren Mitarbeitern selbst eine 
Alterssicherung anbieten; rd. 15% der Arbeitnehmer sind über solche betrieblichen Altersvorsorge-
pläne versichert. Voraussetzung für den Austritt ist, dass das Unternehmen Rentenleistungen in 
Höhe von mindestens 150% (vor 2005: 110%) des Betrags bieten kann, auf den die fraglichen 
Arbeitskräfte im öffentlichen System Anspruch hätten. Maßgeblich für die Berechnung der erfor-
derlichen Rentenhöhe für den Austritt ist der durchschnittliche nominale Lebensarbeitsverdienst. 
Die Indexierung der laufenden Rentenzahlungen und die Wertanpassung des Verdiensts früherer 
Jahre werden vom Staat finanziert. 

Der Beitragssatz in den vom Arbeitgeber angebotenen Altersvorsorgeplänen wird vom Staat 
festgelegt und richtet sich nach der Altersstruktur der versicherten Mitarbeiter sowie ver-
sicherungsmathematischen Annahmen. Bis 1996 galt für diese Altersvorsorgepläne allerdings ein 
einheitlicher Satz. Seit 2005 schwankt der Satz zwischen 2,4% und 5% des Gesamtarbeitsentgelts. 

Seit 2001 fördert die Regierung auch Rentensysteme mit Beitragsprimat und betriebliche  
Altersvorsorgepläne mit Leistungsprimat. Dies hatte zur Folge, dass mehrere betriebliche Pensions-
fonds aufgelöst wurden. 

Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung 

Bis 2001 konnte ab 60 Jahre eine „besondere“ Rente für abhängig Beschäftigte in Anspruch 
genommen werden. Diese Regelung läuft derzeit aus, und danach wird erst ab 65 Jahre Anspruch 
auf eine volle Rente bestehen.  

Ein vorzeitiger Renteneintritt mit entsprechenden Leistungsabschlägen ist sowohl im 
Grund- als auch im verdienstabhängigen System möglich. Die Rente verringert sich für jeden 
Monat des vorgezogenen Rentenbezugs um 0,5%, was 6% pro Jahr entspricht. Die Pauschal-
komponente des Systems für abhängig Beschäftigte kann zwischen 60 und 65 Jahren in  
Anspruch genommen werden. Die laufenden Rentenzahlungen werden bis zur Vollendung des 
65. Lebensjahrs entsprechend der Entwicklung des Nettodurchschnittsverdiensts angepasst, 
anschließend sind sie preisindexiert. 

Spätverrentung 

Der Rentenbezug kann sowohl bei der Grundrente als auch im verdienstabhängigen System 
aufgeschoben werden. Im Fall eines Rentenaufschubs erhöhen sich die Leistungen um 0,7% pro 
Monat, d.h. 8,4% jährlich. Für jedes Beitragsjahr nach Vollendung des 65. Lebensjahrs werden 
weitere Rentenansprüche erworben. 

Seit 2006 ist es möglich, Erwerbstätigkeit und Rentenbezug zu kombinieren, vorausgesetzt 
das Gesamteinkommen (Arbeitsverdienst plus Rente) beträgt nicht mehr als 480 000 Yen. Ober-
halb dieses Schwellenwerts verringert sich die verdienstabhängige Rente um die Hälfte des frag-
lichen Mehrbetrags; die Grundrente wird allerdings noch in vollem Umfang ausgezahlt. Seit April 
2007 gilt dieser Abzug auch für Arbeitskräfte über 70 Jahre, sie müssen jedoch keine Sozial-
versicherungsbeiträge entrichten. 
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Kinderbetreuung 

Zeiten ohne Erwerbstätigkeit infolge von Kinderbetreuung werden im verdienstabhängigen 
System angerechnet. Seit 2005 ist der maximale Zeitraum von einem Jahr auf drei Jahre verlängert 
worden. Kommen während dieses Elternurlaubs weitere Kinder zur Welt, wird dieser Zeitraum bis 
zum dritten Geburtstag des jüngsten Kindes verlängert. Bezugsgröße für die in diesem Zeitraum zu 
entrichtenden Beiträge ist das kurz zuvor bezogene Arbeitseinkommen, und bei der Berechnung 
der Leistungen und Anspruchskriterien wird der gesamte befreite Zeitraum berücksichtigt. In 
Fällen, in denen die Eltern wegen Kinderbetreuung Teilzeit arbeiten, werden die Beiträge auf der 
Basis des laufenden Einkommens erhoben, während für die Berechnung der Rentenleistungen der 
vorherige Vollzeitarbeitsverdienst zu Grunde gelegt wird. 

Sind Personen mehr als 3 Jahre nicht erwerbstätig und sinkt ihr Einkommensniveau, finden 
die nachstehenden Bestimmungen über Leistungen bei Arbeitslosigkeit ebenfalls Anwendung. 

Arbeitslosigkeit 

Arbeitskräfte, die ihren Arbeitsplatz verlieren oder deren Einkommen einen gewissen 
Schwellenwert unterschreitet, sind nicht zur Entrichtung von Beiträgen in die verdienstabhängige 
Rentenversicherung verpflichtet, müssen aber in das Grundrentensystem einzahlen. Je nach Ein-
kommensniveau des Haushalts können Arbeitslose zu 100%, 75%, 50% oder 25% von der Bei-
tragsentrichtung befreit werden. Eine alleinstehende Person mit einem Vorjahreseinkommen von 
weniger als 570 000 Yen ist nicht beitragspflichtig. Person mit einem Einkommen unter 930 000 Yen 
müssen nur ein Viertel der Beiträge entrichten, Personen mit einem Einkommen unter 1 410 000 Yen 
zahlen die Hälfte und Personen mit einem Einkommen unter 1 890 000 Yen drei Viertel der Beiträge.  

Für die Zeiträume, in denen Personen von der Beitragspflicht befreit sind, haben sie Anspruch 
auf ein Drittel der Grundrente, für die Zeiträume, in denen sie ein Viertel des Beitrags entrichten, 
auf die Hälfte der Grundrente. Für die Zeiten, in denen sie die Hälfte der Beiträge zahlen, werden 
ihnen zwei Drittel und für die Zeiten, in denen sie drei Viertel der Beiträge entrichten, fünf Sechstel 
der Grundrente angerechnet. Bei der Beurteilung der Anspruchskriterien werden die beitrags-
befreiten Zeiträume als Beitragsjahre zur Erreichung der vollen Beitragsdauer angerechnet.  

Es besteht die Möglichkeit, für diese Zeiträume im nachhinein noch Beiträge zu entrichten, 
um nach dem Renteneintritt eine höhere Rente zu beziehen. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Japan 
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Verdienstabhängiges System

Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

Grundrente

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 31.4 23.6 28.7 33.9 44.2 53.2 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 35.8 26.4 32.6 38.7 48.9 58.1 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 35.7 47.1 38.3 33.9 29.4 26.6 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 40.3 51.4 42.8 38.7 33.9 30.8 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 5.9 7.8 6.3 5.6 4.9 4.4 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 6.7 8.8 7.1 6.3 5.5 5.0 

Nettorentenvermögen 5.4 7.1 5.8 5.2 4.4 3.9 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 6.1 7.9 6.5 5.8 4.9 4.4 
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Kanada

Kanada: Das Rentensystem im Jahr 2006 

Das Rentensystem sieht eine einheitliche 
Grundrente vor, die nach Einkommensprüfung 
durch eine Zulage für das garantierte Mindestein-
kommen aufgestockt werden kann, und ver-
dienstabhängige öffentliche Programme.  

 

Wesentliche Indikatoren 
  Kanada OECD 

Durchschnittsverdienst CAD 40 600 40 500 

 USD 35 800 35 800 

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 4.1 7.2 

Lebenserwartung Bei der Geburt 80.4 78.9 

Im Alter von 65 Jahren 84.5 83.4 

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 21.1 23.8 

Anspruchskriterien 

Die Grundrente (old age security – OAS) ist von einer Wohnsitzprüfung abhängig, wobei  
jedes Wohnsitzjahr nach dem 18. Lebensjahr einen Anspruch auf ein Vierzigstel der Höchstrente, 
bis zu einem Maximum von vierzig Jahren, begründet. Für den Leistungsbezug ist eine Mindest-
wohnsitzdauer von zehn Jahren erforderlich. Die Rente wird ab 65 Jahre gezahlt. 

Beim verdienstabhängigen System sind für den Bezug einer Vollrente vierzig Jahresbeiträge  
erforderlich, für die Begründung des Rentenanspruchs reicht aber ein einziger gültiger Beitrag aus. Das 
normale Rentenanspruchsalter liegt bei 65 Jahren; ab 60 Jahre kann eine Frührente beansprucht 
werden.  

Rentenberechnung 

Grundrente 

Im Jahr 2006 betrug die volle OAS-Altersrente 5 846,19 kan$. Die Grundrente ist preisindexiert. 

Diese Rente ist einkommensabhängig, wobei die Einkommensprüfung über die Steuer erfolgt 
(sogenannte Claw-back-Methode). Überstieg das Einkommen 62 144 kan$ jährlich, wurde die Grund-
rente 2006 um einen Satz von 15% gekürzt. Sie ist ebenfalls preisindexiert. 

Sozialrente 

Die Zulage für das garantierte Mindesteinkommen (GIS) ergänzt die allgemeine Grundrente. 
Beide zusammen ergaben 2006 eine Höchstrente von 13 011,33 kan$. 

Zusatzeinkommen neben der Grundrente werden zu 50% von der Zulage abgezogen. Die  
Sozialrente ist preisindexiert. 

Verdienstabhängige Rente 

Verdienstabhängige Renten und Leistungen zahlt der Canada Pension Plan (CPP)/Québec 
Pension Plan (QPP). CPP und QPP sehen im Großen und Ganzen dasselbe Leistungsniveau vor. 
Dieses System zielt auf eine Lohnersatzquote von 25% auf der Basis des durchschnittlichen Lebens-
arbeitsentgelts ab (wobei 15% der Jahre mit dem geringsten Verdienst unberücksichtigt bleiben). 
Die Arbeitsentgelte früherer Jahre werden entsprechend der gesamtwirtschaftlichen Lohnentwicklung 
angepasst. Wie bereits erwähnt, sind für die Vollrente vierzig Beitragsjahre erforderlich, bei kürzeren 
Erwerbsbiografien werden die Leistungen anteilig verringert. Im Jahr 2006 lag die maximale ver-
dienstabhängige Rente bei 844,58 kan$ monatlich. 
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Personen, die weniger als 3 500 kan$ jährlich verdienen, sind nicht beitragspflichtig. Für 
Beiträge und Leistungen lag die Bemessungsgrenze im Jahr 2006 bei 42 100 kan$. Die Bemes-
sungsgrenze wird an den Anstieg der Durchschnittsverdienste angepasst, während die untere  
Beitragsbemessungsgrenze nominal eingefroren ist. 

Die Höhe der verdienstabhängigen Rente wird nach dem Renteneintritt alljährlich an die 
Preisentwicklung angepasst. 

Freiwillige private Altersvorsorge 

Etwa 40% der Beschäftigten sind über betriebliche Altersvorsorgeprogramme abgesichert. 
2003 handelte es sich bei diesen zu 80% um Vorsorgepläne mit Leistungsprimat. Das auf der Basis 
der Ergebnisse einer nationalen Erhebung zu Rentenprogrammen modellierte System mit Leis-
tungsprimat hat einen Steigerungssatz von 1,3% bis zur Bemessungsgrenze der staatlichen Alters-
sicherung und 2% darüber hinaus. Die Renten basieren auf dem Endgehalt.  

Der Gesamterfassungsgrad der freiwilligen privaten Rentenversicherungen – individuelle 
und betriebliche Vorsorgepläne zusammengenommen – liegt bei etwa 57%. Für die Berechnung 
der Rentenleistungen in Systemen mit Beitragsprimat wird ein Beitragssatz von 8,5% des Arbeits-
verdiensts zu Grunde gelegt. 

Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung 

Die Frühverrentung ab dem Alter von 60 Jahren ist bei dem staatlichen verdienstabhängigen 
Programm mit einer Leistungsminderung von 6% pro Jahr möglich. Bei den anderen beiden öffent-
lichen Programmen (Grundrente und bedürftigkeitsabhängige Leistungen) ist keine Frühverrentung 
möglich. 

Spätverrentung 

Die Inanspruchnahme der verdienstabhängigen Rente kann aufgeschoben werden, wobei sich 
die Rentenbezüge für jedes zusätzliche Jahr nach Erreichen des 65. Lebensjahrs und maximal  
5 Jahre lang um jeweils 6% erhöhen. Die Inanspruchnahme der Grundrente und der bedürftigkeits-
abhängigen Leistungen kann nicht aufgeschoben werden. Die Einkommensprüfung für bedürftig-
keitsabhängige Leistungen bezieht den Verdienst mit ein, für die Grundrente wird die sogenannte 
Claw-back-Methode bei hohen Einkommen angewandt, die ebenfalls den Verdienst einbezieht. 

Kinderbetreuung 

Nicht in Erwerbstätigkeit verbrachte Zeiträume, die der Betreuung von Kindern unter 7 Jahren 
dienen, bleiben im Referenzzeitraum für die Berechnung des maßgeblichen Durchschnittsver-
diensts unberücksichtigt und sind im verdienstabhängigen System vom Beitragszeitraum ausge-
schlossen. 

Arbeitslosigkeit 

Bei der Berechnung des Durchschnittsarbeitsverdiensts können bis zu 15% der Beitragsjahre 
unberücksichtigt bleiben. Mit dieser Option der Ausklammerung sollen Zeiten der Arbeitslosig-
keit, Krankheit, Teilnahme an Schulungsmaßnahmen kompensiert werden. Zeiten der Arbeits-
losigkeit werden nicht angerechnet. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Kanada 
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Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

GrundrenteVerdienstabhängiges System Sozialrente

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 42.6 38.3 41.4 44.5 44.5 44.5 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 55.9 50.3 54.4 57.9 57.9 57.9 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 50.2 76.5 55.2 44.5 29.7 22.2 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 63.6 89.1 68.9 57.9 40.0 30.9 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 7.7 11.7 8.4 6.8 4.5 3.4 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 8.9 13.6 9.8 7.9 5.3 4.0 

Nettorentenvermögen 7.6 11.7 8.4 6.7 4.5 3.4 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 8.9 13.6 9.8 7.8 5.2 3.9 
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Korea 

Korea: Das Rentensystem im Jahr 2006 

Die staatliche Rentenversicherung wurde in 
Korea erst vor relativ kurzer Zeit eingeführt. Es 
handelt sich um ein verdienstabhängiges, pro-
gressives System, bei dem sich die Leistungen 
sowohl nach den individuellen Arbeitsentgelten 
als auch nach dem gesamtwirtschaftlichen 
Durchschnitt der Arbeitsentgelte richten. 

Wesentliche Indikatoren 
  Korea OECD 

Durchschnittsverdienst KRW (Mio.) 30.44 34.08 

 USD 32 000 35 800 

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 1.6 7.2 

Lebenserwartung Bei der Geburt 79.1 78.9 

Im Alter von 65 Jahren 83.1 83.4 

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 14.5 23.8 

    

Anspruchskriterien 

Die Rente kann derzeit bei einer Versicherungsdauer von mindestens zehn Jahren ab einem 
Alter von 60 Jahren in Anspruch genommen werden. Ab dem Alter von 55 Jahren kann eine Früh-
rente mit Abschlägen bezogen werden. 

Das Regelrentenalter wird bis 2033 schrittweise auf 65 Jahre angehoben. In der Modellrech-
nung wird von einem langfristigen Rentenalter von 65 Jahren und auch einer Anhebung des Früh-
verrentungsalters von 55 auf 60 Jahre ausgegangen. 

Rentenberechnung 

Verdienstabhängige Rente 

Nach 40 Beitragsjahren belief sich die Lohnersatzquote der Rente im Jahr 2007 auf 60% des 
Arbeitsverdiensts, sie wurde dann aber im Jahr 2008 auf 50% reduziert und wird anschließend 
jährlich um 0,5 Prozentpunkte verringert, um dann zwischen 2009 und 2028 schließlich 40% zu 
erreichen. Die Modellrechnung geht davon aus, dass die 40% über einen Zeitraum von 45 Jahren 
errechnet werden. Die Verdienstmessgröße setzt sich zusammen aus dem durchschnittlichen, 
entsprechend dem Lohnwachstum aktualisierten individuellen Lebensarbeitsverdienst und dem 
Durchschnittsverdienst der Mitglieder der staatlichen Rentenversicherung während der letzten drei 
Jahre, das entsprechend der Preisentwicklung aufgewertet wird. Die Beitragsbemessungsgrenze liegt 
bei 3,6 Mio. KRW monatlich, was 142% des Durchschnittsverdiensts aller Versicherten im Jahr 
2006 entspricht.  

Die Rente ist auf maximal 100% des individuellen Verdiensts begrenzt. Sie wird nach dem 
Renteneintritt an die Preisentwicklung angepasst. Personen ab 60 Jahre entrichten keine Renten-
versicherungsbeiträge und können keine zusätzlichen Rentenansprüche mehr erwerben. 

Grundrente 

Seit dem Jahr 2008 haben etwa 60% der Personen ab dem Alter von 65 Jahren Anspruch auf 
die bedürftigkeitsabhängige „Grundrente“. Vorgesehen ist eine Ausweitung des Empfängerkreises 
auf 70% im Jahr 2009. Diese Rente umfasst einen Pauschalbetrag von 5% jährlich, berechnet anhand 
des Dreijahres-Durchschnittsverdiensts der Mitglieder der staatlichen Rentenversicherung. Die 
Leistung wird entsprechend dem Einkommen und Vermögen der älteren Personen stufenweise 
verringert. Bei Paaren beträgt der Rentensatz für jede Person 80% des Satzes für Alleinstehende. 
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Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung  

Bei einer für das Jahr 2013 geplanten Anhebung des Regelrentenalters von 60 auf 65 Jahre 
wird unterstellt, dass sich das Frührentenalter ebenfalls von 55 auf 60 Jahre erhöhen wird. Bei 
einem Renteneintritt mit 60 Jahren wird die Frührente dann 70% der normalen Altersrente betragen. 
Mit jedem Jahr steigt sie um 6%, so dass ein Versicherter, der mit 64 Jahren in Rente geht,  
Anspruch auf 94% der vollen Altersrente haben wird. 

Spätverrentung  

Durch Spätverrentung können die Rentenanwartschaften erhöht werden. Die Rente steigt um 
6% pro Jahr, und der Renteneintritt kann um maximal 5 Jahre, bis zum Alter von 70 Jahren,  
hinausgeschoben werden.  

Falls die Arbeitsentgelte der Rentner im Alter von 65-69 Jahren das durchschnittliche  
Arbeitsentgelt der Versicherten insgesamt übertreffen, beträgt die mit 65 Jahren ausgezahlte Rente 
50% einer vollen Altersrente, wobei die Leistungen mit jedem zusätzlichen Jahr der Erwerbstätig-
keit um 10% erhöht werden; dies nennt sich die „aktive Altersrente“. Erwerbstätige Rentnerinnen 
oder Rentner im Alter von 65-69 Jahren haben somit die Wahl zwischen der „Spätverrentung“ und 
der „aktiven Altersrente“. 

Kinderbetreuung 

Eine Person, die wegen Kinderbetreuung nicht erwerbstätig ist, kann für den beantragten 
Zeitraum von der Beitragszahlung befreit werden. Die Versicherungszeit kann später (nach Wieder-
aufnahme der Arbeit) durch freiwillige Zahlung der fehlenden Beiträge (einschließlich des Arbeit-
geberanteils) erhöht werden. 

Eine versicherte Frau, die nach Januar 2008 ein Kind bekommt, kann Rentenansprüche  
erwerben (dies gilt ab dem zweiten Kind). Es werden Rentenansprüche von 12-50 Monaten  
gewährt, je nach Anzahl der ab diesem Stichtag geborenen Kinder.  

Arbeitslosigkeit 

Arbeitslose können von der Beitragszahlung für die von ihnen beantragte Dauer befreit  
werden. Die Versicherungszeit kann später (nach Wiederaufnahme der Arbeit) durch freiwillige 
Zahlung der fehlenden Beiträge (einschließlich des Arbeitgeberanteils) erhöht werden. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Korea 
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Verdienstabhängiges System

Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

Grundrente

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 39.7 32.1 37.1 42.1 50.4 50.4 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 44.0 35.8 41.2 46.6 55.5 55.5 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 45.1 64.1 49.4 42.1 33.6 25.2 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 49.2 68.8 53.5 46.6 38.7 29.6 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 6.3 8.9 6.9 5.9 4.7 3.5 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 7.5 10.7 8.2 7.0 5.6 4.2 

Nettorentenvermögen 6.2 8.9 6.8 5.8 4.6 3.4 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 7.4 10.6 8.1 6.9 5.5 4.1 
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Luxemburg 

Luxemburg: Das Rentensystem  
im Jahr 2006 

Das staatliche Rentensystem besteht aus 
zwei Komponenten: einer Pauschalleistung, deren 
Höhe von den Beitragsjahren abhängt, und einem 
verdienstabhängigen Teil. Ferner gibt es eine 
Mindestrente. 

 

Wesentliche Indikatoren 
Luxem-

burg 
OECD 

Durchschnittsverdienst EUR 43 600 28 600

 USD 54 800 35 800

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 7.2 7.2

Lebenserwartung Bei der Geburt 79.4 78.9

Im Alter von 65 Jahren 83.7 83.4

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 22.8 23.8

Anspruchskriterien 

Eine vorgezogene Altersrente kann nach 40 (Pflicht- oder freiwilligen) Beitragsjahren ab 
dem vollendeten 57. Lebensjahr bezogen werden. Bei Nachweis einer 40-jährigen Pflicht-, frei-
willigen oder anrechenbaren Versicherungszeit kann die Rente ab dem Alter von 60 Jahren ausge-
zahlt werden. Da die Modellrechnungen von einer vollständigen Erwerbsbiografie ab dem Alter 
von 20 Jahren ausgehen, wird im Basisszenario unterstellt, dass die Rente mit 60 Jahren angetreten 
wird. Ansonsten beträgt das Regelrentenalter 65 Jahre (bei mindestens 10 Beitragsjahren). 

Rentenberechnung 

Grundrente 

Diese betrug 2006 362 Euro monatlich bei Nachweis einer Versicherungszeit von 40 Jahren. 
Das entspricht rd. 10% des Durchschnittsverdiensts. Bei unvollständigen Versicherungszeiten werden 
die Leistungen anteilmäßig gekürzt. (Formell beträgt die Grundrente 23,5% eines Richtwerts, der 2006 
bei 1 541 Euro lag.) 

Es gibt auch eine „Jahresendzulage“ in Höhe von 49 Euro zusätzlich pro Monat nach 40 Bei-
tragsjahren. Diese wird bei Erwerbsbiografien von weniger als 40 Jahren anteilmäßig gekürzt, sie 
entspricht rd. 1,23 Euro pro Monat für jedes Versicherungsjahr. Die Jahresendzulage wird an die 
nominale Lohnentwicklung angepasst (siehe unten). 

Verdienstabhängige Rente 

Der Steigerungssatz für die verdienstabhängige Rente beträgt 1,85% pro Jahr. Bei der in der For-
mel verwendeten Messgröße für die Arbeitsverdienste handelt es sich um den Durchschnittsverdienst 
während des gesamten Arbeitslebens, der entsprechend der Bruttolohnentwicklung angepasst wird.  

Der Steigerungssatz ist bei älteren Arbeitskräften und Personen mit längeren Beitragszeiten 
höher. Für jedes Jahr der Berufstätigkeit über das Alter von 55 Jahren hinaus erhöht sich der  
Steigerungssatz um 0,01 Prozentpunkte. Außerdem gibt es ab dem 38. Beitragsjahr eine zusätz-
liche Erhöhung des Steigerungssatzes um 0,01 Prozentpunkte. Der Höchststeigerungssatz beträgt 
2,05% pro Jahr. Unter der üblichen Annahme einer vollen Erwerbsbiografie ab dem 20. Lebens-
jahr ergibt sich ein Steigerungssatz von 2,01%. 

Die Höchstrente lag im Jahr 2006 bei 6 422 Euro pro Monat (formal ausgedrückt als 25/6 des 
jeweiligen Richtwerts). Das entspricht etwas weniger als 177% des Durchschnittsverdiensts. 

Die Renten werden automatisch an die Preisentwicklung angepasst (bei einer kumulativen 
Inflation von mindestens 2,5%). Außerdem müssen alle zwei Jahre Anpassungen an das Reallohn-
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niveau in Erwägung gezogen werden. In der Praxis ist es seit einiger Zeit so, dass diese Anpassungen 
nahe an der Entwicklung des Lohnniveaus liegen, und in der Modellrechnung wird davon ausge-
gangen, dass diese Praxis fortgesetzt wird. 

Mindestrente 

Die Mindestrente beträgt bei Nachweis einer Beitragszeit von 40 Jahren 1 387 Euro pro  
Monat (definiert als 90% des Richtwerts), was 38% des Durchschnittsverdiensts entspricht. Bei kürze-
ren Beitragszeiten, wobei aber mindestens 20 Pflicht-, freiwillige oder anrechenbare Versicherungsjahre 
bestehen müssen, wird dieser Betrag anteilmäßig reduziert. 

Sozialhilfe 

Der Sozialhilfesatz beträgt für Alleinstehende 1 098 Euro pro Monat. 

Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung 

Ein vorgezogener Renteneintritt ist mit 57 Jahren nach 40 Beitragsjahren und mit 60 Jahren 
nach 40 effektiven Beitragsjahren oder gleichgestellten Zeiten möglich. Frührentner können den 
Rentenbezug mit Arbeitsphasen kombinieren, vorausgesetzt sie verdienen dabei nicht mehr als ein 
Drittel des Mindestlohns. Versicherungsmathematische Abschläge bei vorgezogenem Renteneintritt 
sind nicht vorgesehen. 

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Vorruhestandsregelungen, darunter insbesondere die 
Préretraite-solidarité und die Préretraite-ajustement. Die erste Regelung ermöglicht den Vorruhestand, 
wenn der Arbeitgeber dafür einen von der öffentlichen Arbeitsverwaltung vermittelten Arbeitslosen 
einstellt. Im Rahmen des zweiten Programms können ältere Arbeitskräfte in Rente gehen, wenn sie 
ihren Arbeitsplatz auf Grund von Umstrukturierungen oder Unternehmenskonkursen verlieren. Beide 
Programme können zwischen dem 57. und dem 60. Lebensjahr in Anspruch genommen werden. Die 
Vorruhestandsleistungen belaufen sich auf 85% des früheren Verdiensts im ersten Jahr, 80% im zweiten 
Jahr und 75% im dritten Jahr. Als Verdienstmessgröße dient das Arbeitsentgelt der letzten drei Monate. 

Spätverrentung 

Die Rente muss zum Regelrentenalter von 65 Jahren in Anspruch genommen werden. Nach 
Erreichen dieses Alters kann der Rentenbezug mit einer Erwerbstätigkeit kombiniert werden, ohne 
dass sich die Rente dadurch verringert. 

Kinderbetreuung 

„Babyjahre“ (zwei Jahre für ein Kind und vier Jahre für zwei Kinder) werden auf die Bei-
tragsdauer angerechnet. Der anrechnungsfähige Verdienst beruht auf dem unmittelbar vor Beant-
ragung der Babyjahre bezogenen Arbeitsentgelt. Der Zeitraum wird auf die Beitragsdauer ange-
rechnet und geht in die Pauschalkomponente der Rentenformel ein. 

Erwerbstätige, die auf Grund einer unzureichenden Beitragsdauer keine Babyjahre beantragen 
konnten, haben Anspruch auf eine besondere monatliche Rentenzulage in Höhe von 89 Euro pro Kind. 

Beitragsfreie Zeiträume, in denen Kinder unter 6 Jahre betreut wurden, werden auf die  
Beitragsdauer angerechnet. 

Arbeitslosigkeit 

Zeiträume, in denen Arbeitslosenleistungen bezogen werden, werden angerechnet: Die auf 
diese Leistungen erhobenen Rentenbeiträge werden vom Staat (2/3) und vom Leistungsempfänger 
(1/3) getragen. Der Zeitraum der Arbeitslosigkeit wird auf die Beitragsdauer angerechnet und geht 
in die verdienstabhängige Komponente der Rentenformel ein. Für diesen Zeitraum werden die 
Rentenansprüche auf der Grundlage der Arbeitslosenleistungen berechnet. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Luxemburg 
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Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

JahresendzulageVerdienstabhängiges System Grundrente

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 76.6 49.7 68.9 88.1 126.5 164.9 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 87.0 61.2 80.1 96.5 127.3 158.2 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 90.1 99.4 91.9 88.1 84.3 82.5 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 98.1 107.1 99.7 96.5 93.5 91.8 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 19.7 21.7 20.0 19.2 18.4 18.0 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 24.0 26.5 24.5 23.5 22.5 22.0 

Nettorentenvermögen 16.1 19.2 16.8 15.2 13.3 12.4 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 19.6 23.5 20.5 18.5 16.3 15.2 
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Mexiko

Mexiko: Das Rentensystem im Jahr 2006 

Die Altersrenten werden im Rahmen eines für 
Beschäftigte des privaten Sektors obligatorischen, 
kapitalgedeckten, privat verwalteten Systems mit 
Beitragsprimat gewährleistet. Die Beiträge werden 
anteilig von den Arbeitnehmern, den Arbeitgebern 
und dem Staat gezahlt. Darüber hinaus gibt es  
eine Mindestrente für alle, die mindestens 24 Bei-
tragsjahre nachweisen können. 

Wesentliche Indikatoren 
  Mexiko OECD 

Durchschnittsverdienst MXN 73 200 390 200

 USD 6 700 35 800

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 1.3 7.2

Lebenserwartung Bei der Geburt 75.7 78.9

Im Alter von 65 Jahren 83.0 83.4

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 9.9 23.8

    

Anspruchskriterien 

Die Regelaltersgrenze liegt für Männer und Frauen bei 65 Jahren, unter der Voraussetzung 
einer Versicherungszeit von 1 250 Wochen (= etwa 24 Jahre). 

Rentenberechnung 

Kapitalgedecktes System 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen zusammen 6,275% des Arbeitsentgelts auf ein indivi-
duelles Rentenkonto ein, das vom Staat durch einen Beitrag in Höhe von 0,225% des Arbeitsent-
gelts aufgestockt wird. Ein weiterer Beitrag von 5% wird einem individuellen Wohnungskonto 
gutgeschrieben (sogenanntes Infonavit-System), das bei Nichtinanspruchnahme dem Rentenkonto 
zugeschlagen wird. Schließlich steuert der Staat für alle individuellen Konten noch einen Beitrag 
von 5,5% des inflationsindexierten realen Mindestlohns von 1997 bei, was hier einer Grund-
rentenkomponente gleichgesetzt wird, die 1,4% des Durchschnittsverdiensts entspricht. 

Es gibt eine Beitragsbemessungsgrenze, die von Juli 2006 bis Juni 2007 das 24-Fache des 
Mindestlohns betrug und danach das 25-Fache. 

In den Berechnungen wird unterstellt, dass der Einzelne den akkumulierten Saldo (nach Abzug 
einer Hinterbliebenenversicherung, die zur Abdeckung der Hinterbliebenenrente zwingend abzu-
schließen ist) bei Erreichen der Regelaltersgrenze in preisindexierte Annuitäten umwandelt. Die 
Annuitätsraten sind geschlechtsspezifisch. 

Mindestrente 

Die Mindestrente entspricht ebenfalls dem realen Mindestlohnwert von 1997 und ist inflations-
indexiert (20 225,40 Peso im Jahr 2006). Die Anbindung an den realen Mindestlohn bedeutet, dass 
die Mindestrente effektiv preisindexiert ist.  

Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung 

Eine Frühverrentung ist für Männer wie Frauen mit 60 Jahren möglich. Voraussetzung dafür 
ist, dass der Versicherte nicht beschäftigt ist und mindestens 1 250 Beitragswochen nachweisen kann. 
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Versicherte, die definitiv aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden und die Mindestvoraussetzung 
nicht erfüllen, können sich den gesamten Saldo ihres Rentenkontos mit Beitragsprimat (Afore-
System) auszahlen lassen. 

Spätverrentung 

Eine Fortsetzung der Erwerbstätigkeit nach Vollendung des 65. Lebensjahrs ist möglich. 

Kinderbetreuung 

Es gibt keine Entgeltpunkte für Zeiten ohne Erwerbstätigkeit zur Betreuung von Kindern. 

Arbeitslosigkeit 

Es gibt keine Entgeltpunkte für Zeiten der Arbeitslosigkeit. 

Allerdings sieht Artikel 191, Absatz II, des mexikanischen Sozialversicherungsgesetzes vor, 
dass eine arbeitslos gewordene Arbeitskraft das Recht erhält, einen gewissen Betrag von ihrem 
Alters-/Rentenunterkonto abzuheben. Erlaubt ist eine Abhebung im Wert von bis zu 75 Tagen der 
ermittelten Lohnbasis des Arbeitnehmers in den letzten 250 Wochen bzw. 10% des bestehenden 
Alters-/Rentenunterkontos, falls dieser Betrag niedriger ist. Die Arbeitskräfte haben ab dem  
46. Tag der Arbeitslosigkeit Anspruch auf diesen Betrag. Um anspruchsberechtigt zu sein, muss 
der betreffende Arbeitnehmer über ein entsprechend gedecktes Konto verfügen und darf in den 
letzten fünf Jahren keine Abhebung vorgenommen haben. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Mexiko 
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Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

DC Festes Beitragsprimat Sozialrente

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 31.3 27.6 28.2 36.1 51.8 67.5 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 27.6  27.6 29.9 42.9 56.0 

Relatives Nettorentenniveau 33.0 29.1 29.7 38.0 54.6 71.2 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts) 29.1  29.1 31.5 45.3 59.0 

Bruttoersatzquote 36.9 55.3 37.6 36.1 34.5 33.7 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts) 32.5  36.8 29.9 28.6 28.0 

Nettoersatzquote 38.0 56.0 38.1 38.0 39.6 39.7 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts) 33.5  37.3 31.5 32.8 32.9 

Bruttorentenvermögen 4.9 7.3 5.0 4.8 4.6 4.5 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 5.2 8.9 5.9 4.8 4.6 4.5 

Nettorentenvermögen 4.9 7.3 5.0 4.8 4.6 4.5 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 5.2 8.9 5.9 4.8 4.6 4.5 
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Neuseeland

Neuseeland: Das Rentensystem  
im Jahr 2006 

Die staatliche Rente ist eine Pauschalrente, 
deren Zahlung von einer Wohnsitzprüfung ab-
hängt. Es gibt auch eine betriebliche Altersvor-
sorge, doch hat sich ihr Deckungsgrad seit 1990 
von 22,6% der abhängig Beschäftigten auf 14,7% 
im Jahr zum 30. Juni 2006 verringert. 

Wesentliche Indikatoren 
Neusee-

land 
OECD 

Durchschnittsverdienst NZD 43 000 55 100 

 USD 27 900 35 800 

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 4.4 7.2 

Lebenserwartung Bei der Geburt 80.2 78.9 

Im Alter von 65 Jahren 84.4 83.4 

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 20.7 23.8 

Anspruchskriterien 

Eine zehnjährige Wohnsitzdauer ab dem Alter von 20 Jahren (davon 5 Jahre nach Vollendung des 
50. Lebensjahrs) berechtigt zum Bezug einer staatlichen Rente ab Vollendung des 65. Lebensjahrs. 

Rentenberechnung 

Grundrente 

Seit dem 1. April 2007 beträgt die Rente für allein lebende Einzelpersonen 336,65 NZ$ brutto 
pro Woche. 2006/2007 belief sich der Betrag auf 320,13 NZ$. Die Erhöhung ist z.T. durch den 
weiter unten beschriebenen regulären Anpassungsprozess und z.T. durch die ebenfalls weiter unten 
umrissene Unterstützungsvereinbarung zwischen der Regierung und der Partei NZ First bedingt. 
Daraus ergibt sich eine Gesamtrente für das Steuerjahr 2007 von 17 506 NZ$, was rd. 41% des 
Durchschnittsverdiensts entspricht. 

Bei der Berechnung des zu zahlenden Gesamtbetrags werden Ansprüche aus der staatlichen 
Rentenversicherung anderer Länder berücksichtigt. 

Der Satz der staatlichen Rentenversicherung ist preisindexiert, wobei allerdings an der Lohn-
entwicklung orientierte Unter- und Obergrenzen vorgesehen sind. Für Paare darf der Satz nach 
Steuern zum 1. April nach den geltenden Bestimmungen jeweils nicht weniger als 65% und nicht 
mehr als 72,5% der ermittelten wöchentlichen Verdienstmessgröße nach Steuern betragen. Die 
Sätze nach Steuern entsprechen für Einzelpersonen 65% (für allein Lebende) bzw. 60% (für in 
Gemeinschaft Lebende) des Satzes nach Steuern für Paare. Liegt der Preisauftrieb kontinuierlich 
unter der Entwicklung der ermittelten Nettowochenverdienste, wird die Indexierung effektiv auf 
das Lohnwachstum umgestellt. 

Infolge einer Unterstützungsvereinbarung zwischen der Regierung und der Partei NZ First 
nach der Wahl im Jahr 2005 soll der Satz nach Steuern zum 1. April für die Dauer der Vereinbarung 
jeweils 66% statt 65% der Verdienstmessgröße nach Steuern betragen. 

Freiwillige private Altersvorsorge 

Der Erfassungsgrad der betrieblichen Altersvorsorge verringert sich seit einiger Zeit und 
liegt derzeit bei etwa 13%, wobei rd. 5% der Personen im Erwerbsalter Beiträge im Rahmen der 
privaten Altersvorsorge entrichten. Das neue Versorgungssystem KiwiSaver erreichte jedoch im 
ersten Jahr seines Bestehens (seit Juli 2007) einen Erfassungsgrad von 44%. Der Standardbeitrags-
satz in diesem System beträgt 4% des Arbeitsverdiensts, die zu gleichen Teilen von den Arbeit-
nehmern und den Arbeitgebern getragen werden. 
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Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung 

Es ist nicht möglich, die Rente vor Erreichen des Regelrentenalters von 65 Jahren in Anspruch 
zu nehmen. 

Spätverrentung 

Der Renteneintritt ist nicht Voraussetzung für den Bezug der öffentlichen Rente. Es ist somit 
möglich, Rentenbezug und Erwerbstätigkeit zu kombinieren. 

Die Rente muss zwar nicht bei Erreichen des Regelrentenalters in Anspruch genommen werden, 
durch einen Aufschub des Rentenbezugs entstehen jedoch keine Vorteile. 

Kinderbetreuung 

Spätere Ansprüche auf die öffentliche Rente werden durch Zeiträume ohne Arbeitsverdienst 
zu Betreuungszwecken nicht beeinflusst. 

Arbeitslosigkeit 

Spätere Ansprüche auf die öffentliche Rente werden durch Zeiträume der Arbeitslosigkeit 
nicht beeinflusst. 



III.  NEUSEELAND 
 

 RENTEN AUF EINEN BLICK 2009: RENTENEINKOMMENSSYSTEME IN DEN OECD-LÄNDERN – ISBN 978-92-64-07572-6 – © OECD 2009 226

Ergebnisse des Rentenmodells: Neuseeland 
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Grundrente

Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 41.1 41.1 41.1 41.1 41.1 41.1 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 45.6 77.5 51.6 38.7 25.8 19.4 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 47.3 79.3 53.5 41.1 29.0 22.8 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 8.4 14.3 9.6 7.2 4.8 3.6 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 9.9 16.8 11.2 8.4 5.6 4.2 

Nettorentenvermögen 6.9 11.8 7.9 5.9 3.9 3.0 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 8.2 13.9 9.2 6.9 4.6 3.5 

 

 



III.  NIEDERLANDE 
 

RENTEN AUF EINEN BLICK 2009: RENTENEINKOMMENSSYSTEME IN DEN OECD-LÄNDERN – ISBN 978-92-64-07572-6 – © OECD 2009  227

Niederlande 

Niederlande: Das Rentensystem  
im Jahr 2006 

Das niederländische Rentensystem besteht 
aus zwei Hauptsäulen, einer staatlichen Grund-
sicherung (Pauschalleistung) und einer verdienst-
abhängigen betrieblichen Zusatzrente. Die Arbeit-
geber sind gesetzlich nicht zum Angebot einer 
Betriebsrente für die Mitarbeiter verpflichtet, auf 
Grund der Vereinbarungen zwischen den Sozial-
partnern gehören aber 91% der Arbeitnehmer einem 
Betriebsrentensystem an. Die betriebliche Alters-
versorgung kann mithin als quasi-obligatorisch 
angesehen werden. 

Wesentliche Indikatoren 
Nieder-
lande 

OECD 

Durchschnittsverdienst EUR 39 700 28 600 

 USD 49 900 35 800 

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 5.0 7.2 

Lebenserwartung Bei der Geburt 79.8 78.9 

Im Alter von 65 Jahren 83.4 83.4 

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 23.4 23.8 

    

Anspruchskriterien 

Die Altersgrundrente wird ab dem Alter von 65 Jahren gezahlt. Das Regelrentenalter liegt bei 
der betrieblichen Vorsorge ebenfalls bei 65 Jahren. Anspruchsberechtigt sind alle Gebietsansässigen. 

Rentenberechnung 

Grundrente 

Für Alleinstehende belief sich das Bruttorentenniveau 2006 auf 942,33 Euro im ersten Halb-
jahr und 948,21 Euro im zweiten Halbjahr. Hinzu kam eine Urlaubszulage in Höhe von 53,22 Euro 
bzw. 53,15 Euro, woraus sich ein jährlicher Gesamtbetrag von 12 017 Euro bzw. 30% des Durch-
schnittsverdiensts ergibt. Für Paare entspricht dies über das Jahr gerechnet insgesamt 16 477 Euro. 
Die Rentenhöhe ist an den Mindestlohn (netto) geknüpft, der zweimal jährlich angepasst wird. 

Bei der Grundrente ist ein Steigerungssatz in Höhe von 2% des vollen Werts für jedes Jahr 
vorgesehen, das der Anspruchsberechtigte im Land lebt bzw. arbeitet. Es gibt auch ein Sozialhilfe-
system für ältere Menschen. Der Sozialhilfesatz entspricht der Höhe der Grundrente (netto). 

Betriebliche Altersvorsorge 

Die Niederlande verfügen auch über ein privates Altersvorsorgesystem mit einem sehr großen 
Versichertenkreis. Das System besteht aus 767 Pensionsfonds (Stand Ende 2006), von denen  
103 Branchenfonds sind. Unter bestimmten Bedingungen ist es niederländischen Unternehmen 
freigestellt, aus diesen Rentenplänen auszuscheiden, wenn sie eigene Betriebspensionsfonds mit 
gleichwertigen Leistungen anbieten. Zusätzlich gibt es rd. 700 firmeneigene Rentensysteme. Weitere 
46 000 (2005) größtenteils kleinere Arbeitgeber bieten ihren Mitarbeitern Rentenpläne an, die von 
Versicherungsgesellschaften verwaltet werden.  

Etwa 94% der Arbeitnehmer, die bei einem Pensionsfonds versichert sind, verfügen über  
eine Altersvorsorge mit Leistungsprimat. Die übrigen über Pensionsfonds abgesicherten Arbeit-
nehmer sind nach dem Beitragsprimat versichert. 
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Für etwa 77% der Mitglieder der Rentenpläne mit Leistungsprimat dient das Lebensarbeits-
entgelt als Verdienstmessgröße und für 10% der letzte Verdienst. Bei den Übrigen wird entweder auf 
eine Kombination beider Elemente (8%) oder auf einen Festbetrag Bezug genommen (1%). 

Ein bestimmtes Beitrittsalter für die Teilnahme an einem Betriebsrentensystem ist gesetzlich 
nicht vorgeschrieben. 2006 gehörten etwa 55% der über die betriebliche Altersvorsorge versicherten 
Arbeitnehmer einem System ohne Beitrittsalter, 7% einem System mit einem Beitrittsalter von  
16-20 Jahren und 36% einem System mit einem Beitrittsalter von 21-25 Jahren an. 

Die meisten endlohnbezogenen Rentenversicherungen sehen 1,75% des entsprechenden  
Arbeitsentgelts pro Jahr der Berufstätigkeit vor, was bei einer vollständigen 40-jährigen Berufs-
laufbahn zu einer Ersatzquote von 70% führt. Bei Systemen, die den Durchschnittslohn zu Grunde 
legen, schwankt der Steigerungssatz zwischen 1,75% und 2% je Arbeitsjahr. 

Es besteht keine gesetzliche Vorschrift zur Valorisierung der Arbeitsentgelte aus zurückliegenden 
Jahren, und hier wird in den verschiedenen Systemen je nach den von den Sozialpartnern vereinbarten 
Regelungen eine unterschiedliche Praxis geübt. Für ungefähr 75% der Teilnehmer von am Durch-
schnittslohn orientierten Altersvorsorgeplänen wird der Verdienst früherer Jahre entsprechend dem 
Wachstum des Durchschnittsverdiensts angepasst, während bei 8% die Inflationsrate als Maßstab dient. 
In der Modellrechnung wird von einem auf den Durchschnittslohn bezogenen System ausgegangen, bei 
dem eine Valorisierung auf der Basis des Durchschnittsverdiensts erfolgt. 

Obwohl es keine gesetzliche Vorschrift für die Aktualisierung der laufenden Rentenzahlungen 
gibt, werden auch diese zumeist jährlich angehoben. In fast der Hälfte der Altersvorsorgepläne 
richtet sich die Indexierung nach dem Lohnwachstum der jeweiligen Branche. Für 27% ist eine 
Preisindexierung vorgesehen. 

Die Rentenansprüche werden bei einem Arbeitsplatzwechsel voll übertragen. Es gibt eine  
gesetzliche Vorschrift, wonach die Rentenansprüche von Personen, die ein Rentensystem vor ihrem 
Rentenantritt verlassen, in genau der gleichen Weise zu indexieren sind wie die effektiv ausgezahl-
ten Renten. Die Mindestversicherungszeiten sind sehr kurz.  

Es gibt keine Obergrenze für anrechnungsfähige Arbeitsverdienste.  

Die Betriebsrenten werden mit der staatlichen Rentenversicherung koordiniert. Die derzeitigen 
steuerlichen Bestimmungen ermöglichen eine Höchstrente von 100% des letzten Gehalts ab 65 Jahre 
aus der staatlichen wie auch privaten Rentenversicherung. Die meisten Pensionspläne zielen auf eine 
Ersatzquote von 70% des zuletzt bezogenen Lohns ab, so dass die privaten Rentenleistungen um eine 
sogenannte „Franchise“ verringert werden. 2006 betrug diese im Durchschnitt 12 019 Euro. 

Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung 

Die Grundrente kann nicht vor Vollendung des 65. Lebensjahrs bezogen werden. 

Die Steuervergünstigungen für die gesonderten Vorruhestandsregelungen (die sogenannten 
VUT), in deren Rahmen 60- bis 65-Jährige Vorruhestandsleistungen beziehen konnten, wurden 
2005 abgeschafft, um die Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitskräfte zu fördern. 

Spätverrentung 

Ein Aufschub des Bezugs der Altersgrundrente nach Erreichen des Regelalters von 65 Jahren 
ist nicht möglich. Es ist zulässig, den Grundrentenbezug mit einer Erwerbstätigkeit zu kombinieren. 

In den verschiedenen betrieblichen Altersvorsorgeplänen gelten unterschiedliche Regeln für 
den Rentenaufschub. Der Bezug der betrieblichen Renten kann mit einer Erwerbstätigkeit kombi-
niert werden. Einige Altersvorsorgepläne gestatten ihren Mitgliedern in der Tat, ihre Rente in 
Anspruch zu nehmen, aber beim gleichen Arbeitgeber beschäftigt zu bleiben. Diesbezüglich gibt 
es keine gesetzlichen Regelungen. 
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Kinderbetreuung 

Bei der Altersgrundrente werden Zeiträume ohne Arbeitsverdienst automatisch berücksichtigt. 
Im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge gibt es keine Gutschriften für Kinderbetreuungszeiten, 
in denen die betreffenden Personen nicht erwerbstätig sind, es entstehen jedoch aus der Erwerbs-
tätigkeit der verbleibenden Jahre weitere Rentenansprüche. Bei zahlreichen Betriebsrenten besteht 
allerdings die Möglichkeit, freiwillige Beiträge für die vorgenannten Zeiträume zu entrichten. 

Arbeitslosigkeit 

Im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge gibt es keine Gutschriften für Zeiten der  
Arbeitslosigkeit. Bei der Altersgrundrente werden solche Zeiträume wiederum automatisch  
berücksichtigt. Zusätzlich verwalten die Sozialpartner einen Fonds (FVP), der es älteren Arbeits-
kräften ermöglicht, für einen bestimmten Zeitraum der Arbeitslosigkeit weitere Rentenansprüche 
zu erwerben. Zwischen dem Staat und diesem Fonds besteht keine formale Beziehung. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Niederlande 
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Betriebsrente

Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

Grundrente

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 79.2 46.7 67.5 88.3 129.9 171.6 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 95.4 60.6 84.3 103.2 140.0 171.6 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 88.9 93.4 90.0 88.3 86.6 85.8 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 105.5 105.0 107.4 103.2 98.6 95.5 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 16.4 17.2 16.6 16.3 16.0 15.8 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 19.2 20.1 19.4 19.1 18.7 18.5 

Nettorentenvermögen 12.6 14.2 13.2 12.1 11.0 10.1 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 14.7 16.6 15.4 14.2 12.8 11.8 
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Norwegen 

Norwegen: Das Rentensystem im Jahr 2006 

Das öffentliche Altersversorgungssystem 
setzt sich in Norwegen aus einer pauschalen 
Grundrente und einer verdienstabhängigen Zu-
satzrente zusammen. Rentner, die keine bzw. nur 
eine geringe Zusatzrente beziehen, haben Anspruch 
auf eine Sonderzulage. Für den Bezug der Sonder-
zulage wird eine Bedürftigkeitsprüfung durch-
geführt, bei der das Einkommen aus der verdienst-
abhängigen Rente maßgeblich ist. Vor kurzem 
wurde eine obligatorische betriebliche Altersvor-
sorge eingeführt.  

Wesentliche Indikatoren 
  Norwegen OECD 

Durchschnittsverdienst NOK 397 800 229 500

 USD 62 000 35 800

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 4.8 7.2

Lebenserwartung Bei der Geburt 80.6  78.9

Im Alter von 65 Jahren 84.3 83.4

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 24.7 23.8

    

Anspruchskriterien 

Das derzeitige System wurde 1967 eingerichtet. Da Anspruch auf eine volle Rente nach 40 Ver-
sicherungsjahren besteht, fand der Renteneintritt der ersten Kohorte, die dieses Kriterium erfüllt, im 
Jahr 2007 statt.  

Das Regelrentenalter liegt bei 67 Jahren. Personen, die zwischen dem 17. und dem 67. Lebensjahr 
(einschließlich) mindestens drei Jahre in Norwegen ansässig waren, haben Anspruch auf die Mindest-
rente, die sich aus der Grundrente und der Sonderzulage zusammensetzt. Anspruch auf eine volle Rente 
besteht nach vierzig Wohnsitzjahren. Voraussetzung für den Bezug der Zusatzrente sind Entgeltpunkte 
für mindestens drei Kalenderjahre, und Anspruch auf eine volle Rente besteht nach 40 Versicherungs-
jahren. Bei einer kürzeren Verdienstbiografie verringern sich beide Leistungen proportional.  

Rentenberechnung 

Grundrente 

Viele der im Rahmen der Volksversicherung (Volketrygden) gezahlten Leistungen werden 
im Verhältnis zu einem Grundbetrag (G) festgelegt, der 2006 bei 62 161 NOK lag. Die volle 
Grundrente für Alleinstehende deckt sich mit dem Grundbetrag. Dieser entspricht 15,6% des 
Durchschnittsverdiensts. In der Vergangenheit war die Indexierung des Grundbetrags geringer als 
das Durchschnittslohnwachstum. 2003 hat die Regierung die Höhe des Grundbetrags allerdings an 
die Entwicklung des Durchschnittsverdiensts geknüpft. In der Modellrechnung wird von einer 
Fortsetzung dieser Praxis ausgegangen. 

Mindestrente 

Die oben beschriebene Grundrente und eine Sonderzulage bilden zusammen die Mindestrente. 
Diese Mindestrente wurde im Zuge der realen Erhöhung der Sonderzulage von Zeit zu Zeit auf-
gewertet. Im Zeitverlauf stieg sie tendenziell stärker als das Verdienstwachstum. Seit 2003 ist die 
Mindestrente an die Entwicklung des Durchschnittsverdiensts gekoppelt. 

Im Jahr 2008 wurde allerdings eine erneute Erhöhung der Sonderzulage beschlossen, von 
79,33% des Grundbetrags im Jahr 2007 auf 94% in 2008. Es wurde vereinbart, die Sonderzulage 
bis 2010 weiter anzuheben, bis auf 100% des Grundbetrags. Diese Sonderzulage ist abhängig von 
dem Einkommen aus der verdienstabhängigen Zusatzrente, und die Mindestrente beträgt etwa 31% 
des Durchschnittsverdiensts. 
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Verdienstabhängige Rente 

Da die Grundrente die erste Verdiensttranche ersetzt, werden in der verdienstabhängigen  
Zusatzversicherung nur Arbeitsentgelte erfasst, die den Grundbetrag überschreiten. Die Sonderzulage 
ersetzt eine weitere Verdiensttranche, in Höhe von bis zu einem 3,38-Fachen des Grundbetrags. Die 
Ersatzquote bei der verdienstabhängigen Rente ist regressiv, sinkt also bei zunehmendem Verdienst. 
Bei einem jährlichen Arbeitsentgelt in Höhe eines 3,38- bis 6-Fachen des Grundbetrags liegt die 
Ersatzquote bei 42% (sie wurde von 45% im Jahr 1992 gesenkt und entspricht für alle Rentner dem 
Durchschnitt zwischen diesen beiden Werten, gewichtet nach der Zahl der vor 1992 erworbenen 
jährlichen Entgeltpunkte). Zwischen dem 6- und dem 12-Fachen des Grundbetrags beläuft sich die 
Ersatzquote nur noch auf ein Drittel davon. Insofern für den Anspruch auf eine volle Rente 40 Bei-
tragsjahre erforderlich sind, entspricht dies einem jährlichen Steigerungssatz von 1,05% bzw. 0,35% 
(für Versicherte, die alle ihre Rentenansprüche nach 1992 erworben haben). Der erste Schwellenwert, 
ab dem der Steigerungssatz abnimmt, liegt etwas unter dem Durchschnittsverdienst (94%). Die Bei-
tragsbemessungsgrenze entspricht somit etwas weniger als dem Doppelten des Durchschnittsver-
diensts (188%). 

Bei der Rentenberechnung werden die zwanzig besten Entgeltpunktjahre berücksichtigt. Die 
Bewertung der angesammelten Beträge aus früheren Jahren hängt daher von der zur Anpassung 
der Höhe des Grundbetrags (G) verwendeten Methode ab. Wie bereits erwähnt, wird in der  
Modellrechnung unterstellt, dass der Grundbetrag in Zukunft entsprechend der Entwicklung des 
Durchschnittsverdiensts angehoben wird. 

System mit Beitragsprimat 

Seit 2006 müssen die Arbeitgeber einen Mindestbeitrag in Höhe von 2% des Verdiensts ihrer 
Arbeitnehmer in Altersvorsorgepläne mit Beitragsprimat einzahlen. (Bietet der Arbeitgeber statt-
dessen eine Altersvorsorge mit Leistungsprimat an, so muss diese ein Rentenniveau gewährleisten, 
das mindestens dem entspricht, das bei Anrechnung der 2%igen Pflichtbeiträge zu erwarten ist.) 
Die Beitragspflicht besteht nur für die Verdiensttranche zwischen dem Grundbetrag (G) und dem 
12-Fachen des Grundbetrags. 

Die Leistungen aus der betrieblichen Altersvorsorge können derzeit erst mit 67 Jahren in 
Anspruch genommen werden. Sie müssen über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren abge-
hoben werden. Für die Zwecke des Vergleichs mit den für andere Länder ermittelten Ergebnissen 
wird unterstellt, dass das angesparte Kapital in Form regelmäßiger preisindexierter Rentenzahlungen 
entnommen wird, deren Höhe auf der Grundlage geschlechtsneutraler Sterbetafeln berechnet wird. 

Freiwillige private Altersvorsorge 

Etwa 60% der abhängig Beschäftigten werden durch freiwillige betriebliche Altersvorsorge-
systeme erfasst. Einschließlich des obligatorischen Arbeitgeberbeitrags in Höhe von 2% beträgt 
der gesamte Beitragssatz eines typischen großen Betriebsrentenplans 5% des Arbeitsentgelts  
zwischen 1G und 6G und 8% zwischen 6G und 12G. 

Abweichende Erwerbsbiografien (öffentliches System) 

Frühverrentung 

Etwa zwei Drittel aller Arbeitnehmer sind in Unternehmen tätig, die im Rahmen der tariflichen 
Ruhestandsregelung (AFP) Abkommen über einen vorzeitigen Rentenbezug geschlossen haben. 
Dieses System, das 1989 eingeführt wurde, ermöglicht einen Renteneintritt mit 62 Jahren. Das 
Rentenniveau entspricht in etwa dem der regulären Altersrente, die ab 67 Jahre gezahlt würde, 
wenn die fragliche Person den Arbeitsplatz behielte, den sie zum Zeitpunkt ihres tatsächlichen 
Renteneintritts innehatte. 

Die Berechnung der AFP-Renten ist je nach Branche unterschiedlich geregelt. Im privaten 
Sektor wird bei der Berechnung der AFP-Renten die gleiche Methode angewandt wie bei den 
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Invaliditätsrenten (Gutschrift von Entgeltpunkten für die verbleibenden Jahre bis Vollendung des 
67. Lebensjahrs). Außerdem erhalten diese Rentner die sogenannte AFP-Zulage in Höhe von 
11 400 NOK jährlich. Diese Zulage ist steuerfrei. 

Es sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen (die Aufzählung ist nicht vollständig).  
Erstens muss der Rentner oder die Rentnerin die drei letzten Jahre in demselben Unternehmen 
beschäftigt (oder in den letzten fünf Jahren durch ein AFP-System erfasst) gewesen sein. Zweitens 
muss das Jahresarbeitsentgelt zum Zeitpunkt des Renteneintritts mindestens den Grundbetrag (G) 
erreichen. Das Jahresgehalt muss außerdem ab dem Alter von 50 Jahren mindestens zehn Jahre 
lang höher als ein Grundbetrag (G) gewesen sein. Die Arbeitsentgelte der zehn besten Jahre von 
1967 bis zum Jahr vor dem Renteneintritt müssen mindestens doppelt so hoch wie der Grund-
betrag gelegen haben.  

Spätverrentung 

Die Erwerbstätigkeit kann nach Vollendung des 67. Lebensjahrs fortgesetzt und auch mit 
dem Rentenbezug kombiniert werden. Es sind keine zusätzlichen Aufschläge für den Fall eines 
Aufschubs des Rentenbezugs nach Vollendung des 67. Lebensjahrs vorgesehen. 

Ursprünglich lag das Rentenalter bei 70 Jahren, es wurde aber 1973 auf 67 Jahre herabgesetzt. 
Die Möglichkeit, bis zum 70. Lebensjahr weiter Entgeltpunkte zu erwerben, wurde beibehalten, doch 
wird für die Altersgruppe 69-70 Jahre die Rentenhöhe von der Höhe der Arbeitseinkommen abhängig 
gemacht. Die Rentenhöhe verringert sich um 40% des Teils des Einkommens, der das Zweifache des 
Grundbetrags (G) übersteigt. 

Kinderbetreuung 

Betreuer erhalten pro Jahr drei Entgeltpunkte im zusätzlichen einkommensabhängigen  
Rentensystem gutgeschrieben. Dies entspricht Entgeltpunkten bezogen auf ein Arbeitsentgelt in 
Höhe von 248 644 NOK. Betreuer sind sowohl Eltern, die sich um Kinder bis zum Alter von  
sieben Jahren kümmern, als auch Personen, die sich ohne Bezahlung zu Hause um behinderte, 
kranke oder ältere Menschen kümmern.  

Mütter, deren jährlich erworbene Entgeltpunkte unter 3 liegen, erhalten einen Aufschlag. Bei 
Überschreiten der 3 Entgeltpunkte gibt es für die Mütter keinen Aufschlag. Die Familie kann 
beantragen, dass die Punkte stattdessen dem Vater gutgeschrieben werden. Für die zweite Gruppe 
werden Entgeltpunkte auf individuellen Antrag hin gewährt. 

Arbeitslosigkeit 

Die Arbeitslosenunterstützung, die auf 62,4% des früheren Arbeitsentgelts bis zu dem  
6-Fachen des Grundbetrags festgelegt wurde, gibt Anrecht auf Entgeltpunkte in derselben Höhe 
wie ein Erwerbseinkommen. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Norwegen 
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Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

Verdienstabhängiges SystemDC Grundrente

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 51.9 33.1 45.8 59.3 74.7 84.3 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 62.0 42.1 56.1 69.3 84.2 93.6 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 59.6 66.2 61.0 59.3 49.8 42.2 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 70.2 76.7 72.3 69.3 60.6 52.8 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 10.3 11.4 10.5 10.2 8.5 7.2 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 12.0 13.4 12.3 11.9 9.9 8.4 

Nettorentenvermögen 8.7 10.3 9.1 8.4 6.8 5.6 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 10.2 12.1 10.7 9.9 7.9 6.6 

 

 



III.  ÖSTERREICH 
 

RENTEN AUF EINEN BLICK 2009: RENTENEINKOMMENSSYSTEME IN DEN OECD-LÄNDERN – ISBN 978-92-64-07572-6 – © OECD 2009  235

Österreich  

Österreich: Das Rentensystem im Jahr 2006 

Das Pensionssystem besteht aus einer gesetz-
lichen Rentenversicherung mit Leistungsprimat 
und einkommensabhängiger Ausgleichszulage für 
Rentner mit niedrigem Einkommen. 

 

Wesentliche Indikatoren 
Öster-
reich 

OECD 

Durchschnittsverdienst EUR 36 700 28 600 

 USD 46 100 35 800 

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 12.6 7.2 

Lebenserwartung Bei der Geburt 79.9 78.9 

Im Alter von 65 Jahren 83.9 83.4 

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 27.1 23.8 

Anspruchskriterien  

Das Regelrentenalter beträgt 65 Jahre für Männer. Für Frauen liegt es derzeit bei 60 Jahren, 
wird zwischen 2024 und 2033 aber auf 65 Jahre angehoben. Voraussetzung für den Leistungs-
bezug ist eine Versicherungszeit von 180 Monaten (15 Jahre) innerhalb der letzten 30 Jahre bzw. 
300 Monate (25 Jahre) während der gesamten Lebenszeit. Alternativ hierzu sind 180 Versicherungs-
monate mit aktiver Beitragszahlung (im Gegensatz zum alleinigen Versicherungsschutz) ausreichend. 
Bei den Versicherungsmonaten handelt es sich entweder um Beitragsmonate (in Beschäftigung 
oder freiwillige Beiträge) oder Ersatzzeiten, für die nur begrenzte Beiträge entrichtet worden sind. 
Im Rahmen der Pensionsreform von 2005 ist die Zahl der für den Bezug einer Alterspension erforder-
lichen Versicherungsjahre infolge einer versicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit von fünfzehn 
auf sieben Jahre gesenkt worden. Die verbleibende Mindestversicherungszeit von acht Jahren kann 
beispielsweise durch die Anrechnung von Kindererziehungszeiten erreicht werden. 

Rentenberechnung  

Verdienstabhängige Rente  

Die Pensionsleistung beläuft sich derzeit auf 1,88% des Arbeitsentgelts je Beitragsjahr,  
dieser Prozentsatz wird bis 2009 aber nach und nach auf 1,78% reduziert.  

Als Verdienstmessgröße dient gegenwärtig der in den besten 18 Jahren bezogene Verdienst. 
Das Valorisierungsverfahren ist komplex, obgleich sich die Anpassungen in der Praxis stärker an 
der Preisinflation als am Verdienstzuwachs orientierten. Der Referenzzeitraum für die Berechnung 
des maßgeblichen Durchschnittsverdiensts wird verlängert; ab 2028 wird ein Zeitraum von vierzig 
Jahren herangezogen. Über die Valorisierung im Rahmen dieses neuen Verfahrens wird noch 
diskutiert. In der Modellrechnung wird diese den gesamten Erwerbsverlauf umfassende Messgröße 
zu Grunde gelegt und davon ausgegangen, dass die in früheren Jahren erzielten Arbeitsentgelte 
entsprechend der Verdienstentwicklung aufgewertet werden.  

Beiträge sind bis zu einer Obergrenze von 52 500 Euro jährlich, rd. 143% des Durchschnitts-
verdiensts, zu entrichten.  

Im Jahr 2005 wurden die laufenden Rentenzahlungen bis zur Höhe der Medianrente entsprechend 
der Preisentwicklung angepasst; über dem Medianwert liegende Renten wurden um einen Pauschal-
betrag aufgebessert, der der absoluten Rentenerhöhung für Bezieher von Medianrenten entsprach. 
Für den Zeitraum 2006-2009 ist vorgesehen, dass die Renten bis zum 15-Fachen der täglichen 
Beitragsobergrenze voll preisindexiert sind, die 2006 bei 125 x 15 = 1 875 Euro gelegen hatte. In der 
Modellrechnung wird davon ausgegangen, dass auch über diesen Zeitraum hinaus an dieser Praxis 
festgehalten wird.  
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Sozialrente  

Es gibt eine Ausgleichszulage, die einer alleinstehenden Person 690 Euro und einem Ehepaar 
1 056 Euro als monatliches Mindestrenteneinkommen sichert. Die Zulage wird 14-mal im Jahr 
ausbezahlt. Die Anpassung der Einkommen aus dem sozialen Netz ist ebenfalls diskretionär; in der 
Modellrechnung wird implizit davon ausgegangen, dass dieses Einkommen an die Lohnentwick-
lung angepasst wird.  

Abweichende Erwerbsbiografien  

Frühverrentung  

Männer können derzeit mit 62 und Frauen mit 57 Jahren in den Ruhestand gehen, sofern sie 
37,5 Beitrags- oder Anrechnungsjahre nachweisen können. Ab 2017 werden Frauen frühestens  
mit 60 Jahren in Rente gehen können. Vor dem 65. Lebensjahr in Anspruch genommene Renten-
leistungen werden für jedes Jahr der frühzeitigen Beanspruchung um 4,2% gekürzt.  

Spätverrentung  

Bei Übergängen in den Ruhestand zwischen 65 und 68 Jahren wird die Rente jährlich um 
4,2% angehoben, nach dem 68. Lebensjahr gibt es diese Prämie nicht mehr. Arbeitskräfte, die 
ihren Rentenbezug hinauszögern, leisten weiter Beiträge und erhöhen damit ihren Rentenanspruch.  

Eine Kombination aus Berufstätigkeit und Rentenbezug ist möglich, allerdings gibt es Ver-
dienstgrenzen. Verdienen Rentner unter 65 Jahren mehr als 333,16 Euro (Angabe von 2006) wird 
die Rente voll entzogen. Über das Alter von 65 Jahren hinaus sind Erwerbseinnahmen und  
Rentenbezüge unbegrenzt möglich.  

Kinderbetreuung  

Zeiten ohne Erwerbstätigkeit infolge von Kinderbetreuung werden auf zweierlei Weise  
berücksichtigt. Kindererziehungszeiten von bis zu vier Jahren werden auf der Grundlage eines 
fiktiven anrechnungsfähigen Einkommens von monatlich 1 350 Euro angerechnet. Davon wirken 
aber nur zwei Jahre je Kind pensionsbegründend; diese werden den für den Erwerb von Pensions-
ansprüchen erforderlichen Versicherungsjahren zugerechnet.  

Arbeitslosigkeit  

Bezugszeiten von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe werden (in Höhe von 70% der für die 
Bemessung des Arbeitslosengeldes herangezogenen Beitragsgrundlage) als Beitragsjahre ange-
rechnet.  
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Ergebnisse des Rentenmodells: Österreich 
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Verdienstabhängiges System

Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 68.1 40.0 60.1 80.1 114.6 114.6 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 79.1 53.3 71.7 90.3 120.6 120.6 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 80.1 80.1 80.1 80.1 76.4 57.3 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 90.3 90.5 90.3 90.3 86.3 64.8 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 12.0 12.2 12.2 11.6 10.5 7.9 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 13.9 14.2 14.2 13.5 12.1 9.1 

Nettorentenvermögen 9.3 10.9 9.7 8.8 7.4 5.6 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 10.8 12.6 11.3 10.1 8.5 6.4 
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Polen

Polen: Das Rentensystem im Jahr 2006 

Das neue Rentensystem wurde 1999 einge-
führt; es gilt für Personen, die 1949 oder später  
geboren sind. Die neue staatliche Rentenversiche-
rung basiert auf einem System fiktiver Konten. Per-
sonen, die bei Einführung der Reform jünger als 30 
waren (also 1969 bzw. später geboren sind), müssen 
auch Pflichtbeiträge zur kapitalgedeckten Säule  
leisten; Personen im Alter von 30-50 Jahren (die 
zwischen 1949 und 1968 geboren sind) konnten sich 
auf freiwilliger Basis für eine Teilnahme daran ent-
scheiden. Jedoch musste die Entscheidung 1999  
getroffen werden und war unwiderruflich, außer bei 
den Personen, die auf Grund der durch das Parla-
ment eingeräumten Verlängerung der Möglichkeit 
zur Frühverrentung in den Jahren 2007-2008 in den 
Vorruhestand gehen konnten. Diese Verlängerung 
war auf das Fehlen eines geeigneten Konzepts für 
„Überbrückungsrenten“ zurückzuführen. Darüber 
hinaus wurde für die Beschäftigten im Bergbau seit 
2005 wieder ihr Frühverrentungssystem gemäß den 
Bestimmungen vor 1999 eingeführt. 

Wesentliche Indikatoren 
  Polen OECD 

Durchschnittsverdienst PLN 29 300 111 000 

 USD 9 400 35 800 

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 11.4 7.2 

Lebenserwartung Bei der Geburt 75.3 78.9 

Im Alter von 65 Jahren 81.7 83.4 

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 21.1 23.8 

    

Anspruchskriterien 

Das Mindestrentenalter liegt im neuen System bei 65 Jahren für Männer und 60 Jahren für 
Frauen. Für den Bezug der Mindestrente müssen Männer und Frauen jeweils 25 bzw. 20 Versiche-
rungsjahre nachweisen. 

Rentenberechnung 

Verdienstabhängige Rente 

Ein Beitrag von 12,22% des Arbeitsentgelts (oder 19,52% für zwischen 1949 und 1968 geborene 
Arbeitnehmer, die sich nicht für die Option mit Beitragsprimat entscheiden) wird den individuellen 
fiktiven Konten der Arbeitnehmer gutgeschrieben. Ursprünglich wurden diese Beiträge zwischen 
dem Zeitpunkt, an dem sie geleistet wurden, und dem Zeitpunkt des Rentenantritts um die Preis-
inflation zuzüglich 100% des Zuwachses der versicherungspflichtigen realen Lohnsumme aktuali-
siert. Seit 2004 wird der fiktive Zinssatz definiert als 100% des Zuwachses der versicherungs-
pflichtigen realen Lohnsumme und nicht weniger als die Preisinflation. Er gilt für die Verzinsung 
der Konten rückwirkend ab dem Jahr 2000.  

Bei Renteneintritt wird das auf dem fiktiven Konto aufgelaufene Kapital zur Ermittlung der 
Rentenleistung durch den sogenannten „G-Wert“ dividiert. Beim G-Wert handelt es sich um die 
durchschnittliche Restlebenserwartung im Rentenalter: Dieser Prozess entspricht der Renten-
berechnung beim Kapitaldeckungsverfahren. Berechnet wird der G-Wert anhand der vom Statis-
tischen Zentralamt veröffentlichten Sterbetafeln. In der Modellrechnung wurden versicherungs-
mathematische Daten der VN/Weltbank-Bevölkerungsdatenbank zu Grunde gelegt. 
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Die Bemessungsgrenze für die Beiträge und anrechnungsfähigen Arbeitsentgelte liegt bei dem 
2,5-Fachen des für ein bestimmtes Jahr im Haushaltsgesetz projizierten Durchschnittsverdiensts. 
2004 lag sie bei 68 700 PLN oder dem 2,5-Fachen des Durchschnittsverdiensts, 2005 bei 72 690 
PLN, 2006 bei 73 560 PLN, 2007 bei 78 480 PLN, 2008 bei 85 290 PLN und 2009 bei 95 790 PLN.  

Zwischen 1999 und 2004 wurden die Rentenzahlungen für ein bestimmtes projiziertes Jahr 
um 80% des Preisanstiegs und 20% der Wachstumsrate des Durchschnittsverdiensts angepasst. 
Anzumerken ist jedoch, dass sie ab 2005 in Jahren, in denen die Inflation gegenüber dem Jahr  
vor der letzten Indexierung insgesamt 5% erreicht, zumindest an die Preise der vergangenen Jahre 
indexiert sein werden. Seit 2008 werden die Rentenzahlungen um mindestens 80% des Preisanstiegs 
und 20% der Wachstumsrate des Durchschnittsverdiensts des Vorjahrs angepasst. Die Indexierung 
der Renten oberhalb des Mindestniveaus wird mit dem Dreiparteienausschuss verhandelt. 

Mindestrente 

Im Umlageverfahren gibt es eine Mindestrente, die seit dem 1. März 2006 bei 597,46 PLN 
pro Monat lag, was 24% des Durchschnittsverdiensts entsprach. 

Beitragsprimat 

Von dem gesamten Rentenbeitrag werden 7,3 Prozentpunkte an das kapitalgedeckte Alters-
vorsorgesystem für die Pflichtversicherten sowie die freiwillig Versicherten abgeführt. Das Gesetz 
über die regelmäßigen Rentenzahlungen, das Anfang 2009 vom Parlament erlassen wurde, sieht 
vor, dass die Altersrücklagen bei Renteneintritt anhand geschlechtsneutraler Sterbetafeln in eine 
regelmäßige Rentenzahlung umgewandelt werden, jedoch nicht vor Vollendung des 65. Lebens-
jahrs. Frauen, die vor diesem Zeitpunkt in Rente gehen, erhalten bis Vollendung des 65. Lebens-
jahrs Zahlungen gemäß dem entsprechenden Entnahmeplan. Die Rentenzahlungen werden um 
90% der Erträge der Reserven der Versicherungsunternehmen erhöht. 

Es wird aber davon ausgegangen, dass das akkumulierte Kapital in eine regelmäßig gezahlte 
Rente umgewandelt werden wird und dass die Rentenzahlungen zumindest preisindexiert sein 
werden (wie dies in der Modellrechnung der Fall ist). Es ist entschieden worden, dass die regel-
mäßigen Rentenzahlungen sich auf geschlechtsneutrale Sterbetafeln stützen müssen. 

Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung 

Das Rentensystem sieht keine Frühverrentung vor. Das alte Rentensystem (das für Personen 
gilt, die vor 1949 geboren wurden) ermöglichte bestimmten Arbeitnehmerkategorien, z.B.  
den Beschäftigten im Bergbau, bei der Bahn, Lehrkräften, Beschäftigten mit besonderen Arbeits-
bedingungen und Frauen, verschiedene Arten der Frühverrentung. Die Möglichkeit zur Frühver-
rentung wurde bis 2007-2008 (zuvor 2006) verlängert, da es an einem geeigneten Konzept für 
„Überbrückungsrenten“ fehlte. Darüber hinaus wurde für die Beschäftigten im Bergbau seit 2005 
wieder ihr Frühverrentungssystem gemäß den Bestimmungen vor 1999 eingeführt. 

Beim System der Überbrückungsrenten, das 2009 in Kraft tritt, ist vorgesehen, dass Beschäf-
tigte mit besonderen Arbeitsbedingungen (etwa 270 000 Arbeitskräfte) bis zu fünf Jahre vor dem 
Rentenalter eine Überbrückungsrente erhalten werden. Diese Leistung wird aus dem Staatshaus-
halt finanziert und nach der Rentenformel des verdienstabhängigen Systems berechnet. 

Spätverrentung 

Es besteht die Möglichkeit, die Rente aus dem System fiktiver Konten sowie aus dem kapital-
gedeckten System mit Beitragsprimat ohne jede Altersbegrenzung zu einem späteren Zeitpunkt in 
Anspruch zu nehmen. Personen, die den Rentenbezug über die Regelaltersgrenze hinausschieben, 
leisten weiter Beitragszahlungen und erwerben zusätzliche Rentenansprüche. 
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Es ist möglich, Erwerbseinkommen und Renteneinkommen zu kumulieren. Für die Bezieher 
einer Altersrente, deren Alter das gesetzliche Rentenalter unterschreitet, gelten (im alten Renten-
system) Einkommensgrenzen. Liegt das Erwerbseinkommen über 70% des Durchschnittslohns, 
wird die Rente gekürzt, liegt es über 130% des Durchschnittslohns, werden die Rentenzahlungen 
ausgesetzt. 

Kinderbetreuung 

Während der Dauer des Mutterschaftsurlaubs werden die Rentenbeiträge auf der Grundlage 
der Mutterschaftsleistungen, die dem Durchschnittsverdienst der letzten sechs Monate nach Sozial-
versicherungsbeiträgen entsprechen, aus dem Staatshaushalt entrichtet. Seit 2004 wurde der Referenz-
zeitraum für die Berechnung des maßgeblichen Durchschnittsverdiensts auf zwölf Monate ver-
längert. Die Dauer des Mutterschaftsurlaubs betrug 16 Wochen für das erste Kind, 18 Wochen für 
das zweite Kind und 26 Wochen für Mehrlingsgeburten. Seit Dezember 2006 betrug die Dauer des 
Mutterschaftsurlaubs 18 Wochen für das erste Kind, 20 Wochen für das zweite Kind und  
28 Wochen für Mehrlingsgeburten. Es wurde entschieden, dass die Dauer des Mutterschaftsurlaubs 
ab dem 1. Januar 2009 sowohl für das erste als auch für das zweite Kind 20 Wochen beträgt; bei 
Mehrlingsgeburten beträgt die Dauer je nach Anzahl der Kinder seitdem 31, 33, 35 oder 37 Wochen. 

Erziehungsurlaub ist für einen Zeitraum von bis zu 36 Monaten pro Kind möglich. In dieser 
Zeit werden die Rentenbeiträge in den Systemen entrichtet, in denen die betreffende Person ver-
sichert ist, und der Sozialhilfesatz, der rd. 18% des Durchschnittsarbeitsverdiensts entspricht, wird 
als Berechnungsgrundlage verwendet. 

In beiden Fällen trägt der Staat die Beiträge für den beurlaubten Elternteil. 

Alle Zeiträume, in denen Beiträge entrichtet werden, begründen Anwartschaften auf die 
Mindestrente. 

Arbeitslosigkeit 

Es gibt ein Vorruhestandssystem, das arbeitslosen Personen offensteht, die entlassen wurden 
(z.B. auf Grund einer Unternehmensliquidation, -insolvenz oder -umstrukturierung). Vorruhe-
standsleistungen werden für Frauen ab 55 Jahre und Männer ab 60 Jahre bis zum Erreichen des 
Rentenalters aus dem Staatshaushalt getragen. Diese Bestimmungen sind seit Mai 2004 in Kraft. 
Zuvor wurden Frauen ab 50 Jahre und Männern ab 55 Jahre Vorruhestandsleistungen gewährt. 
Aus Vorruhestandsleistungen werden keine Beiträge zur Rentenversicherung abgeführt. 

In Zeiträumen, in denen Arbeitslosenleistungen empfangen werden, trägt der Staat die Ren-
tenversicherungsbeiträge auf der Grundlage der Arbeitslosenleistungen (12,22% der Leistung im 
Rahmen des Systems der fiktiven Konten und 7,3% im Rahmen des Systems mit Beitragsprimat). 
Alle Zeiträume, in denen Beiträge entrichtet werden, begründen Anwartschaften auf die Mindest-
rente. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Polen 
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Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

Verdienstabhängiges System

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 50.2 30.6 45.9 61.2 91.8 122.4 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 36.5 24.5 33.4 44.5 66.8 89.0 

Relatives Nettorentenniveau 61.9 38.8 56.8 74.9 110.9 147.0 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts) 45.7 31.6 42.0 55.2 81.4 107.6 

Bruttoersatzquote 61.2 61.2 61.2 61.2 61.2 61.2 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts) 44.5 49.0 44.5 44.5 44.5 44.5 

Nettoersatzquote 74.8 74.4 74.7 74.9 75.0 77.0 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts) 55.2 60.6 55.3 55.2 55.0 56.4 

Bruttorentenvermögen 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 8.6 9.5 8.6 8.6 8.6 8.6 

Nettorentenvermögen 7.0 7.2 7.0 7.0 6.9 6.8 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 7.3 8.3 7.3 7.2 7.1 7.1 
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Portugal 

Portugal: Das Rentensystem im Jahr 2006 

Das portugiesische System besteht aus einer 
verdienstabhängigen staatlichen Rentenversiche-
rung mit Mindestrente und einem bedürftigkeits-
abhängigen Sicherheitsnetz. 

 

Wesentliche Indikatoren 
  Portugal OECD 

Durchschnittsverdienst EUR 15 300 28 600 

 USD 19 300 35 800 

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 10.2 7.2 

Lebenserwartung Bei der Geburt 78.9 78.9 

Im Alter von 65 Jahren 83.4 83.4 

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 27.8 23.8 

Anspruchskriterien 

Die Regelaltersgrenze liegt bei 65 Jahren, eine Frühverrentung ab 55 Jahre ist jedoch mög-
lich. Für den Renteneintritt mit 65 Jahren ist eine Mindestversicherungszeit von 15 Beitragsjahren 
erforderlich. Die Frühverrentung ist nach 30 Beitragsjahren möglich. 

Die Sozialrente kann ab 65 Jahre bezogen werden.  

Rentenberechnung 

Verdienstabhängige Rente 

Bei bis zu 20 Versicherungsjahren entstehen Rentenansprüche in Höhe von 2% des Basis-
arbeitsentgelts (Referenzeinkommen) je Beitragsjahr. Bei mindestens 21 Beitragsjahren gelten je 
nach Arbeitsverdienst Steigerungssätze von zwischen 2% und 2,3%. Die Staffelung dieser Sätze 
hängt vom Verhältnis zwischen dem individuellen Arbeitsentgelt und der Höhe des landesweiten 
Mindestlohns (385,90 Euro) ab. Für jede Verdiensttranche gilt ein anderer Steigerungssatz. 

 
Verdienst/Mindestlohn 1.1 >1.1-2.0 >2.0-4.0 >4.0-8.0 >8.0 

Steigerungssatz (in %) 2.3 2.25 2.2 2.1 2.0 

Es werden maximal 40 Beitragsjahre angerechnet. 

Der Referenzverdienst orientiert sich zurzeit an den besten 10 der letzten 15 Erwerbsjahre. 
Diese Basis wird allerdings zunehmend ausgeweitet und soll bis 2017 dem Durchschnittsverdienst 
der gesamten Lebensarbeitszeit entsprechen. Diejenigen, die zum Stichtag 31. Dezember 2001 
bereits Beiträge zahlten und zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen für den Bezug einer Alters-
rente erfüllten, werden eine Rentenkalkulation nach der günstigsten der folgenden drei möglichen 
Formeln erhalten: 1. Anwendung der bisherigen Regeln (2% Steigerung pro Beitragsjahr und 
Zugrundelegung der besten 10 aus den letzten 15 Erwerbsjahren), 2. Anwendung der weiter oben 
beschriebenen neuen Regeln auf die gesamte Erwerbsbiografie oder 3. anteilmäßige Anwendung 
beider Regelungen je nach Erwerbsbiografie. Diejenigen, die zum 31. Dezember 2001 bereits 
Beiträge zahlen, jedoch zu diesem Zeitpunkt noch keinen Anspruch auf eine Altersrente erworben 
haben, werden eine Rentenkalkulation nach der günstigsten der drei Regelungen erhalten, falls sie 
zwischen dem Jahr 2002 und dem Jahr 2016 in Rente gehen, bzw. nach der günstigsten der beiden 
letzten Regelungen, falls sie nach 2016 in Rente gehen. Für Personen, die nach 2002 in das System 
eintraten, werden die neuen Regeln voll Anwendung finden. Für Personen mit mehr als 40  
Beitragsjahren zählen in der Rentenformel nur die besten 40 Jahre. 
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Die Arbeitsentgelte werden für die Rentenberechnung seit Anfang 2002 mit einer Kombination 
von Lohn- und Preisentwicklung aufgewertet. Die Gewichtung beruht zu 75% auf der Preisinflation 
und zu 25% auf dem Lohnzuwachs, wobei der reale Steigerungssatz höchstens 0,5% beträgt. 

Die laufenden Rentenzahlungen sind preisindexiert, wobei kleinere Renten stärker angehoben 
werden. Im Dezember 2006 wurden die Rentenzahlungen wie folgt angehoben: 3,1% für Renten 
bis 596,79 Euro; 2,6%, für Renten zwischen 596,79 Euro und 2 387,16 Euro, 2,4% für diejenigen 
zwischen 2 387,16 Euro und 4 774,32 Euro sowie 0% für alle ab 4 774,32 Euro. 

Mindestrente 

Für Versicherte mit bis zu 15 Beitragsjahren gibt es eine Mindestrente, die von Januar bis  
November 2006 monatlich 223,24 Euro betrug und seit Dezember 2006 230,16 Euro. Bei Versiche-
rungszeiten zwischen 15 und 40 Jahren variiert die Höhe der Mindestrente zwischen der unteren 
Grenze von 249,00 Euro (Januar-November) und 256,72 Euro (ab Dezember 2006) und der Ober-
grenze von 343,45 Euro bzw. 354,10 Euro für dieselben zwei Zeiträume, wie in der nachstehenden 
Tabelle angegeben.  

Die Rente wird in 14 Monatsraten pro Jahr ausgezahlt. 

 

Beitragsjahre 
Mindestrente (Euro) 

Januar-November Dezember 

15-20 249 256.72 

21-30 274.76 283.28 

31 und darüber 343.45 354.1 

 

Sozialrente 

Für Personen ohne Anspruch auf eine verdienstabhängige Rente lag die Sozialrente bei 
171,73 Euro monatlich (Januar-November 2006) und 177,05 Euro (ab Dezember 2006).  

Eine Sozialrente wird lediglich gezahlt, wenn das Gesamteinkommen einer alleinstehenden 
Person 30% des Mindestlohns oder 50% des Mindestlohns bei Ehepaaren nicht überschreitet. 
Auch die Sozialrente wird in 14 Monatsraten pro Jahr gezahlt. 

Die Empfänger der Sozialrente haben zusätzlich Anspruch auf einen Solidaritätssonderzuschlag 
(die monatlichen Leistungen betragen 15,89 Euro bzw. seit dem 1. Dezember 2006 16,38 Euro für 
alle unter 70-Jährigen und 31,77 Euro bzw. seit dem 1. Dezember 2006 32,75 Euro für alle über 
70-Jährigen). 

Anfang 2006 trat eine neue Sozialleistung zur Bekämpfung der Altersarmut in Kraft: Der  
Alterssolidaritätszuschlag (ASZ). Anspruchsberechtigt sind alle, die im Jahr 2006 mindestens  
80 Jahre alt sind (im Jahr 2007 ausgeweitet auf alle Personen ab 70 Jahre und im Jahr 2008 auf alle 
über 65-Jährigen); außerdem müssen sie Empfänger einer Alters- oder Hinterbliebenenrente sein 
(portugiesische Staatsbürger, die auf Grund fehlender Bedürftigkeit nicht die Sozialrente erhalten, 
können ebenfalls berechtigt sein) und den ASZ-Bedürftigkeitskriterien genügen. 

Der ASZ ähnelt dem Sozialintegrationseinkommen, da es ein Zuschlag ist, der der Differenz 
zwischen dem Einkommen des Leistungsempfängers und einem vorgegebenen Schwellenwert 
entspricht, der gleichzeitig die Bedürftigkeitsbedingung darstellt. Der ASZ gleicht somit der Diffe-
renz zwischen dem Einkommen des Leistungsempfängers und den folgenden Referenzwerten (RW): 

4 200 Euro pro Jahr für Alleinstehende; 

7 350 Euro pro Jahr für Paare. 

Das Einkommen des Leistungsempfängers bzw. der Leistungsempfängerin besteht aus:  
seinem/ihrem eigenen Einkommen, dem Einkommen des Ehepartners sowie einem Teil des Ein-
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kommens der Haushalte von Nachkommen, „Familiensolidarität“ genannt. Die „Familiensolidaritäts“-
Komponente wird dem Einkommen des Leistungsempfängers/der Leistungsempfängerin hinzuge-
rechnet, um Anspruch und Höhe des ASZ zu berechnen. 

Zur Berechnung der „Familiensolidarität“ wird das gesamte Jahreseinkommen des Haushalts 
jedes Sohns und jeder Tochter zu Grunde gelegt und durch die Anzahl der Erwachsenenanteile 
dieses Haushalts dividiert (Äquivalenzskala: 1 für den ersten Erwachsenen, 0,7 für alle weiteren 
Erwachsenen und 0,5 für jeden Minderjährigen); daraufhin wird anhand folgender Tabelle die 
Familiensolidarität als Prozentsatz des äquivalenten Haushaltseinkommens festgelegt. Diejenigen, 
deren Nachkommen über ein äquivalentes Haushaltseinkommen der 4. Kategorie verfügen, haben 
keinen Anspruch auf ASZ. 

 

Kategorie Äquivalentes Einkommen des Haushalts 
Familiensolidarität (in % des 
äquivalenten Einkommens) 

1. 2.5 x RW 0

2. >2.5 x RW und 3.5 x RW 5 

3. >3.5 RW und 5 x RW 10

4. >5 x RW Ausschluss 

 

Die Mindestrentenbeträge und anderen Sozialleistungen werden nach folgender Tabelle an 
den IAS gebunden: 

 
Leistungen Betrag (in % des IAS) 

Mindestrente (verdienstabhängig) 

 15 Beitragsjahre 57.8 

 15-20 Beitragsjahre 64.5 

 21-30 Beitragsjahre 71.2 

 Über 30 Beitragsjahre 89.0 

Sozialrente 44.5 

Anmerkung: IAS = Indexante de Apoios Sociais, d.h. sozialer Unterstützungsindex. 

Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung 

Seit August 2005 ist das Frühverrentungssystem bis auf weiteres ausgesetzt. Es ist somit 
nicht mehr möglich, früher in den Rente zu gehen, ausgenommen es liegt eine Langzeitarbeits-
losigkeit vor (siehe weiter unten im Abschnitt „Arbeitslosigkeit“). 

Spätverrentung 

Es besteht die Möglichkeit, den Rentenbezug bis zum Alter von 70 Jahren zu verschieben. Der 
Rentensteigerungssatz beträgt 12% pro späterem Eintrittsjahr, bis zu einer Höchstgrenze von 5 Jahren.  

Kinderbetreuung 

Mutterschaftsurlaubszeiten (sowohl Vollurlaub als auch Teilzeitarbeit) werden auf die Renten-
ansprüche angerechnet. Sie zählen im Hinblick auf die Anspruchskriterien. Die Bemessungsgrund-
lage für diese Zeiten orientiert sich an dem Arbeitsentgelt der letzten sechs Monate vor dem zweiten 
Monat der Elternzeit. 

Seit 2002 kann Teilzeitarbeit von bis zu drei Jahren zur Betreuung von Kindern unter 12 Jahren 
so angerechnet werden, als wäre in dieser Zeit ganztags gearbeitet worden. 
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Arbeitslosigkeit 

Zeiten, in denen Arbeitslosenunterstützung bezogen wurde, werden bei der Rentenberech-
nung angerechnet. Die Bemessungsgrundlage für diese Zeiten berücksichtigt das Arbeitsentgelt 
der letzten sechs Monate vor dem zweiten Monat des Eintritts der Arbeitslosigkeit. Dies betrifft 
sowohl die eigentliche Arbeitslosenunterstützung als auch die Sozialhilfe für Arbeitslose. 

Besondere Regelungen gelten bei Langzeitarbeitslosigkeit. Langzeitarbeitslose ab 55 Jahre 
dürfen mit 60 Jahren in Rente gehen und beziehen eine volle Rente, ohne Abzüge. Die Mindest-
beitragsvoraussetzungen müssen allerdings erfüllt sein, und es dürfen keine Ansprüche auf Arbeits-
losenunterstützung mehr bestehen. 

Personen, die ab dem Alter von 50 Jahren arbeitslos werden, können außerdem ab dem Alter 
von 55 Jahren in Frührente gehen, falls sie 20 Beitragsjahre nachweisen. In diesen Fällen wird die 
Rente um 4,5% pro Jahr des früheren Renteneintritts gekürzt, bis maximal fünf Jahre. 

Die bedürftigkeitsabhängige (soziale) Arbeitslosenunterstützung wird gewährt, falls vor Ein-
tritt der Arbeitslosigkeit mehr als 180 Tage während der letzten 12 Monate Beiträge gezahlt wurden 
und das monatliche Arbeitsentgelt weniger als 80% des Mindestlohns betrug. Diese Leistung kann 
gezahlt werden, bis die Empfänger die Bedingungen für eine Frühverrentung erfüllen, voraus-
gesetzt sie sind mindestens 50 Jahre alt. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Portugal 
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Verdienstabhängiges System

Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

Mindestrente

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 46.0 27.4 40.7 53.9 79.6 104.8 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 59.4 35.4 52.6 69.6 100.5 127.2 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 54.1 63.0 54.3 53.9 53.1 52.4 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 68.0 73.2 66.7 69.6 72.0 72.6 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 8.1 9.2 7.9 8.1 8.0 7.9 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 9.5 10.7 9.2 9.5 9.3 9.2 

Nettorentenvermögen 8.1 9.2 7.9 8.1 7.8 7.4 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 9.5 10.7 9.2 9.5 9.1 8.7 
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Schweden 

Schweden: Das Rentensystem im Jahr 2006 

Das neue, 1999 eingeführte Rentensystem gilt 
für Personen, die 1954 oder später geboren sind. 
Ältere Arbeitnehmer werden anteilig über das alte 
und das neue System versichert sein. Die Renten 
der zwischen 1938 und 1953 Geborenen werden 
daher nach einer Kombination der alten und neuen 
Regeln berechnet. Der verdienstabhängige Teil 
stützt sich auf das Konzept der Notional Accounts, 
der „fiktiven Rentenkonten“, und es muss ein klei-
ner Pflichtbeitrag zu einer individuellen kapital-
gedeckten Altersvorsorge mit Beitragsprimat ent-
richtet werden. Außerdem gibt es eine einkommens-
abhängige Zusatzleistung. Die Absicherung über be-
triebliche Altersvorsorgepläne – mit Leistungs- und 
Beitragsprimatelementen – ist allgemein üblich. 

Für die betriebliche Altersvorsorge wurde 
2006 das neue System für Angestellte von Privat-
unternehmen (ITP-System) verabschiedet. Das Sys-
tem hat lange Übergangsregelungen, ist aber für die 
1979 oder später Geborenen voll in Kraft getreten. 

Wesentliche Indikatoren 
  Schweden OECD 

Durchschnittsverdienst SEK 324 600 263 800

 USD 44 000 35 800

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 7.7 7.2

Lebenserwartung Bei der Geburt 80.8 78.9

Im Alter von 65 Jahren 84.2 83.4

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 29.4 23.8

    

Anspruchskriterien 

Die einkommensabhängige Rente und die Prämienrente können ab einem Alter von 61 Jahren 
bezogen werden. 

Voraussetzung für den Anspruch auf die Garantierente sind drei Jahre Wohnsitz in Schweden. 
Die Inanspruchnahme dieser Rente ist ab 65 Jahre möglich.  

Der Höchstbetrag der Garantierente kann nach vierzig Jahren Ansässigkeit in Schweden be-
zogen werden, im Fall einer kürzeren Wohnsitzdauer verringert sich die Rente proportional. Sie 
kann ab 65 Jahre beantragt werden.  

Rentenberechnung 

Angerechnet werden Beiträge in Höhe von 18,5% des anrechnungsfähigen Arbeitsverdiensts, die 
entsprechend dem gleitenden Dreijahresdurchschnitt des gesamtwirtschaftlichen Verdienstwachstums 
aufgewertet werden. Das anrechnungsfähige Arbeitsentgelt wird als Verdienst abzüglich des vom 
Arbeitnehmer abgeführten Rentenversicherungsbeitrags (d.h. sowohl an das System fiktiver Konten 
als auch an das Prämienrentensystem) von 7% des Bruttoverdiensts definiert, woraus sich für die 
Beiträge ein effektiver Beitragssatz im Verhältnis zum Bruttoverdienst von 17,21% ergibt, davon 
14,88% an das System fiktiver Konten und 2,33% an das kapitalgedeckte System mit Beitragsprimat. 
Die Beiträge werden nur erhoben, wenn das jährliche Arbeitsentgelt eine niedrig angesetzte Unter-
grenze übersteigt, die 2006 bei 16 800 SEK lag – etwas mehr als 5,2% des Durchschnittsverdiensts –, 
sie müssen aber von allen Personen, deren Verdienst diese Untergrenze übersteigt, auf den gesamten 
Verdienst entrichtet werden. Für den zur Berechnung der Rentenhöhe herangezogenen anrechnungs-
fähigen Verdienst ist eine Obergrenze festgesetzt, die sich 2006 auf 333 750 SEK belief. Dies bezieht 
sich allerdings wiederum auf den anrechnungsfähigen Verdienst, was in einer effektiven Bemes-
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sungsgrenze im Verhältnis zum Bruttoarbeitsentgelt von 359 100 SEK im Jahr 2006 resultiert (rd. 
111% des Durchschnittsverdiensts). Auch die Arbeitgeberbeiträge werden nur bis zur Beitragsbe-
messungsgrenze gezahlt, aber für den die Bemessungsgrenze übersteigenden Verdienst fällt eine 
zusätzliche Steuer an. Der Satz dieser Steuer ist mit dem des Rentenversicherungsbeitrags identisch, 
doch wird die Steuer direkt an den Zentralregierungshaushalt abgeführt. Durch die Steuer werden 
keine Rentenansprüche begründet.  

Verdienstabhängige Rente 

Das neue verdienstabhängige System stützt sich auf fiktive Rentenkonten (Notional Accounts). 
Auf den fiktiven Konten wird jedes Jahr ein Anteil der Rentenguthaben der Verstorbenen desselben 
Jahrgangs wie der Überlebenden gutgeschrieben (sogenannte Erbgewinne). Der Erbgewinn, der 
durch den Tod von Personen bedingt ist, die vor Erreichen des frühestmöglichen Renteneintrittsalters 
(61 Jahre) sterben, ist relevant. Nach diesem Alter wird der Erbgewinnfaktor auf der Basis der in 
einem früheren Zeitraum beobachteten Sterblichkeit geschätzt (berechnet anhand von geschlechts-
neutralen Fünfjahres-Sterbetafeln). 

Beim Renteneintritt wird das auf den fiktiven Konten angesparte Kapital in eine regelmäßige 
Rente umgerechnet. Dazu wird ein Koeffizient verwendet, der vom Alter des Empfängers zum 
Zeitpunkt des Renteneintritts sowie der aktuellen Lebenserwartung (gestützt auf geschlechtsneutrale 
Sterbetafeln der vorangegangenen fünf Jahre) abhängt. Bei dieser Berechnung wird eine reale 
jährliche Abzinsung von 1,6% zu Grunde gelegt. Beispielrechnungen liefern für einen Renten-
eintritt mit 65 Jahren einen Annuitätsfaktor von 15,4 im Jahr 2000, der sich auf 16,8 im Jahr 2020 
und 17,4 im Jahr 2040 erhöht. Derzeit beträgt der Annuitätsfaktor 18,0 im Fall eines Rentenein-
tritts im Alter von 61 Jahren und 12,8 bei einem Renteneintritt mit 70 Jahren für Personen, die 
1940 geboren sind.  

Nach dem Renteneintritt werden die Renten entsprechend dem Anstieg des nominalen 
Durchschnittsverdiensts abzüglich des kalkulatorischen Zinssatzes des Annuitätsdivisors von 1,6% 
angepasst. 

Außerdem gibt es einen Ausgleichsmechanismus: Wenn der Wert der Aktiva (Pernsionsreserve-
fonds zuzüglich geschätzter Wert der Aktiva in Form von Beitragseinkünften) unter den der Passiva 
(auf den fiktiven Konten aufgelaufenes Kapital und Kapitalwert der ausgezahlten Renten) sinkt, 
werden die Indexierung der Rentenzahlungen und die auf den fiktiven Rentenkonten angerechnete 
Rendite um das Verhältnis Aktiva/Passiva verringert. Dieses „Bilanzverhältnis“ erreichte 2004 einen 
Tiefpunkt von 1,0014 und verharrte bis 2007 etwas über 1 Punkt (1,0097 im Jahr 2003, 1,0014 2004, 
1,0044 2005 und 1,0149 2006). 2008 sank es jedoch auf 0,9672. (Das Bilanzverhältnis für das Jahr t 
wird verwendet, um die „Bilanzzahl“ bzw. die Notwendigkeit der Aktivierung des Ausgleichsme-
chanismus im Jahr t+2 zu ermitteln. Die Aktivierung des automatischen Ausgleichsmechanismus 
würde niedrigere Ersatzquoten des staatlichen Systems bedeuten, könnte aber auch höhere Ergeb-
nisse bringen, wenn sich das Rentensystem erholt und die Bilanzzahl steigt (der Bilanzindex kann 
den Einkommensindex während der Erholungsphase überschreiten).  

Für die Zwecke der Modellrechnung werden die Annuitätsfaktoren ausgehend von den obigen 
Regeln sowie den einschlägigen Sterberaten der VN/Weltbank-Bevölkerungsdatenbank berechnet. 
Dabei wird unterstellt, dass der automatische Ausgleichsmechanismus keinen Einfluss auf die 
Rentenanpassung hat. 

Mindestrente 

Bei der „Garantierente“ handelt es sich um eine einkommensabhängige Zusatzleistung für 
Personen, die nur geringe Leistungen aus dem Notional-Accounts-System beziehen. Für eine allein-
stehende nach 1938 geborene Person belief sich die volle Garantierente 2006 auf 84 561 SEK bzw. 
26% des Bruttodurchschnittsverdiensts.  

Die Garantierente wird für Alleinstehende bei Einkommen aus der verdienstabhängigen Rente 
zu 100% der ersten 50 022 SEK (2006) und zu 48% des darüber hinausgehenden Betrags gekürzt. 
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Dieser Grenzwert entspricht 15% des Durchschnittsverdiensts. Der Anspruch auf die Garantierente 
erlischt erst dann ganz, wenn die verdienstabhängige Rente 121 879 SEK – nahezu 38% des 
Durchschnittsverdiensts – übersteigt. 

Die Höhe der Garantierente ist nach der derzeitigen Gesetzgebung preisindexiert. Bei der  
Basishypothese der Modellrechnung wird jedoch für alle Länder davon ausgegangen, dass der Wert 
der Rentenleistungen des Sicherheitsnetzes im Zeitverlauf generell eher der Entwicklung des Durch-
schnittsverdiensts folgt als sich im Verhältnis zum allgemeinen Lebensstandard zu verringern. 

Es gibt zudem Leistungen in Form von Wohngeld, das für alleinstehende Rentner 93% der 
Wohnkosten bis zu einer Höchstgrenze von 5 000 SEK pro Monat deckt. Das Wohngeld ist für 
schwedische Rentner ein wichtiger Teil des Existenzminimums. Diese bedürftigkeitsabhängige 
Leistung blieb in der Modellrechnung unberücksichtigt. 

Beitragsprimat  

Weitere 2,5% des anrechnungsfähigen Einkommens (was einem effektiven Beitragssatz im 
Verhältnis zum Bruttoverdienst von 2,325% entspricht) werden für die sogenannte Prämienrente 
auf persönliche Rentenkonten eingezahlt. Die Beitragspflichtigen können bei der Anlage dieser 
Mittel zwischen einem breiten Spektrum von Fonds wählen.  

Nach dem Renteneintritt haben die Betreffenden die Wahl in Bezug auf die Art und Weise, 
wie die Leistungen in Anspruch genommen werden. Erstens besteht die Möglichkeit, die Renten-
ansprüche in eine regelmäßige Rente umzuwandeln, um Kapitalanlagerisiken zu vermeiden. Alter-
nativ hierzu können sich die Empfänger für eine variable Rente entscheiden; in diesem Fall wird 
ihr Kapital weiter vom Fondsmanager ihrer Wahl angelegt. Der Wert dieser Rentenbezüge ist nicht 
garantiert. Das Prinzip bei der Rentenberechnung besteht in diesem Fall darin, dass der Wert des 
Guthabens durch einen Annuitätsfaktor dividiert wird (auf der Basis der geschätzten Lebenserwar-
tung) und die Rentenleistungen mit einem geschätzten künftigen Zinssatz von 3% und abzüglich 
Verwaltungskosten dem Konto gutgeschrieben werden. Übersteigt der Zinsertrag 3%, erfolgt 
entweder eine Zusatzzahlung oder es wird der Kontosaldo und damit die Basis für die Berechnung 
der jährlichen Rente erhöht. 

Quasi-obligatorische betriebliche Altersvorsorge 

In den betrieblichen Rentenversicherungsplänen sind insgesamt fast 90% der Arbeitnehmer  
erfasst. Es gibt nur vier große betriebliche Rentenversicherungspläne. In der Modellrechnung 
wurde der Plan für Angestellte (ITP) zu Grunde gelegt, der Leistungs- und Beitragsprimatelemente 
miteinander kombiniert (Defined Benefit und Defined Contribution). Dieser Plan wurde jetzt neu 
ausgehandelt. Der alte Plan gilt mit einigen geringfügigen Änderungen weiter für Personen, die 
1978 oder früher geboren sind, und der neue für 1979 oder später Geborene. 

ITP1

Ab dem 1. Januar 2007 beginnen 1979 oder später geborene Angestellte ab einem Alter von 
25 Jahren im Rahmen des neuen ITP1-Plans Rentenansprüche zu erwerben. Es handelt sich um 
einen voll beitragsabhängigen Plan. Bis zu einem Gehalt von 7,5-mal der Bemessungsgrundlage 
(333 750 SEK, 2006) beträgt der Beitrag 4,5%. Für Gehälter über dem 7,5-Fachen der Bemes-
sungsgrundlage (für einen Monat durch 12 dividiert) beträgt er 30%. Anrechnungsfähiger Ver-
dienst wird das bar ausgezahlte Bruttogehalt ohne Aufwandsentschädigung. Die Versicherungs-
prämien werden ab der ersten schwedischen Krone des Gehalts entrichtet. 

Der Beschäftigte kann Sparanlageart und Fondsmanager wählen. Mindestens die Hälfte der 
Beitragszahlungen fließt jedoch in die traditionelle Rentenversicherung. Der Beschäftigte hat 
zudem die Möglichkeit, eine Rückzahlungs- und Familienversicherung in Höhe von ein-, zwei-, 
drei- oder viermal des jährlichen Grundbetrags über einen Zeitraum von 5, 10, 15 oder 20 Jahren 
abzuschließen. Die Beiträge derer, die keine spezifische Entscheidung treffen, werden in die tradi-
tionelle Rentenversicherung ohne Rückzahlungs- oder Familienversicherungskomponente investiert. 
Bei der Modellrechnung wird der letztere Fall zu Grunde gelegt. 
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Beschäftigte, deren Jahresgehalt das Zehnfache der Bemessungsgrundlage (445 000 SEK, 
2006) übersteigt, haben bei Einverständnis des Arbeitgebers die Möglichkeit, Mitglied des neuen 
Rentenversicherungsplans zu werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Betreffende eine traditio-
nelle ITP2- oder eine andere ITP-Rentenversicherung hat. 

Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung 

Der Renteneintritt ist im staatlichen Rentensystem ab einem Alter von 61 Jahren möglich 
(sowohl Einkommensrente als auch Prämienrente). Es wurde kein bestimmtes Rentenalter fest-
gelegt. Die Berechnung der Rente aus dem System fiktiver Konten und der regelmäßigen Renten-
zahlungen sieht je nach dem Renteneintrittsalter eine automatische versicherungsmathematische 
Kürzung der Rente vor.  

Die einkommensabhängige Garantierente kann nicht vor dem Alter von 65 Jahren beantragt 
werden. Unabhängig davon, ob die Rente aus dem System fiktiver Konten vor oder nach Erreichen 
des 65. Lebensjahrs beantragt wird, berechnet sich die garantierte Rente doch weiter so, als würde 
die Rente im Alter von 65 Jahren in Anspruch genommen. 

Im neuen ITP1-System werden die Renten in der Regel ab einem Alter von 65 Jahren  
gezahlt, können aber ab 55 Jahre in Anspruch genommen werden. Die Rente wird lebenslang 
gezahlt, kann aber über einen begrenzten Zeitraum von mindestens fünf Jahren in voller Höhe 
oder teilweise gezahlt werden. Für die regelmäßige Rente werden in der Modellrechnung  
lebenslange Auszahlungen zu Grunde gelegt. Die Höhe der Rentenbezüge wird bestimmt durch 
die Höhe der gezahlten Prämien, der Rendite, der Gebühren und Steuern sowie durch den Zeit-
raum, über den sich die Auszahlung der Rente erstreckt. 

Spätverrentung 

Es ist möglich, den Bezug der Rente aus dem System fiktiver Konten und der Prämienrente 
ohne Altersbeschränkung hinauszuschieben, wobei wiederum automatische versicherungsmathe-
matische Anpassungen vorgenommen werden. Erwerbseinkommen und Renteneinkommen  
können zudem kumuliert werden. Die Rente kann schließlich teilweise in Anspruch genommen 
werden (zu 25%, 50% oder 75% der Vollrente). Die Garantierente wird gegenüber anderen Renten 
des schwedischen Altersvorsorgesystems und gegenüber vergleichbaren staatlichen Renten in 
anderen Ländern angepasst, wird aber nicht um Erwerbseinkommen, Kapitalerträge, Betriebsrente 
oder private Rentenversicherungsbezüge gekürzt. Es ist somit auch möglich, Erwerbseinkommen 
mit dem Bezug der Garantierente zu kumulieren. 

Der Bezug der ITP-Betriebsrente kann über das 65. Lebensjahr hinaus verschoben werden. 
Nach dem 65. Lebensjahr können keine weiteren Rentenansprüche erworben werden. 

Kinderbetreuung 

Im öffentlichen Altersvorsorgesystem werden alle mit der Betreuung von Kindern im Alter 
von bis zu vier Jahren verbrachten Zeiträume angerechnet. In Haushalten mit beiden Eltern werden 
diese Jahre dem Elternteil mit dem niedrigsten Einkommen angerechnet, soweit sich die Betreffenden 
nicht aktiv anders entscheiden. Von drei verschiedenen Anrechnungsarten kommt die für die Be-
treffenden günstigste zur Anwendung. 1. Bei keinem oder einem unter dem früheren Verdienst 
liegenden Einkommen wird für die Anrechnung das Einkommen des Jahrs vor der Geburt des 
Kindes zu Grunde gelegt. 2. Für Niedrigeinkommensbezieher oder Personen, die vor der Kinder-
betreuungszeit nicht erwerbstätig waren, werden für die Anrechnung 75% des gesamtwirtschaft-
lichen Durchschnittsverdiensts zu Grunde gelegt. 3. In Fällen, in denen das Einkommen zu Beginn 
der Kinderbetreuungszeit steigt oder nicht wesentlich sinkt, wird für die Anrechnung  
einmal der Einkommensgrundbetrag angesetzt. In allen drei Fällen führt der Staat die gesamten 
Beiträge an das Rentensystem ab (sowohl für die einkommensabhängige Rente als auch für die 
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Prämienrente), und dies bis zur Beitragsbemessungsgrenze des Rentensystems. Die während des 
Elternurlaubs erhaltenen Leistungen gelten zudem ebenfalls als anrechnungsfähiges Einkommen. 
Der sie erhaltende Elternteil entrichtet die entsprechenden Arbeitnehmerbeiträge zur Rentenversiche-
rung in Höhe von 7%. Der Staat leistet für Sozialversicherungseinkünfte einschließlich Elterngeld 
alle „Arbeitgeberbeiträge“ in Höhe von 10,21%. 

Das Elterngeld wird für eine Dauer von 480 Tagen gezahlt, und zwar: 

390 Tage in Höhe von 80% des Jahreseinkommens der Eltern bis zu einer Höchstgrenze von 
zehn Preisgrundbeträgen (39 000 SEK, 2006). 

90 Tage in Höhe eines allgemeingültigen Pauschalsatzes von 180 SEK/Tag. 

Das Elterngeld berechnet sich auf Tagesbasis. Eltern mit geringem oder gar keinem Ein-
kommen erhalten einen garantierten Mindestbetrag von 180 SEK/Tag. Die 480 Leistungstage 
werden zu gleichen Teilen auf die Eltern aufgeteilt (d.h. 240 Tage pro Elternteil). Ein Elternteil 
kann an den anderen zudem bis zu 180 Leistungsbezugstage abtreten. 

Im Rahmen der ITP-Betriebsrentenversicherung wird dem Arbeitgeber nahegelegt, während 
eines Zeitraums von bis zu 11 Monaten Beiträge für den Beschäftigten abzuführen (was die meisten 
Arbeitgeber auch tun). 

Arbeitslosigkeit 

Das Arbeitslosengeld und an Arbeitsmarktprogrammen teilnehmenden Erwerbslosen gezahlte 
Ausbildungshilfen gelten als anrechnungsfähiges Einkommen, wobei der Staat den „Arbeitgeber“-
Beitrag entrichtet. Die einkommensabhängigen Arbeitslosenleistungen betragen in den ersten 200 
Tagen 80% des vorherigen Verdiensts. Vom 201. bis zum 300. Tag betragen diese Leistungen 
70% des vorherigen Verdiensts. Danach verringern sie sich auf 65% des vorherigen Verdiensts, es 
sei denn, ein Elternteil hat ein Kind unter 18 Jahre (die Leistungen betragen dann weiter 70% des 
vorherigen Verdiensts). Das Arbeitslosengeld wird bis zu einem Höchstbetrag von 680 SEK/Tag 
und mit einem Mindestbetrag von 320 SEK/Tag ausgezahlt. Das Arbeitslosengeld kann unter 
bestimmten Bedingungen bis zu 600 Tage gezahlt werden. 

Nach dem Bezug von Arbeitslosenleistungen während einer verlängerten Dauer von 600  
Tagen hat der Empfänger Anspruch auf eine Beschäftigungsgarantie, die den Bezug einer Aus-
bildungshilfe impliziert, die in ihrer Höhe dem Arbeitslosengeld entspricht und die Rentenver-
sicherungsansprüche begründet. Die Dauer der möglichen Inanspruchnahme der Beschäftigungs-
garantie und der anschließenden Ausbildungshilfe ist unbegrenzt bis zum Alter von 65 Jahren. Ein 
Arbeitsloser würde sich selten dafür entscheiden, statt einer Ausbildungshilfe eine Altersrente zu 
beziehen, denn damit wäre eine geringere Rente verbunden. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Schweden 
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Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

DC (Betriebsrente) DC Verdienstabhängiges System Mindestrente

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 54.1 38.3 48.4 61.5 113.3 162.6 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 57.2 42.2 51.8 64.1 109.4 142.6 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 61.5 76.6 64.6 61.5 75.6 81.3 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 64.1 79.3 67.4 64.1 81.2 85.9 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 9.9 12.2 10.3 9.9 12.0 12.9 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 11.3 14.0 11.8 11.3 13.7 14.7 

Nettorentenvermögen 7.2 9.3 7.6 7.1 8.0 7.8 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 8.2 10.6 8.7 8.1 9.1 8.9 
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Schweiz

Schweiz: Das Rentensystem im Jahr 2006 

Das Schweizer Rentensystem stützt sich auf 
drei Säulen. Das öffentliche System ist verdienst-
bezogen, allerdings mit einer progressiven Formel. 
Die anderen Komponenten sind eine obligatori-
sche berufliche Vorsorge sowie einkommens-
abhängige Ergänzungsleistungen. 

Wesentliche Indikatoren 
  Schweiz OECD 

Durchschnittsverdienst CHF 72 400 44 800 

 USD 57 800 35 800 

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 6.8 7.2 

Lebenserwartung Bei der Geburt 81.7 78.9 

Im Alter von 65 Jahren 85.3 83.4 

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 25.9 23.8 

Anspruchskriterien 

Das Rentenalter liegt im öffentlichen System und in der obligatorischen beruflichen Vorsorge 
derzeit bei 65 Jahren für Männer und bei 64 Jahren für Frauen. Voraussetzung für den Bezug einer 
vollen Rente sind 44 Beitragsjahre für Männer und 43 Jahre für Frauen. 

Rentenberechnung 

Verdienstabhängige Rente 

Die öffentliche Rente richtet sich nach dem durchschnittlichen Verdienst, über die gesamte 
Lebenszeit gerechnet. Beläuft sich dieser auf weniger als 38 700 sfr, besteht Anspruch auf eine 
Rente in Höhe von 9 546 sfr zuzüglich 26% des durchschnittlichen Lebensarbeitsverdiensts. Bei 
einem durchschnittlichen Lebensarbeitsverdienst, der diesen Schwellenwert überschreitet, besteht 
pauschal Anspruch auf 13 416 sfr zuzüglich 16% des durchschnittlichen Lebensverdiensts.  

Es gibt eine Mindestrente in Höhe von 12 900 sfr und eine Höchstrente, die sich auf das 
Doppelte dieses Betrags beläuft. Dies entspricht 18% bzw. 36% des Durchschnittsverdiensts. Die 
Höchstrente ist im Fall eines Lebensarbeitsverdiensts von 77 400 sfr erreicht, was 107% des ge-
samtwirtschaftlichen Durchschnittsverdiensts entspricht.  

Die Anpassung der laufenden Rentenzahlungen erfolgt zu 50% gemäß der Preisentwicklung 
und zu 50% gemäß der Entwicklung der Nominallöhne. 

Obligatorische berufliche Altersvorsorge 

Das System der obligatorischen beruflichen Altersvorsorge wurde 1985 eingeführt. Es stützt 
sich auf feste Gutschriften auf individuellen Alterskonten. Diese Altersgutschriften sind nach 
Geschlecht und Alter gestaffelt: 

 
Männer und Frauen im Alter von (seit 2005) 25-34 35-44 45-54 55-64/63 

Frauen im Alter von (1987-2004) 25-31 32-41 42-51 52-62/63 

Gutschrift (% des koordinierten Lohns) 7 10 15 18

 
Der Wert des angesparten Altersguthabens bei Renteneintritt hängt natürlich von dem fest-

gelegten Zinssatz ab, der auf die Beiträge aus früheren Jahren angerechnet werden muss. Dieser Zins-
satz lag bis Ende 2002 lange Zeit bei 4%, wurde 2003 jedoch auf 3,25% und 2004 nochmals auf 2,25% 
herabgesetzt. 2005 wurde der Zinssatz auf 2,5% erhöht. Wenn der Zinssatz im Großen und Ganzen mit 
der Wachstumsrate der Arbeitsverdienste übereinstimmt, erreicht ein in diesem System versicherter 
Mann mit vollständiger Erwerbsbiografie im Alter von 65 Jahren ein angespartes Altersguthaben in 
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Höhe von 500% seines Verdiensts. Höhere (oder niedrigere) Altersguthaben sind jedoch möglich, falls 
der Zinssatz über (oder unter) dem Verdienstwachstum liegt. In der Modellrechnung wird unterstellt, 
dass der auf die Gutschriften angerechnete Zinssatz auf lange Sicht dem Verdienstwachstum entspricht.  

In diesem System ist ein Mindestumwandlungssatz von 7,1% bei Männern (65) und 7,2% bei 
Frauen (64) vorgesehen, der auf die obige fiktive Kapitalsumme angerechnet wird. Für Männer 
ergibt sich daraus bei vollständiger Erwerbsbiografie eine Ersatzquote von 500 x 7,1 = 35,5% 
(vorausgesetzt der Zinssatz entspricht auf lange Sicht dem Verdienstwachstum). Seit 2005 wird 
der Mindestumwandlungssatz von 7,1% schrittweise abgesenkt, so dass er sich am Ende eines 
Zeitraums von zehn Jahren auf 6,8% belaufen wird. 

Die festen Gutschriften (und somit auch die Ersatzquote) beziehen sich nur auf den „koordinier-
ten“ Lohn. Dabei handelt es sich um den Teil des Arbeitsentgelts zwischen drei Viertel der Höchstrente 
des öffentlichen Systems (19 350 sfr im Jahr 2006) und dem 3-Fachen dieses Betrags (77 400 sfr im 
Jahr 2006). Diese Grenzwerte entsprechen jeweils 27% und 107% des Durchschnittsverdiensts. Der 
Koordinationsabzug beläuft sich auf sieben Achtel der Höchstrente des öffentlichen Systems (22 575 
sfr im Jahr 2006). Die Obergrenze des versicherten Lohns ist in der staatlichen und in der obligatori-
schen beruflichen Vorsorge identisch. Beim „koordinierten“ Lohn ist ein mit dem Achtel des Höchst-
betrags angesetztes Mindestniveau vorgesehen. Dieses Mindestniveau wird bei der Berechnung der 
Gutschriften für Versicherte zu Grunde gelegt, deren Lohn unter diesem Wert liegt. 

Sozialrente 

Die Höhe der jährlichen Leistungen entspricht dem Anteil der anerkannten Ausgaben, der die 
Einkommensdeterminanten übersteigt. Die Ausgaben für den Grundbedarf sind gesetzlich fest-
gelegt und belaufen sich auf 17 640 sfr für Alleinstehende, was 24% des Durchschnittsverdiensts 
entspricht. Die Ergänzungsleistungen sind genauso indexiert wie die öffentlichen Altersrenten, d.h. 
nach einem Index, der sich jeweils zu 50% aus der Preis- und der Lohnentwicklung zusammensetzt. 
Den Kantonen ist es freigestellt, zusätzliche Leistungen für Rentner mit niedrigem Einkommen zu 
zahlen; diese Leistungen werden in der Modellrechnung nicht berücksichtigt. 

Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung 

Im öffentlichen System ist ein vorzeitiger Renteneintritt zwei Jahre vor Erreichen des Regel-
rentenalters möglich, d.h. seit 2005 mit 63 Jahren für Männer und mit 62 Jahren für Frauen. Für jedes 
Jahr des vorzeitigen Rentenbezugs verringert sich die Rente um 6,8%. Dies entspricht einer versiche-
rungsmathematischen Anpassung, wie sie in anderen Ländern vorgenommen wird, in Höhe von 4,5% 
(weil 1/44 = 2,3% der Anpassung aus dem zusätzlichen Beitragsjahr des Versicherten resultieren). 

Für vor 1948 geborene Frauen beläuft sich der Rentenabschlag im Vergleich zu einer vollen 
Rente auf 3,4% pro Jahr des vorzeitigen Rentenbezugs. 

In der beruflichen Altersvorsorge ist ein vorgezogener Renteneintritt ebenfalls möglich. In 
der Praxis ist es zulässig, bis zu fünf Jahre vor Erreichen des Regelalters in Rente zu gehen, aller-
dings können die Vorsorgeeinrichtungen selbst entscheiden, welche Regeln sie diesbezüglich 
anwenden. Im Allgemeinen verringert sich der gesetzliche Mindestumwandlungssatz gegenüber 
den 7,1%, die im Alter von 65 Jahren gewährt werden (bei Frauen gegenüber den 7,2%, die im 
Alter von 64 Jahren gewährt werden), pro Jahr des vorzeitigen Rentenbezugs um 0,2 Prozentpunkte. 
(Dabei gilt es daran zu erinnern, dass der Mindestumwandlungssatz in den zehn Jahren ab 2005 
schrittweise auf 6,8% sinken wird.) Dieser Abschlag in Höhe von 0,2 Prozentpunkten entspricht 
einer versicherungsmathematischen Anpassung gemäß den üblichen Regeln von 2,8-3,1% pro Jahr 
des vorzeitigen Rentenbezugs (die sich mit zunehmender Dauer des vorzeitigen Rentenbezugs 
erhöht). Bei zusätzlicher Berücksichtigung der durch die Frühverrentung bedingten Verringerung 
der Zahl der Beitragsjahre und Höhe der Gutschriften ergibt sich daraus eine um 8-9,4% niedrigere 
theoretische Rente pro Jahr des vorzeitigen Rentenbezugs. Diese Einbußen fallen umso höher aus, je 
früher die Rente angetreten wird. (Berücksichtigtes Altersspektrum: 61-65 Jahre.) 
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Spätverrentung 

Sowohl im öffentlichen als auch im beruflichen System kann der Renteneintritt aufgeschoben 
werden. Die Rentenhöhe wird dabei in gleicher Weise angepasst wie bei einem vorgezogenen 
Renteneintritt. Der Renteneintritt kann bis zu fünf Jahre nach Erreichen des Regelrentenalters 
aufgeschoben werden. Die Rentenhöhe steigt dabei nach folgendem Schema: 
 
Rentenaufschub 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 

Aufschlag 5.2% 10.8% 17.1% 24.0% 31.5% 

 
Es ist auch möglich, die öffentliche Rente mit 65 Jahren in Anspruch zu nehmen und weiter 

einer Erwerbstätigkeit nachzugehen.  

Personen, die nach Vollendung des 65. Lebensjahrs weiterarbeiten, müssen keine Renten-
versicherungsbeiträge entrichten, vorausgesetzt ihr Verdienst liegt unter 16 800 sfr jährlich. Bei 
höheren Verdiensten werden im Fall des Rentenaufschubs oder einer Kombination von Renten-
bezug mit Erwerbstätigkeit Rentenversicherungsbeiträge erhoben, dabei können aber keine zusätz-
lichen Rentenansprüche erworben werden. 

In der beruflichen Altersvorsorge erhöht sich der Umwandlungssatz gemäß einer Empfeh-
lung des Bundesamts für Sozialversicherungen (Pensionskassen entscheiden frei über die Prozent-
punkte) mit jedem Jahr des Rentenaufschubs um 0,2 Prozentpunkte. Die zuständigen Behörden 
gestatten im Allgemeinen einen Aufschub um bis zu 5 Jahre. 

Im Prinzip ist es möglich, den Bezug von Leistungen aus der beruflichen Altersvorsorge mit 
einer Fortsetzung der Erwerbstätigkeit zu kombinieren. In der Praxis betrifft dies hauptsächlich 
Versicherte mit unvollständiger Erwerbsbiografie und eher Personen, die vorzeitig in Rente  
gegangen sind. In der Modellrechnung wird daher unterstellt, dass Versicherte, die über das Regel-
rentenalter hinaus im Erwerbsleben verbleiben, die Leistungen aus der beruflichen Vorsorge noch 
nicht in Anspruch nehmen. Im öffentlichen System entrichten Versicherte nach Vollendung des 
65. Lebensjahrs keine Rentenversicherungsbeiträge mehr. 

Kinderbetreuung 

Kinderbetreuungsjahre (für Kinder unter 16 Jahren) werden im öffentlichen System gut-
geschrieben, als hätte der Arbeitsverdienst das 3-Fache der Mindestrente des Jahres betragen, in 
dem der betreuende Elternteil in Rente geht. 2006 belief sich dieser Betrag auf 38 700 sfr, was 
53% des gesamtwirtschaftlichen Durchschnittsverdiensts entsprach. Wenn der betreuende Eltern-
teil während des Betreuungszeitraums verheiratet ist, werden die Gutschriften zwischen beiden 
Ehepartnern gleichmäßig aufgeteilt. 

In der beruflichen Vorsorge sind keine Gutschriften für Kinderbetreuungszeiten erforderlich. 

Arbeitslosigkeit 

Arbeitslosenleistungen sind sozialversicherungspflichtig und begründen somit im öffentlichen 
Rentensystem Anwartschaften wie ein normaler Arbeitsverdienst. Die Leistungen aus der Arbeits-
losenversicherung betragen 80% des letzten Arbeitsverdiensts. Personen ohne unterhaltspflichtige 
Kinder, die einen vollen Tagessatz von über 140 sfr beziehen bzw. keine Behinderung haben, erhalten 
70% des versicherten Arbeitsverdiensts. Die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosenversicherungs-
leistungen liegt zwischen 260 und 520 Tagen. Besteht kein Anspruch mehr auf Leistungen der  
Arbeitslosenversicherung und erhält die arbeitslose Person Sozialhilfe, werden keine Beiträge ent-
richtet. Wenn das Einkommen sehr niedrig ist, tragen die Kommunen oft den Mindestbeitrag. 

In der beruflichen Vorsorge werden Zeiträume der Arbeitslosigkeit nicht gutgeschrieben. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Schweiz 
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Betriebsrente

Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

Verdienstabhängiges System

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 52.7 31.2 46.6 58.3 60.8 60.8 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 53.2 31.4 47.0 59.0 61.5 61.5 

Relatives Nettorentenniveau 58.8 41.8 61.1 64.5 67.5 67.5 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts) 59.4 42.0 51.8 65.3 68.3 68.3 

Bruttoersatzquote 62.0 62.5 62.1 58.3 40.5 30.4 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts) 62.8 62.8 62.6 59.0 41.0 30.7 

Nettoersatzquote 69.5 68.8 79.4 64.5 44.3 33.4 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts) 70.2 69.1 67.3 65.3 44.9 33.8 

Bruttorentenvermögen 10.5 10.7 10.5 9.8 6.8 5.1 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 12.8 13.1 12.9 12.0 8.3 6.2 

Nettorentenvermögen 8.5 10.4 10.0 7.9 5.5 4.1 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 10.4 12.7 10.3 9.6 6.7 5.0 
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Slowakische Republik 

Slowakische Republik: Das Rentensystem 
im Jahr 2006 

Das verdienstabhängige staatliche System ist 
mit einem Entgeltpunktesystem vergleichbar, bei 
dem die Leistungen von dem individuellen Ver-
dienst im Verhältnis zum Durchschnittsverdienst 
abhängig sind. Es gibt zwar keine Mindestrente, 
doch sind Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen 
insofern abgesichert, als für die Rentenberechnung 
ein Mindestverdienstniveau zu Grunde gelegt wird. 
Alle Rentner haben Anspruch auf Sozialhilfe-
leistungen. Anfang 2005 wurden Rentenprogramme 
mit Beitragsprimat eingeführt. Es ist noch zu 
früh, um diese Rentenprogramme mit Beitrags-
primat evaluieren zu können. 

Wesentliche Indikatoren 
Slowak. 
Republik 

OECD 

Durchschnittsverdienst SKK 231 200 1 061 500 

 USD 7 800 35 800 

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 6.2 7.2 

Lebenserwartung Bei der Geburt 74.3 78.9 

Im Alter von 65 Jahren 80.2 83.4 

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 18.4 23.8 

    

Anspruchskriterien 

Für den Leistungsanspruch sind zehn Rentenversicherungsjahre erforderlich. Das Rentenalter 
wird schrittweise angehoben und soll letztlich für Männer und Frauen einheitlich 62 Jahre betragen. 
Für Männer liegt es bereits seit 2006 bei 62 Jahren. Für Frauen erfolgt die Anhebung des Rentenalters 
über den Zeitraum 2004-2014. 

Rentenberechnung 

Verdienstabhängige Rente 

Die Beitragszahler in der Rentenversicherung erhalten jährliche Entgeltpunkte. Diese bemessen 
sich nach dem Verhältnis zwischen dem individuellen Verdienst und dem gesamtwirtschaftlichen 
Durchschnittsverdienst. Der Rentenanspruch ist die Summe der während der Berufslaufbahn er-
worbenen Entgeltpunkte, multipliziert mit dem Entgeltpunktwert. Dieser betrug 2006 214,68 SKK. 
Der Entgeltpunktwert ist an den Durchschnittsverdienst gekoppelt. Der landesweite Durch-
schnittsverdienst betrug 2006 19 268 SKK pro Monat. Dividiert man den Punktwert durch den 
landesweiten Durchschnittsverdienst, so erhält man das Äquivalent des Rentensteigerungssatzes in 
einem System mit Leistungsprimat, das sind in diesem Fall knapp 1,2%. 

Es gibt eine Beitrags- und Leistungsbemessungsgrenze, die beim dreifachen Durchschnitts-
verdienst liegt. Bei den Verdienstangaben handelt es sich um zeitverzögerte Daten, so dass die 
Bemessungsgrenze für das erste Halbjahr 2006 dem dreifachen Durchschnittsverdienst von 2004 
entsprach (15 825 SKK pro Monat). Im zweiten Halbjahr basierte die Bemessungsgrenze auf 
Daten des Durchschnittsverdiensts von 2005 (17 274 SKK pro Monat). (Bei den Basishypothesen 
für das Lohnwachstum und die Preisinflation führt die Zeitverzögerung dazu, dass die Bemessungs-
grenze etwas niedriger ist als der dreifache aktuelle Durchschnittsverdienst.) 

Die laufenden Renten sind an das arithmetische Mittel von Lohnzuwachs und Preisanstieg 
gebunden.  

Für Arbeitnehmer, die in das Rentensystem mit Beitragsprimat eintreten, betragen die Leistungen 
im Rahmen des staatlichen verdienstabhängigen Programms die Hälfte der Leistungen, die Arbeit-
nehmer erhalten, die weiter nur die staatliche Rentenversicherung haben. Diese Arbeitskräfte sollen 
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die zweite Hälfte ihrer Rente aus Lebensversicherungen oder einer Verbindung aus einer Lebens-
versicherung und einer privaten Altersvorsorge erhalten. 

Mindestrente 

Eine Mindestrente gibt es nicht. Hingegen gibt es eine Mindestbasis für die Rentenberechnung, 
die dem Mindestlohn entspricht. Der Mindestlohn betrug 2006 ab Anfang Oktober 7 600 SKK und 
6 900 SKK in den Monaten davor. Der Mindestlohn beträgt knapp 40% des Durchschnittsverdiensts. 

Beitragsprimat 

Der Beitragssatz des Systems mit Beitragsprimat beträgt 9% des Arbeitsentgelts. Die Mit-
gliedschaft ist für Arbeitnehmer, die ab Januar 2005 erwerbstätig sind, obligatorisch; alle übrigen 
Arbeitnehmer konnten bis Juni 2006 entscheiden, ob sie lediglich im staatlichen System versichert 
bleiben wollen oder dem gemischten System beitreten. Die Rente aus dem System mit Beitrags-
primat kann in Form regelmäßiger Zahlungen oder als Kombination aus gestaffelten Entnahmen und 
regelmäßigen Zahlungen in Anspruch genommen werden. In der Modellrechnung wird davon 
ausgegangen, dass es sich um den Bezug einer preisindexierten Rente handelt, die anhand von 
geschlechtsneutralen Umwandlungssätzen kalkuliert wurde. 

Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung 

Eine Frühverrentung ist möglich. Die Leistungen verringern sich um 0,5% pro Monat früheren 
Renteneintritts (dies entspricht 6% pro Jahr). Die Frühverrentung setzt außerdem voraus, dass die 
sich ergebende Rente mindestens dem 1,2-Fachen des Existenzminimums eines Erwachsenen 
entspricht, das im Jahr 2006 4 980 SKK monatlich betrug. Das Existenzminimum für das Kalen-
derjahr 2006 war 25,8% des Durchschnittsverdiensts, so dass die bei Frühverrentung maßgebliche 
Mindestrente 5 976 SKK, also 31% des Durchschnittsverdiensts betrug. Im Jahr 2006 lag die durch-
schnittliche Frührente bei 8 970 SKK im Monat, was 46,7% des Durchschnittsverdiensts entspricht. 

Es gibt zurzeit keine Altersbeschränkung für die Frühverrentung: Theoretisch ist es möglich, 
in jedem beliebigen Alter aus dem Erwerbsleben auszuscheiden, soweit die Bedingung der zehn 
Beitragsjahre erfüllt und das erforderliche Leistungsniveau erreicht ist. 

Spätverrentung 

Die Inanspruchnahme der Rente kann über das Regelrentenalter hinaus verschoben werden. 
Die Leistungen erhöhen sich für jeden Monat verspäteten Renteneintritts um 0,5% (6% pro Jahr). 
Für Personen, die die Rente beantragen und die Erwerbstätigkeit fortsetzen, wird die Rente, wenn 
der Betreffende schließlich in den Ruhestand geht, neu berechnet, wobei die während des jeweiligen 
Zeitraums erworbenen Entgeltpunkte zur Hälfte angerechnet werden. 

Kinderbetreuung 

Für die Betreuung von Kindern bis zum Alter von 6 Jahren werden Rentenansprüche erworben, 
wobei der Staat die entsprechenden Beiträge zahlt. Die Basis für die Rentenberechnung beträgt 
60% der vor Beginn der Kinderbetreuung erzielten Arbeitseinkünfte. In der ersten Hälfte jedes 
Kalenderjahrs besteht die Basis aus dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst der zwei Jahre vor 
Beginn der Kinderbetreuungszeit. Im zweiten Halbjahr orientiert sich die Berechnung an dem 
Verdienst des unmittelbar vor der Abwesenheit gelegenen Kalenderjahrs. Die Versorgung fällt bei 
Betreuung von behinderten Kindern großzügiger aus. 

Diese Regelungen gelten ebenfalls für das System mit Beitragsprimat (Altersrente). 

Arbeitslosigkeit 

Arbeitslose erwerben keine Rentenansprüche. Sie können jedoch eine freiwillige Rentenver-
sicherung in Anspruch nehmen. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Slowakische Republik 
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Verdienstabhängiges System

Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

DC

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 47.9 28.2 42.3 56.4 84.6 112.8 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 61.8 36.3 54.5 72.7 109.0 145.4 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 71.5 66.3 70.4 72.7 74.9 75.9 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 

Nettorentenvermögen 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 
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Spanien

Spanien: Das Rentensystem im Jahr 2006 

Das öffentliche spanische Rentensystem  
besteht aus einer einzigen, verdienstabhängigen 
Leistung (Beitragsebene) mit einer bedürftig-
keitsabhängigen Mindestrente. Des Weiteren gibt 
es eine bedürftigkeitsabhängige, nicht beitrags-
pflichtige Ebene, die an die Stelle des vorherigen 
Sondersystems der Sozialhilfe getreten ist. 

Wesentliche Indikatoren 
  Spanien OECD 

Durchschnittsverdienst EUR 21 200 28 600

 USD 26 500 35 800

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 8.1 7.2

Lebenserwartung Bei der Geburt 81.1 78.9

Im Alter von 65 Jahren 85.0 83.4

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 26.2 23.8

Anspruchskriterien 

Das Alter, ab dem eine volle Ruhestandsrente bezogen werden kann, liegt für Männer und 
Frauen bei 65 Jahren. Anspruch auf Rentenleistungen besteht nach 15 Beitragsjahren. 

Rentenberechnung 

Verdienstabhängige Rente 

Die Leistung gründet sich auf einen gestaffelten Tarif. Nach 15 Beitragsjahren sind dies 50% 
der Bemessungsgrundlage. Während der folgenden zehn Jahre kommen pro Jahr weitere 3% hinzu, 
danach 2% pro Jahr. Der Höchstsatz ist 100% und wird nach 35 Beitragsjahren erreicht.  

Als Bemessungsgrundlage gilt das in den letzten 15 Jahren bezogene Arbeitsentgelt, das  
außer für die zwei letzten Jahre entsprechend der Preisentwicklung aufgewertet wird. Dies bedeutet, 
dass die Ersatzquote im Verhältnis zu dem zuletzt bezogenen Lohn weniger als 100% beträgt. Auf 
der Basis der hier gemachten Annahmen in Bezug auf Lohnwachstum und Preisinflation errechnet 
sich eine Quote von 88%. 

Es gibt eine Beitrags- und Leistungsbemessungsgrenze bei einem Verdienst von 34 772,40 Euro, 
was 164% des Durchschnittsverdiensts entspricht. 

Die Altersrenten sind an den Preisindex gebunden. 

Mindestrente 

Es gibt eine Mindestrente, die ab dem 65. Lebensjahr bezogen werden kann und sich auf 
469,73 Euro monatlich oder 31,1% des Durchschnittsverdiensts (für Rentner ohne unterhaltsberech-
tigten Ehepartner) bzw. 569,07 Euro monatlich oder 37,7% des Durchschnittsverdiensts (für Rentner 
mit einem unterhaltsberechtigten Ehepartner) beläuft. Pro Jahr sind 14 Zahlungen vorgesehen. 

Auf Grund einer spezifischen Rentenpolitik ab dem Jahr 2004 sind die Mindestrenten in den 
vergangenen Jahren über den Preisindex hinaus gestiegen.  

Die Höchstrente betrug im Jahr 2006 2 245,67 Euro monatlich (14 Zahlungen pro Jahr). 

Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung 

Die Frühverrentung ist ab 61 Jahre für Personen möglich, die ab 1967 in das System eingetreten 
und arbeitslos sind und mindestens 30 Jahre lang Beiträge entrichtet haben. Der versicherungsmathe-
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matische Abschlag hängt von der Zahl der Beitragsjahre ab: 8% (30 Jahre), 7,5% (31-34 Jahre), 
7% (35-37 Jahre), 6,5% (38-39 Jahre) und 6% für über 40 Beitragsjahre. 

Für Personen, die bereits vor 1967 im System waren, ist die Frühverrentung ab einem Alter 
von 60 Jahren möglich. Geschieht der Renteneintritt auf eigenen Antrag, so beträgt der Abschlag 
8% pro Jahr. Ist er nicht freiwillig, ist der Abschlag der gleiche wie für Personen ab einem Alter 
von 61 Jahren, die ab 1967 in das System eingetreten sind. 

Die Mindestrente für Frührentner beträgt 437,68 Euro oder 29% des Durchschnittsverdiensts 
für alleinstehende Rentner bzw. 531,84 Euro monatlich oder 35% des Durchschnittsverdiensts für 
solche mit unterhaltsberechtigtem Ehepartner und erhöht sich nach dem 65. Lebensjahr. 

Im Alter von 60-64 Jahren besteht die Möglichkeit, den Bezug einer Teilrente mit einer Teil-
zeitbeschäftigung zu kombinieren, soweit die Arbeitszeit um 25-85% reduziert wird. Die ent-
fallende Arbeitszeit des die Teilrente beziehenden Beschäftigten muss durch die Beschäftigung 
einer Ersatzkraft gedeckt werden. Fünfzehn Beitragsjahre sind hierfür erforderlich. 

Das neue Gesetz 40/2007 hat zum 1.1.2008 folgende Regelungen bezüglich der Teilrenten 
eingeführt: 

1. Die Arbeitszeit ist um 25-75% zu reduzieren. 

2. Die in Teilrente getretene Arbeitskraft muss mindestens sechs Jahre bei ihrem letzten  
Arbeitgeber beschäftigt gewesen sein und insgesamt mindestens 30 Beitragsjahre vorweisen. 

3. Personen, die nach dem Jahr 1967 in das System eingetreten sind, können frühestens mit 
61 Jahren die Möglichkeit einer Teilrente in Anspruch nehmen. 

Spätverrentung 
Es ist möglich, die Inanspruchnahme der Rente über das Regelrentenalter hinaus zu verschieben. 

Für Personen im Alter von 65 Jahren, die 35 Beitragsjahre nachweisen, kann der Rentenbetrag 
100% der Berechnungsbasis überschreiten. Die Leistungen erhöhen sich mit jedem zusätzlichen 
Erwerbsjahr um 2%. 

Ab 65 Jahre besteht zudem die Möglichkeit, Teilrente und Teilzeitbeschäftigung zu kombinieren. 
In diesem Fall braucht die entfallende Arbeitszeit nicht durch eine Ersatzkraft gedeckt zu werden. 

Infolge des neuen Gesetzes 40/2007 wird die Rente zu Gunsten von Arbeitskräften, die min-
destens 15 Jahre lang Beiträge gezahlt haben und nach Erreichen des 65. Lebensjahrs weiterarbeiten, 
pro zusätzlich gearbeitetem Jahr um 2% der Berechnungsbasis erhöht. Bei 40 Beitragsjahren  
beträgt die Steigerung 3%. Rentner, die zum Bezug einer Höchstrente berechtigt sind und mit 
mindestens 66 Jahren in Rente gehen, erhalten eine jährliche Pauschalleistung (2% der Höchstrente 
pro zusätzlichem Jahr nach 65, 3% bei 40 Beitragsjahren).  

Kinderbetreuung 

Mutterschaftsurlaub wird angerechnet. Zwei Jahre Abwesenheit vom Arbeitsmarkt zur  
Betreuung von Kindern werden bei der Berechnung der Rente berücksichtigt. 

Arbeitslosigkeit 

Bei Bezug von Arbeitslosenunterstützung zahlt der Staat den Arbeitgeberanteil der Beiträge zur 
Rentenversicherung in voller Höhe und den Arbeitnehmeranteil bis zu 35%. Die verbleibenden 65% 
Arbeitnehmeranteil gehen zu Lasten des Arbeitnehmers. Das Grundgehalt, auf dessen Basis die Bei-
träge berechnet werden, ist der Durchschnittsarbeitsverdienst der letzten sechs Monate vor Eintritt der 
Arbeitslosigkeit. Die Dauer hängt von der Zahl der Beitragstage während der vorherigen sechs Jahre ab 
und reicht von vier Monaten bis zu zwei Jahren. Darüber hinaus gezahlte Arbeitslosenunterstützung 
eröffnet keinen Rentenanspruch, mit Ausnahme der Personen, die mindestens 52 Jahre alt sind. Für 
letztere werden die Beiträge zur Rentenversicherung bis zum Renteneintritt von staatlicher Seite getra-
gen. Diese Beiträge werden auf der Mindestbemessungsgrenze von 631,20 Euro monatlich erhoben. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Spanien 
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Verdienstabhängiges System

Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 64.9 40.6 60.9 81.2 121.8 133.5 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 69.1 45.9 65.3 84.7 121.6 132.1 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 66.7 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 84.2 82.1 84.1 84.7 85.3 72.2 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 10.0 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 11.7 

Nettorentenvermögen 10.3 10.9 10.4 10.1 9.7 7.9 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 12.1 12.8 12.2 11.8 11.3 9.2 
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Tschechische Republik 

Tschechische Republik: Das 
Rentensystem im Jahr 2006 

Die staatliche Altersvorsorge setzt sich aus 
einer Grundrente und einem verdienstabhängigen 
Teil zusammen, der nach einer progressiven 
Formel berechnet wird. Es ist auch eine Mindest-
rente vorgesehen. 

 

Wesentliche Indikatoren 
Tschech. 
Republik 

OECD 

Durchschnittsverdienst CZK 234 800 808 700 

 USD 10 400 35 800 

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 7.3 7.2 

Lebenserwartung Bei der Geburt 76.7 78.9 

Im Alter von 65 Jahren 81.6 83.4 

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 22.1 23.8 

Anspruchskriterien 

Das Regelrentenalter wird für Männer im Rahmen der Phase 1 der neuen Rentenreform  
stufenweise auf 65 Jahre angehoben. Frauen mit Kindern werden ab einem Alter von 62-65 Jahren 
(je nach der Zahl der von ihnen aufgezogenen Kinder) und Frauen ohne Kinder ab 65 Jahre An-
spruch auf Rentenleistungen haben. Für eine Vollrente sind bisher mindestens 25 Versicherungsjahre 
erforderlich, dies wird jedoch stufenweise auf 35 Jahre angehoben (jährlich um ein Jahr ab 2010), 
allerdings können Personen mit 15 Beitragsjahren (dies wird stufenweise auf 20 Jahre angehoben) 
die Rente ab 65 Jahre erhalten. 

Rentenberechnung 

Grundrente 

Der Wert der Grundrente beläuft sich auf 1 470 CZK pro Monat, was 7,5% des Durchschnitts-
verdiensts entspricht. Im Gesetz ist keine Indexbindung für die Grundrente allein vorgesehen. Die 
Gesamthöhe der laufenden Rentenzahlungen muss jedoch mindestens im Umfang der Preisentwick-
lung zuzüglich eines Drittels des realen Lohnwachstums angepasst werden (siehe unten). 

Verdienstabhängige Rente 

Die am Arbeitseinkommen orientierte Rente beläuft sich auf 1,5% des Verdiensts je Beitragsjahr. 
Als Bemessungsgrundlage gilt derzeit der Durchschnitt des Arbeitsentgelts aus sämtlichen Jahren 
seit 1985, dieser Referenzzeitraum wird sich aber schrittweise (bis 2015) auf 30 Jahre verlängern. 
Frühere Verdienste werden gemäß dem Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Durchschnittsverdienste 
aufgewertet.  

Es findet eine progressive Berechnungsformel Anwendung, bei der für die ersten 9 100 CZK 
pro Monat eine Ersatzquote von 100% vorgesehen ist, die sich für die Verdienstspanne zwischen 
diesem Grenzwert und 21 800 CZK auf 30% und für darüber hinausgehende Beträge auf 10% 
verringert. Der erste Grenzwert, unterhalb dessen die Ersatzquote 100% beträgt, entspricht 46,5%, 
der zweite Grenzwert 111,4% des Durchschnittsverdiensts. Eine Anpassung dieser Grenzwerte ist 
nicht gesetzlich vorgeschrieben, sie wurden aber jährlich geändert.  

Es besteht keine spezifische gesetzlich festgelegte Indexbindung der verdienstbezogenen 
Komponente. Die kombinierte Gesamtrente (Pauschale zuzüglich verdienstbezogener Komponente) 
muss aber zumindest entsprechend dem Preisindex und zusätzlich mindestens im Umfang von 
einem Drittel des Reallohnwachstums angepasst werden.  
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Mindestrente 

Der Gesamtwert der monatlichen Mindestrente beträgt 2 240 CZK und setzt sich aus dem 
Mindestsatz der verdienstbezogenen Komponente, d.h. 770 CZK, und der Grundrente in Höhe von 
1 470 CZK zusammen. Für diese Gesamtsumme gilt eine Indexbindung nach obigem Schema. Sie 
entspricht 11,4% des Durchschnittsverdiensts. 

Sozialhilfe 

Ältere Menschen sind durch das allgemeine Sozialhilfesystem abgesichert und erhalten  
damit zusammenhängende Sachleistungen. Der Zielbetrag der Einkommenssicherung beläuft sich 
für Einpersonenhaushalte auf monatlich 4 420 CZK bzw. 22,6% des Durchschnittsverdiensts. Er 
setzt sich zusammen aus einem Betrag des persönlichen Bedarfs von 2 400 CZK und einem Betrag 
des Haushaltsbedarfs von 2 020 CZK.  

Freiwillige private Altersvorsorge 

Etwa 45% der abhängig Beschäftigten verfügen über eine freiwillige betriebliche oder private 
Altersvorsorge. Auf Grund der begrenzten steuerlichen Anreize für diese Pläne sind die Beiträge 
in der Regel niedrig. Für die Modellrechnung wurde von einem Beitragssatz von 2,8% des  
Arbeitsverdiensts ausgegangen. 

Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung 

Es besteht die Möglichkeit, drei Jahre vor dem Regelrentenalter in den Ruhestand zu treten 
(wird auf fünf Jahre angehoben, jedoch nicht vor dem Alter von 60 Jahren), d.h. mit 60 Jahren für 
Männer und 59-60 Jahren für Frauen, wenn 25 Jahre lang Beiträge gezahlt wurden (wird sich im 
Zug der allgemeinen Änderungen der Voraussetzungen auf 35 Jahre verlängern). Der Gesamtstei-
gerungsfaktor (d.h. die Zahl der Beitragsjahre multipliziert mit dem Steigerungssatz) vermindert 
sich stetig um 0,9% je 90 Tage während der ersten 720 Tage der Frühverrentung (3,6% pro Jahr) 
und um 1,5% je 90-Tageszeitraum danach (6% pro Jahr ab 2010). Für einen Arbeitnehmer mit 
voller Erwerbsbiografie entspricht dies einer Absenkung des Rentenniveaus (anstelle der Ersatz-
quote) wegen Frühverrentung von 3,6/64,5 (1,5% mal 43 Jahre) = 5,6%. 

Spätverrentung 

Der Rentenantrag kann nach Erreichen des Regelrentenalters gestellt werden. Der Gesamt-
steigerungsfaktor (vgl. Abschnitt über die Frühverrentung) erhöht sich bei Aufschub des Renten-
eintritts um 1,5% je 90-Tageszeitraum (6% pro Jahr). Eine weitere Rentenanhebung bei Spätver-
rentung gibt es nicht. Es ist zudem möglich, die Erwerbstätigkeit bei Rentenbezug fortzusetzen. 

Kinderbetreuung 

Frauen haben ein Anrecht auf Frühverrentung, das von der Kinderzahl abhängt: 

 
Anzahl der Kinder 1 2 3 4+ 

Frühverrentung (in Jahren) 0 1 2 3 

 

Zusätzlich werden Arbeitsmarktfehlzeiten zur Betreuung von Kindern bis zum Alter von vier 
Jahren (oder älter, falls eine Schwerbehinderung vorliegt) angerechnet. Diese Jahre werden dann 
bei der Rentenbemessungsgrundlage nicht berücksichtigt, damit die Fehlzeiten keine Reduzierung 
der Berechnungsbasis bewirken. (Dieser Ansatz wird für sämtliche fehlenden Beitragszeiten  
angewendet.)  
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Arbeitslosigkeit 

Zeiten, in denen Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung bezogen wurden, werden im 
Rentensystem angerechnet. Die Dauer der Bezugsberechtigung für Leistungen aus der Arbeits-
losenversicherung ist altersabhängig: sechs Monate bis zum Alter von 50 Jahren, neun Monate 
zwischen 50 und 55 Jahren und 12 Monate ab 55 Jahre. Des Weiteren werden bis zu drei Jahre 
ohne Anrecht auf den Bezug von Arbeitslosenunterstützung ebenfalls angerechnet. Für die  
Berechnung der Rentenansprüche wird die Dauer der Arbeitslosigkeit auf 80% reduziert, so dass 
für eine Person, die im Verlauf ihrer Erwerbsbiografie fünf Jahre arbeitslos gewesen wäre, bei der 
Berechnung der Rente lediglich 4 Jahre gezählt würden. Fällt die Arbeitslosigkeit in den entschei-
denden (Referenz-)Zeitraum (die letzten 30 Jahre vor Renteneintritt, ab 1986) für die Berechnung 
der durchschnittlichen Bemessungsgrundlage, wird der entsprechende Zeitraum aus der Berech-
nung ausgeschlossen und nur das Einkommen zu Grunde gelegt, auf dessen Basis Beiträge gezahlt 
wurden. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Tschechische Republik 
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Verdienstabhängiges System

Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

Grundrente

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 46.7 39.6 44.7 49.7 54.7 58.0 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 60.2 51.1 57.6 64.1 70.5 74.8 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 54.9 79.2 59.6 49.7 36.4 29.0 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 69.8 95.3 74.7 64.1 49.4 41.1 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 8.4 12.1 9.1 7.6 5.6 4.4 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 9.9 14.3 10.8 9.0 6.6 5.2 

Nettorentenvermögen 8.4 12.1 9.1 7.6 5.6 4.4 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 9.9 14.3 10.8 9.0 6.6 5.2 
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Türkei 

Türkei: Das Rentensystem im Jahr 2006 

Die Türkei hat eine verdienstabhängige 
staatliche Rentenversicherung mit einem ein-
kommensabhängigen Sicherheitsnetz und einer 
pauschalen Rentenzulage. 

 

Wesentliche Indikatoren 
  Türkei OECD 

Durchschnittsverdienst TRY 15 600 51 200 

 USD 10 900 35 800 

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 7.8 7.2 

Lebenserwartung Bei der Geburt 71.6 78.9 

Im Alter von 65 Jahren 79.1 83.4 

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 10.4 23.8 

Anspruchskriterien 

Seit September 1999 dem System beigetretene Personen können bei Vorliegen von 7 000 
Beitragstagen ab dem Alter von 60 Jahren (Männer) bzw. 58 Jahren (Frauen) eine Rente beziehen. 
Dies entspricht etwa 28 Beitragsjahren bei ununterbrochener Beschäftigung. Eine alternative Voraus-
setzung besteht aus 25 Jahren Mitgliedschaft in der Rentenversicherung bei 4 500 Beitragstagen.  

Die bedürftigkeitsabhängige Rente steht nur Personen zu, die keinen Anspruch auf eine  
andere Rente haben und die entweder behindert oder über 65 Jahre alt sind. 

Rentenberechnung 

Verdienstabhängige Rente 

Das neue System sieht vor, dass die Rente auf der Grundlage des Durchschnittsverdiensts der 
Lebensarbeitszeit berechnet und dem nominalen BIP-Wachstum entsprechend aktualisiert wird. 
Die Rente wird gemäß einer im Verhältnis zu den Versicherungsjahren nichtlinearen Formel errechnet. 
In den ersten zehn Beschäftigungsjahren wird ein Rentenanspruch in Höhe von 35% des Arbeits-
entgelts erworben, in den darauffolgenden 15 Versicherungsjahren erhöht sich dieser Anspruch um 
2% jährlich und danach um je 1,5%.  

Es existiert eine untere Beitragsbemessungsgrenze. Für diese galt im Kalenderjahr 2006 ein 
einziger Wert: 531 TRY.  

Es gibt eine obere Beitragsbemessungsgrenze, die sich auf 3 451,50 TRY belief. 

Gemäß dem 1999 in Kraft getretenen Gesetz sind die Renten monatlich an den Verbraucher-
preisindex gekoppelt. Seit dem Jahr 2003 wird die Indexierung der laufenden Rentenzahlungen 
jedoch ein- bis zweimal jährlich festgelegt, entweder durch das Haushaltsgesetz oder durch andere 
Gesetze oder durch den Ministerrat. Im Jahr 2006 wurden die Renten im Januar um 3% erhöht und 
im Juli um 4,33%. 

Mindestrente 

Es existiert eine Mindestrente, die im Jahr 2006 zwischen 463,10 TRY und 483,10 TRY 
schwankte. 

Sozialrente 

Die bedürftigkeitsabhängige Rente wird vierteljährlich gezahlt. Im ersten Halbjahr 2006  
betrug die Rente 68 TRY pro Monat, im zweiten Halbjahr 71 TRY pro Monat. 
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Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung 

Die Arbeitnehmer in bestimmten Wirtschaftssektoren (z.B. Bergbau) und Behinderte können 
früher in Rente gehen, andere Arbeitnehmer haben jedoch nicht die Möglichkeit, vor dem gesetz-
lichen Rentenalter eine Rente zu beziehen. 

Spätverrentung 

Es besteht die Möglichkeit, die Rente erst nach dem Regelrentenalter in Anspruch zu nehmen, 
doch bis zum Jahr 2006 wurde die Rentenhöhe nicht entsprechend der längeren Beitragsdauer 
angepasst. Seit 2006 wird diese jedoch berücksichtigt. 

Kinderbetreuung 

Kinderbetreuungszeiten ohne Erwerbstätigkeit werden nicht auf die Rente angerechnet. 

Arbeitslosigkeit 

Zeiten der Arbeitslosigkeit werden nicht auf die Rente angerechnet. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Türkei 
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Verdienstabhängiges System

Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 73.9 43.5 65.2 86.9 130.4 173.9 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 106.0 62.3 93.5 124.7 187.0 249.4 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9 86.9 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 124.0 121.2 123.4 124.7 127.1 130.4 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 

Nettorentenvermögen 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 

 

 



III.  UNGARN 
 

 RENTEN AUF EINEN BLICK 2009: RENTENEINKOMMENSSYSTEME IN DEN OECD-LÄNDERN – ISBN 978-92-64-07572-6 – © OECD 2009 270

Ungarn

Ungarn: Das Rentensystem im Jahr 2006 

Das neue System kombiniert eine verdienst-
abhängige staatliche Rentenversicherung mit einer 
obligatorischen kapitalgedeckten Säule mit Bei-
tragsprimat. Es gilt für alle erstmals Erwerbstätigen 
sowie für Personen, die bei Einführung der Reform 
höchstens 42 Jahre alt waren. Ältere Arbeitskräfte 
konnten zwischen diesem Mischsystem und einer 
rein umlagefinanzierten staatlichen Rentenver-
sicherung wählen. Bei den Modellberechnungen 
wurde unterstellt, dass die Arbeitskräfte im Rahmen 
des gemischten Systems versichert sind. 

 

Wesentliche Indikatoren 
  Ungarn OECD 

Durchschnittsverdienst HUF (Mio.) 1.99 7.53 

 USD 9 500 35 800 

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 8.5 7.2 

Lebenserwartung Bei der Geburt 73.2 78.9 

Im Alter von 65 Jahren 80.3 83.4 

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 25.3 23.8 

    

Anspruchskriterien 

Das Rentenalter wird stufenweise für Männer und Frauen von 60 bzw. 55 Jahren einheitlich 
auf 62 Jahre angehoben. Bei Männern wurde die Altersgrenze von 62 im Jahr 2000 erreicht, bei 
Frauen wird dies ab Ende 2009 der Fall sein. Darüber hinaus sind sowohl für die verdienstabhän-
gige als auch für die Mindestrente 20 Versicherungsjahre Voraussetzung. Für Erwerbstätige, die 
vor Anfang 2009 in Rente gehen, sind 15 Versicherungsjahre erforderlich, um Anspruch auf eine 
Teilrente zu haben.  

Das reformierte System trat im Januar 1998 in Kraft. Personen, die sich freiwillig für das 
neue Mischsystem entschieden, hatten die Möglichkeit, bis Ende 2002 zum rein umlagefinanzierten 
System zurückzukehren. Außerdem wurde der für Ersterwerbstätige geltende Pflichtbeitritt zu 
einem privaten Pensionsfonds 2002 abgeschafft, aber 2003 wieder eingeführt. 

Rentenberechnung 

Verdienstabhängige Rente 

Für die im gemischten System Versicherten beträgt der Steigerungssatz 1,22% des Arbeits-
entgelts je Versicherungsjahr (vorbehaltlich einer Beitragsbemessungsgrenze, siehe unten). Im 
Vergleich dazu liegt der Steigerungssatz für die nur im Rahmen des umlagefinanzierten Systems 
Versicherten bei 1,65%. 

Als Entgeltbasis gilt derzeit das durchschnittliche Netto-Brutto-Arbeitsentgelt (d.h. das Brutto-
arbeitsentgelt abzüglich der Arbeitnehmerbeiträge) aller Jahre seit 1988; langfristig wird die  
gesamte Lebensarbeitszeit berücksichtigt. Ab 2008 wird das Netto-Arbeitsentgelt die Basis sein. 
Die Arbeitsentgelte früherer Jahre werden entsprechend der gesamtwirtschaftlichen Lohnentwick-
lung bis zu zwei Jahre vor Renteneintritt angepasst. Für die letzten drei Jahre vor Renteneintritt 
erfolgte keinerlei Aufwertung der Arbeitsverdienste. Diese Regelung wurde geändert, so dass ab 
dem 1. Januar 2008 eine volle Wertanpassung stattfindet (an das Jahr vor dem Renteneintritt). Der 
Gesamteffekt dieser beiden Änderungen wird eine Minderung von etwa 8% sein. 

1992 wurde eine Beitragsbemessungsgrenze eingeführt. Grob gerechnet liegt die Bemes-
sungsgrenze seit 2005 in etwa beim Dreifachen des Bruttoverdiensts, sie wird jedoch im Voraus 
festgelegt. 2006 lag die Grenze bei 17 330 Forint pro Tag.  
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Die laufenden Rentenzahlungen sind seit 2001 zu 50% an die Lohn- und zu 50% an die 
Preisentwicklung gekoppelt, doch wurden weitere Ad-hoc-Anhebungen vorgenommen. 

Zurzeit (seit 2006) wird ferner eine zusätzliche Monatsrente gezahlt. 

Mindestrente 

Es existiert eine Mindestrente, die sich 2006 auf 25 800 Forint monatlich (rd. 16% des 
durchschnittlichen Bruttoverdiensts bzw. rd. 30% des durchschnittlichen monatlichen Nettover-
diensts) belief. Die Rentenhöhe ist nach der gleichen Methode indexiert wie die verdienstabhängige 
Rente, d.h. zur Hälfte an die Preise und zur anderen Hälfte an die Durchschnittsarbeitsentgelte.  

Beitragsprimat 

Ab 2004 werden 8% des anrechnungsfähigen Bruttoarbeitsverdiensts von Personen, die 
(entweder freiwillig oder als Pflichtversicherte) unter das gemischte staatlich-private Rentensystem 
fallen, der kapitalgedeckten Komponente zugeführt. Das bedeutet gegenüber 6% von 1998-2002 
und 7% von 2003 eine weitere Erhöhung. Das angesammelte Kapital muss bei Renteneintritt in eine 
Annuität umgewandelt werden, für die der derzeitigen Gesetzgebung zufolge die gleiche kombi-
nierte Indexierung gilt wie für die staatliche Rentenversicherung. Zur Berechnung der jährlichen 
Rentensätze sind geschlechtsneutrale Sterbetafeln anzuwenden. Seit 2007 wurde der Arbeitgeber-
beitragssatz von 18% auf 21% angehoben, während der Beitragssatz des Arbeitnehmers unverändert 
8,5% beträgt. 

Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung 

Ein vorzeitiger Rentenbezug ist derzeit für Männer ab 60 Jahre und für Frauen ab 57 Jahre 
ohne versicherungsmathematische Reduzierung möglich. Wenn das Rentenalter für Männer und 
Frauen einheitlich 62 Jahre beträgt, können beide ab einem Alter von 59 Jahren vorzeitig in Rente 
gehen. Dieses Frühverrentungsalter wird ab 2013 auf 60 Jahre angehoben, wobei aber mindestens 
37 Versicherungsjahre erreicht sein müssen. 

Der Abschlag je Monat bis zur Erreichung des 62. Lebensjahrs beträgt: 

nach Erreichen des 61. bis zum Erreichen des 62. Lebensjahrs: 0,3% Abschlag pro fehlenden 
Monat; 

vor dem Erreichen des 61. Lebensjahrs: 3,6% + 0,4% pro fehlenden Monat. 

Spätverrentung 

Es besteht die Möglichkeit, die verdienstabhängige Rente später in Anspruch zu nehmen. Die 
Rente erhöht sich für jeden Monat des Aufschubs um 0,5%. 

Kinderbetreuung 

Im Hinblick auf Schwangerschafts- und Kinderbetreuungszeiten bieten die Rentensysteme 
Versicherungsschutz in unterschiedlichem Umfang. Die bestehenden Leistungsarten sind: die 
Schwangerschafts- und Entbindungsvergütung, das Kinderbetreuungsgeld sowie der Kinder-
betreuungszuschuss. Bei Erhalt dieser Leistungen sind jetzt Rentenversicherungsbeiträge abzuführen, 
und soweit dies günstig ist, wird ihr Betrag bei der Berechnung der Rentenbasis mitberücksichtigt. 

Die Schwangerschafts- und Entbindungsvergütung (terhességi gyermekágyi segély) wird 
während der Schwangerschaft und 24 Wochen (168 Tage) nach der Entbindung gezahlt. Die Leis-
tungen betragen 70% des durchschnittlichen Tagesbruttoverdiensts des Vorjahrs. Das Kinder-
betreuungsgeld (gyermekgondozási díj) kann von einem Elternteil nach Auslaufen der Schwanger-
schafts- und Entbindungsleistungen in Anspruch genommen werden; der Anspruch besteht bis zur 
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Vollendung des zweiten Lebensjahrs des Kindes (maximal 24 Monate). Die Leistungen betragen 
70% des durchschnittlichen Tagesbruttoverdiensts des Vorjahrs mit einer Höchstgrenze vom drei-
fachen Mindestlohn (87 500 Forint monatlich, 2006). Der Kinderbetreuungszuschuss (gyermek-
gondozási segély) wird dem Elternteil ausgezahlt, der bis zur Vollendung des dritten Lebensjahrs 
(maximal 36 Monate) für das Kind sorgt. Der Monatsbetrag entspricht der Mindestaltersrente von 
25 800 Forint (2006), unabhängig von der Zahl der in der Familie lebenden Kinder. 

Im Jahr 2006 wurden die Rentenversicherungsbeiträge für Kinderbetreuungsleistungen von 
den folgenden Parteien entrichtet: 

 

 Leistungsempfänger Arbeitgeber Staat 

Kinderbetreuungsgeld X – X

Kinderbetreuungszuschuss X – X 

 

Arbeitslosigkeit 

Arbeitslose sind im verdienstabhängigen Rentensystem versichert. Alle Erwerbslosigkeits-
zeiten sind als rentenversicherungspflichtige Zeiträume anrechenbar. Die Verdienstmessgröße für 
die Zeit der Erwerbslosigkeit ist die jeweils günstigste: a) der Höhe der Arbeitslosenleistungen 
oder b) des Durchschnittsverdiensts vor und nach der Arbeitslosigkeit. 

In der Zeit des wirtschaftlichen Übergangs wurde vielen älteren Langzeitarbeitslosen eine 
Altersrente aus dem Frühverrentungssystem (Előnyugdíj) gezahlt, doch ist ihre Zahl jetzt nicht 
mehr signifikant. Ältere Arbeitslose können jedoch bei Erfüllung bestimmter Kriterien Frühverren-
tungsleistungen erhalten: wenn sie 140 Tage lang Arbeitslosengeld bezogen haben, das Renten-
alter binnen fünf Jahren erreichen werden, ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld innerhalb eines 
Zeitraums von acht Jahren vor Erreichen des Rentenalters erloschen ist und sie mindestens  
20 Jahre lang in das Rentenversicherungssystem eingezahlt haben. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Ungarn 
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Beitragsprimat

Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

Verdienstabhängiges System

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 56.9 38.4 57.6 76.9 115.3 153.7 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 82.1 59.3 83.1 105.5 135.7 173.7 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 76.9 76.9 76.9 76.9 76.9 76.9 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 95.4 94.3 95.4 105.5 99.2 99.2 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 

Nettorentenvermögen 11.6 12.4 11.6 11.0 9.5 9.1 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 14.3 15.3 14.3 13.6 11.7 11.2 
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Vereinigtes Königreich 

Vereinigtes Königreich: Das 
Rentensystem im Jahr 2006 

Das Vereinigte Königreich besitzt ein kom-
plexes Rentensystem, das staatliche mit privater 
Versorgung kombiniert. Die staatliche Rentenversi-
cherung ruht auf zwei Säulen (einer pauschalen 
Grundrente und einer verdienstabhängigen Zusatz-
rente), die durch ein breites Angebot freiwilliger 
privater Rentensparpläne ergänzt werden. Die meis-
ten abhängig beschäftigten Beitragszahler wechseln 
von der zweiten staatlichen Säule zu einer privaten 
Rentenversicherung in der einen oder anderen 
Form über. Eine einkommensabhängige Leistung 
(pension credit) richtet zusätzliche Aufwendungen 
gezielt auf die bedürftigsten Rentner aus. 

Wesentliche Indikatoren 
Ver. 

Königreich 
OECD

Durchschnittsverdienst GBP 31 500 19 300

 USD 58 000 35 800

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 5.7 7.2

Lebenserwartung Bei der Geburt 79.1 78.9

Im Alter von 65 Jahren 83.3 83.4

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 26.8 23.8

    

Anspruchskriterien 

Die Regelaltersgrenze, die derzeit bei 60 Jahren für Frauen, die bis zum 5. April 1950 geboren 
wurden, und 65 Jahren für Männer liegt, wird im Zeitraum 2010-2020 stufenweise auf 65 Jahre 
angeglichen. Infolge des Pensions Act 2007 wird das Regelalter für die staatliche Rente zwischen 
2024 und 2028 auf 66 Jahre angehoben, danach von 2034-2036 auf 67 Jahre und zwischen 2044 
und 2046 auf 68 Jahre. Das Anspruchsalter für die Garantieeinkommenskomponente (guarantee 
credit) des pension credit beträgt 60 Jahre und wird parallel zur Anhebung der Regelaltersgrenze 
für Frauen in der staatlichen Rentenversicherung erhöht werden. Die neue Gutschrift für Erspar-
nisse (savings credit), eine weitere Komponente des pension credit, steht Männern und Frauen erst 
ab 65 Jahre zur Verfügung. 

Um Anspruch auf die staatliche Grundrente zu haben, müssen für etwa 90% des potenziellen 
Arbeitslebens (39 Jahre für Frauen mit einem Regelrentenalter von 60 Jahren, 44 Jahre für Männer 
und Frauen mit einem Regelalter von 65 Jahren) entweder Sozialversicherungsbeiträge gezahlt oder 
entsprechende Beitragszeiten anerkannt bzw. Gutschriften (credits) angesammelt worden sein. Eine 
anteilsmäßig geminderte Rente steht Personen zur Verfügung, die die Bedingungen für den Bezug 
einer vollen Rente nicht erfüllen, wobei aber eine Mindestversicherungszeit von 25% gegeben sein 
muss (d.h. 10 Jahre für Frauen mit einem Regelrentenalter von 60 Jahren, 11 Jahre für Männer und 
Frauen mit einem Regelalter von 65 Jahren). Durch das Pensions Act 2007 wird die Zahl der erforder-
lichen Beitragsjahre oder credits für eine volle staatliche Grundrente auf 30 reduziert, mit proportional 
gekürzten staatlichen Renten, falls ein Versicherter mindestens ein Jahr Beiträge oder credits vorweisen 
kann, für alle die ab dem 6. April 2010 das staatliche Regelrentenalter erreichen. 

Rentenberechnung 

Grundrente 

Die volle staatliche Grundrente für Alleinstehende lag 2006/2007 bei 84,25 £ pro Woche, 
was fast 14% des Durchschnittsverdiensts entspricht.  
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Verdienstabhängige Rente  

Für die Verdiensttranche zwischen der unteren Einkommensgrenze (4 368 £ jährlich im Zeit-
raum 2006/2007) und dem Niedrigeinkommensschwellenwert (12 500 £) beträgt die Ersatzquote 
40% der Differenz. Die untere Einkommensgrenze entspricht fast 14% und der Niedrigeinkommens-
schwellenwert 40% des Durchschnittsverdiensts. Dies gilt auch für Personen, die Anspruch auf 
den pension credit haben. Das bedeutet, dass Versicherte mit einem Einkommen unter dem Niedrig-
einkommensschwellenwert so behandelt werden, als ob sie dieses Verdienstniveau erreicht hätten. 
In der nächsten Tranche (bei Einkünften bis zu 28 800 £ im Jahr 2006/2007) liegt die Ersatzquote 
bei 10%. Zwischen diesem Einkommensschwellenwert und der oberen Einkommensgrenze beträgt 
die Ersatzquote 20%. Die obere Einkommensgrenze war 2006/2007 mit 33 540 £ angesetzt. Der 
obere Einkommensschwellenwert entspricht rd. 91%, die obere Einkommensgrenze 106% des 
Durchschnittsverdiensts. 

Als Berechnungsgrundlage für die Rentenhöhe dient der Durchschnittsarbeitsverdienst während 
des gesamten Erwerbslebens, wobei die Arbeitsentgelte zurückliegender Jahre entsprechend der 
Lohnentwicklung aufgewertet werden. Nach Renteneintritt ist die Rente dann preisindexiert. 

Auf Grund des Pensions Act 2007 werden ab 2010 die Verdiensttranchen auf zwei reduziert. 
Zwischen der unteren Einkommensgrenze und dem Niedrigeinkommensschwellenwert wird die 
Ersatzquote 40% der Differenz betragen. Zwischen dem Niedrigeinkommensschwellenwert und 
der Obergrenze wird die Ersatzquote bei 10% liegen. Ab einem noch festzulegenden Datum eröffnen 
die Einkommen der ersten Tranche die Anwartschaft auf eine Pauschalleistung in Höhe von 1,60 £ 
wöchentlich für jedes angerechnete Jahr (auf der Basis des Verdiensts der Jahre 2008/2009). Des 
Weiteren wird der Steigerungssatz ab April 2009 durch die Einführung eines Höchststeigerungs-
satzes, der auf 770 £ pro Woche festgelegt wurde, eingefroren. 

Sozialrente 

Der 2003 eingeführte pension credit ist eine steuerfreie wöchentliche Leistung für alle Personen 
ab 60 Jahre, die niedrige Einkommen beziehen. Er garantiert allen Rentnern ein gewisses Mindest-
einkommen. Der pension credit ist vom Einkommen und nicht von Beiträgen zur staatlichen Renten-
versicherung abhängig. Der pension credit besteht aus zwei Elementen: einem garantierten Einkom-
men (guarantee credit) und einer Gutschrift für Ersparnisse (savings credit). Der guarantee credit 
sichert ein Mindesteinkommensniveau, indem er für Personen ab 60 Jahre, deren Einkommen unter 
dem garantierten Standardminimum liegt, eine finanzielle Hilfe bereitstellt. Im Jahr 2006/2007  
betrug diese Leistung 114,05 £ für Alleinstehende und 174,05 £ für Paare (bei Vorliegen von schwe-
rer Behinderung, Betreuungspflichten oder bestimmten Wohnkosten kann sich der Betrag erhöhen). 

Der savings credit ist ein zusätzlicher Betrag für Personen ab 65 Jahre, die nur über geringe 
eigene Rentenersparnisse verfügen. Sie soll den effektiven Leistungsminderungssatz von 100% 
unter den vorhergehenden Systemen auf 40% senken. Personen, deren Einkommen (ohne guarantee 
credit) unter dem Mindesteinkommen des guarantee credit, jedoch über der Bemessungsgrenze 
des savings credit liegt (84,25 £ für Alleinstehende und 134,75 £ für Paare im Jahr 2006/2007), 
erhalten 60% der Differenz zwischen ihrem Einkommen und dem Grenzwert, bis zu einem 
Höchstwert von 17,88 £ für Alleinstehende und 23,58 £ für Paare. Bei Personen, deren Einkommen 
über dem Mindesteinkommen des guarantee credit liegt (die auf diesen also keinen Anspruch 
besitzen), reduziert sich der Höchstsatz des savings credit um 40% ihres Einkommens, das über 
dem garantierten Niveau liegt. 

Freiwillige private Altersvorsorge 

Etwa 47% der abhängig Beschäftigten sind Mitglieder eines betrieblichen Altersvorsorgeplans, 
und etwa 19% verfügen über eine private Altersvorsorge. Da manche Personen in beide Systeme 
einzahlen, beträgt der gesamte Erfassungsgrad der freiwilligen privaten Altersvorsorge 59%. Der in 
der Modellrechnung dargestellte Plan mit Leistungsprimat ergibt eine Rente von einem Achtzigstel 
des letzten Gehalts pro gearbeitetem Jahr, was einem Steigerungssatz von 1,25% entspricht. Bei 
Stellenwechsel wird der Wert der aufgeschobenen Betriebsrente an die Preissteigerung indexiert. 
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Die meisten Betriebsrentenversicherungen des Privatsektors sind allerdings auf Pläne mit 
Beitragsprimat umgestiegen, manche nur für Neuzugänge und andere für sämtliche Mitglieder. Die 
Regierung beabsichtigt außerdem die Einführung eines neuen nationalen Rentensparplans. Nach 
dem gleichen Prinzip wie der neuseeländische KiwiSaver wird dieser Plan einen vorgegebenen 
Beitragssatz von 8% aufweisen, was etwas unter dem Durchschnitt von 9% der bisher existieren-
den Betriebsrentenpläne mit Beitragsprimat liegt. Die Modellrechnung geht von einem Beitrags-
satz von 8% des Arbeitsverdiensts aus. 

Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung 

Vor Erreichung des staatlichen Regelrentenalters wird keine öffentliche Rente gezahlt.  

Spätverrentung 

Bis April 2005 war es möglich, den Bezug der staatlichen Rente bis zu fünf Jahre nach der 
staatlichen Regelaltersgrenze aufzuschieben. Dadurch konnte ein Rentenzuschlag in Höhe von 
etwa 7,4% pro Jahr erworben werden. Seit April 2005 gilt diese Zeitgrenze nicht mehr, und der 
Rentenzuschlag wurde auf 10,4% pro vollem Jahr des Aufschubs erhöht. Außerdem wurde die 
Möglichkeit eingeführt, sich nach Beendigung der verlängerten Erwerbstätigkeitsphase stattdessen 
für eine zu versteuernde Einmalzahlung bei Renteneintritt zu entscheiden, vorausgesetzt dass der 
Aufschub mindestens zwölf aufeinanderfolgende Monate beträgt. Die Einmalzahlung besteht aus 
der während der Dauer des Rentenaufschubs nicht in Anspruch genommenen staatlichen Rente 
zuzüglich einer garantierten Verzinsung von mindestens 2 Prozentpunkten über dem Repo-Satz 
(Eckzins der Bank von England). Die Entscheidung ist zu treffen, wenn die staatliche Rente 
schließlich in Anspruch genommen wird. 

Kinderbetreuung 

Beide Säulen des staatlichen Rentensystems (staatliche Grundrente und staatliche Zusatzrente) 
rechnen Kinderbetreuungszeiten an. Dies gilt sowohl für Personen, die in dieser Zeit nicht arbeiten, 
als auch für solche, deren Arbeitsverdienst unter der Bemessungsgrenze liegt und die deshalb 
keine Beiträge zahlen. Für die staatliche Grundrente firmiert diese Komponente unter dem Namen 
Home Responsibilities Protection (HRP) und erfasst Jahre, in denen mindestens ein Kind unter 16 
Jahren betreut wurde. HRP reduziert die notwendigen Beitragsjahre zum Bezug einer Vollrente, so 
dass bei ausreichender HRP nur 20 Erwerbsjahre (unter Berücksichtigung von Jahren, in denen 
möglicherweise die Beiträge zur staatlichen Altersvorsorge gutgeschrieben wurden) notwendig 
sind, um Anspruch auf eine Vollrente zu erhalten. Für die staatliche Zusatzrente werden die  
Betreuungsjahre bei Kindern bis zu sechs Jahren angerechnet; für die betreuenden Eltern wird ein 
fiktives Einkommen entsprechend der Mindesteinkommensgrenze angenommen: 12 500 £ pro Jahr 
im Jahr 2006/2007. 

Dank des Pensions Act 2007 können Personen, die nach dem Jahr 2010 die Regelaltersgrenze 
der staatlichen Renten erreichen, Ansprüche auf die staatliche Zusatzrente erwerben, wenn sie 
Kinder bis zum Alter von 12 Jahren betreuen. 

Arbeitslosigkeit 

Zeiträume der Arbeitslosigkeit, in denen Arbeitslosenunterstützung oder Sozialhilfe bezogen 
wurde, werden auf die staatliche Grundrente angerechnet. Für dieselben Zeiträume werden hingegen 
keine Ansprüche im Rahmen der staatlichen Zusatzrente erworben. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Vereinigtes Königreich 
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Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

GutschriftVerdienstabhängiges System Mindestrente Grundrente

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 28.4 25.5 27.5 30.8 32.0 32.0 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 38.2 34.5 37.0 40.9 42.2 42.2 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 33.5 51.0 36.6 30.8 21.3 16.0 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 44.3 63.8 48.0 40.9 29.2 22.8 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 4.5 6.8 4.9 4.1 2.9 2.1 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 5.2 7.8 5.6 4.7 3.3 2.5 

Nettorentenvermögen 4.4 6.8 4.8 4.0 2.8 2.1 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 5.1 7.8 5.5 4.6 3.2 2.4 
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Vereinigte Staaten 

Vereinigte Staaten: Das Rentensystem  
im Jahr 2006 

Für die staatliche Rentenversicherung (social 
security) gilt eine progressive Rentenformel. Zusätz-
lich gibt es eine bedürftigkeitsgeprüfte Renten-
aufbesserungszahlung für Rentner mit geringem 
Einkommen. 

 

Wesentliche Indikatoren 
Ver. 

Staaten 
OECD 

Durchschnittsverdienst USD 39 400 35 800 

 USD 39 400 35 800 

Öffentl. Rentenausgaben In % des BIP 6.0 7.2 

Lebenserwartung Bei der Geburt 77.8 78.9 

Im Alter von 65 Jahren 83.6 83.4 

Bevölkerung über 65 Jahre In % der Erwerbsbevölkerung 20.8 23.8 

Anspruchskriterien 

Die Regelaltersgrenze (auch normales Rentenalter bzw. NRA genannt) lag 2006 bei 66 Jahren 
und wird schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Der Anspruch auf Rentenversicherungsleistungen 
hängt von der Zahl der Beitragsjahre ab, wobei eine Mindestversicherungszeit von 10 Jahren voraus-
gesetzt wird. Eine Frühverrentung mit Leistungsminderung ist ab dem Alter von 62 Jahren möglich. 

Rentenberechnung 

Verdienstabhängige Rente 

Die Rentenformel ist progressiv. So beträgt die Ersatzquote für die ersten monatlichen 
656 US-$ des anrechnungsfähigen Durchschnittsverdiensts 90%. Für die Einkommenstranche 
zwischen 656 US-$ und 3 955 US-$ pro Monat gilt eine Ersatzquote von 32%. Diese Schwellen-
werte entsprechen 20% bzw. 121% des Durchschnittsverdiensts. Zwischen dem höheren Schwel-
lenwert und der oberen Bemessungsgrenze beträgt die Ersatzquote 15%. Eine Zusatzleistung in 
Höhe von 50% gibt es für Ehepaare in Fällen, wo der Zweitverdiener einen geringeren Renten-
anspruch erworben hat, sowie für jedes unterhaltsberechtigte Kind. 

Die Arbeitsentgelte früherer Jahre werden bis zum Alter von 60 Jahren entsprechend der  
gesamtwirtschaftlichen Lohnentwicklung aufgewertet. Für nach Vollendung des 60. Lebensjahrs 
erzielte Arbeitsverdienste sind keine Anpassungen vorgesehen. Bei der Berechnung der Grund-
leistung wird ein Rentenbezug mit 62 Jahren unterstellt. Anschließend wird diese Leistung ent-
sprechend der Preisentwicklung angepasst. Berechnet wird der Rentenwert auf der Basis des 
Durchschnittsverdiensts der 35 Versicherungsjahre mit den höchsten Einkünften (nach Wertanpas-
sung), wobei auch Jahre ohne Arbeitsverdienst berücksichtigt werden, falls dies zum Erreichen der 
35 Versicherungsjahre notwendig ist. 

Die Bemessungsgrenze sowohl für die Beiträge als auch die Leistungen liegt bei 94 200 US-$ 
im Jahr, was 239% des Durchschnittsverdiensts entspricht, und wird jährlich entsprechend dem 
gesamtwirtschaftlichen Lohnwachstum aktualisiert. 

Die laufenden Rentenzahlungen werden der Preisentwicklung angepasst. 

Mindestrente 

Die Sozialversicherung sieht eine Mindestrente vor. Personen, die weniger als einen  
bestimmten Mindestbasisversicherungsbetrag beziehen, erhalten eine Mindestrente, deren Höhe 
von der Gesamtzahl der Versicherungsjahre abhängt und zwischen 33 US-$ bei 11-jähriger Ver-
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sicherungszeit und 683 US-$ bei 30-jähriger Versicherungszeit schwankt. Die Grenze für den 
Bezug dieser Mindestrente lag 2006 bei 10 485 US-$ bzw. 27% des Durchschnittsverdiensts. 
(Formell definiert wird die Grenze als 15% der Beitrags- und Leistungsbasis nach dem „alten 
Gesetz“.) Die Mindestrente hat keine Auswirkungen auf die Ergebnisse der Modellrechnungen, da 
die betroffene Verdienststufe unter den in den Rechnungen zu Grunde gelegten Zahlen liegt. 

Sozialrente 

Die Vereinigten Staaten bieten älteren Menschen bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen an, die 
unter der Bezeichnung zusätzliches Sozialeinkommen (supplemental security income – SSI)1 
bekannt sind. Über 65-jährige Personen ohne anspruchsberechtigten Ehepartner haben je nach 
Vermögenslage und sonstigen Einkommen u.U. Anspruch auf Leistungen von bis zu 7 236 US-$ 
pro Jahr. Wenn beide Ehepartner anspruchsberechtigt sind, liegen die Leistungen bei 10 848 US-$ 
(33% mehr als für Alleinstehende). Diese Leistungssätze entsprechen jeweils rd. 18% bzw. 28% 
des nationalen Durchschnittsverdiensts. Die Leistungen sind preisindexiert. 

Die Vermögenskriterien sind streng: Für Personen ohne anspruchsberechtigten Ehepartner 
gelten Vermögensobergrenzen von 2 000 US-$, für anspruchsberechtigte Ehepaare von 3 000 US-$, 
wobei persönlicher Besitz, Wohneigentum, ein Auto, Sterbe- und Lebensversicherung (beide bis 
zu einem Wert von 1 500 US-$) ausgenommen sind. Bei der Berechnung des Anspruchs bleibt ein 
kleiner Betrag (20 US-$ pro Monat) unberücksichtigt. Die Rentenleistung wird dann zu 100% vom 
Einkommensanteil, der die genannten Obergrenzen übersteigt, entzogen. 

Erschwert wird die Analyse durch die Tatsache, dass Bundesstaaten das auf Bundesebene 
festgelegte Minimum ergänzen können. Während 8 Bundesstaaten nur das auf Bundesebene fest-
gelegte Minimum zahlen, verwalten 29 Bundesstaaten ihr eigenes System, 9 Bundesstaaten bieten 
Zusatzleistungen an, die ausschließlich von der Social Security Administration auf Bundesebene 
verwaltet werden, und 6 bieten Zusatzleistungen an, die sowohl von dem jeweiligen Bundesstaat 
als auch von der Social Security Administration verwaltet werden. Im Durchschnitt betragen die 
Zusatzzahlungen in den 15 Bundesstaaten mit Verwaltung durch die Social Security Administration 
29% des Höchstbetrags der Leistungen auf Bundesebene für alleinstehende Rentner und 50% für 
Rentnerpaare2. Zu beachten ist, dass diese Zusatzzahlungen in der Modellrechnung unberücksichtigt 
bleiben. 

Freiwillige private Altersvorsorge 

Rund 46% der Beschäftigten sind Mitglied eines betrieblichen Altersvorsorgeplans, und rd. 35% 
verfügen über eine private Altersvorsorge. Da manche Personen in beide Systeme einzahlen, beträgt 
der Erfassungsgrad der freiwilligen privaten Altersvorsorge insgesamt 58%. Systeme mit Beitrags-
primat sind inzwischen deutlich weiter verbreitet. Die Befunde deuten darauf hin, dass die Beitrags-
sätze (Arbeitnehmer und Arbeitgeber) im Durchschnitt bei rd. 9% des Arbeitsverdiensts liegen. 

Eine Minderheit der Arbeitnehmer verfügt weiterhin über betriebliche Altersvorsorgepläne mit 
Leistungsprimat. Auf der Grundlage einer nationalen Erhebung über solche Vorsorgepläne wird in 
der Modellrechnung von einem Steigerungssatz in Höhe von 1% pro Beitragsjahr ausgegangen. 

Abweichende Erwerbsbiografien 

Frühverrentung 

Ein vorzeitiger Renteneintritt ist ab dem Alter von 62 Jahren möglich, allerdings mit  
versicherungsmathematischen Abschlägen bei der Rentenhöhe. Für jedes Jahr des vorzeitigen 
Rentenbezugs verringert sich die Rente um 6 %. Nach drei Jahren reduziert sich der Abschlag 
jedoch auf 5%. Dies gilt für Rentner mit einem normalen Rentenalter (NRA) von über 65 Jahren. 
Für Versicherte, die ihre Rente 2006 mit 62 Jahren in Anspruch nehmen konnten, beträgt das NRA 
66 Jahre. Das normale Rentenalter wird schrittweise angehoben, so dass es für Personen, die im 
Jahr 2022 rentenanspruchsberechtigt werden, bei 67 Jahren liegen wird. 
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Spätverrentung 

Ein Rentenaufschub nach Erreichen des normalen Rentenalters ist möglich, und für die Zeit 
des aufgeschobenen Rentenbezugs bis zur Vollendung des 70. Lebensjahrs werden zusätzliche 
Rentenansprüche gewährt. Der versicherungsmathematische Zuschlag belief sich 2006 auf 7,5% 
pro Jahr des aufgeschobenen Rentenbezugs. Ab 2008 wird er sich auf 8% erhöhen. 

Es ist auch möglich, den Rentenbezug mit einer Erwerbstätigkeit zu kombinieren, wobei eine 
Verdienstprüfung durchgeführt wird. Für Personen, die ihr NRA noch nicht erreicht haben, verringert 
sich die Rente um 50% des Verdienstanteils, der 12 480 US-$ übersteigt. Für Arbeitskräfte, die ihr 
NRA erreicht haben, werden keine verdienstabhängigen Abzüge mehr vorgenommen. 

Kinderbetreuung 

Es gibt keine Vorschriften über die Anrechnung von Kinderbetreuungszeiten (außer für  
Arbeitskräfte, die sich in jüngeren Jahren eine Behinderung zuziehen; diese können Kinder-
betreuungsjahre bei der Berechnung ihrer Leistungen ausklammern). 

Arbeitslosigkeit 

Es gibt keine Vorschriften über die Anrechnung von Zeiten der Arbeitslosigkeit. Allerdings 
können solche Zeiten bei der Berechnung des Arbeitsverdiensts zu Leistungszwecken in vielen 
Fällen unberücksichtigt bleiben, da nur die 35 Jahre mit den höchsten Einkünften in die Berech-
nung eingehen. Zeiträume der Behinderung werden aus den berücksichtigten 35 Verdienstjahren 
ausgeklammert. 

 

 

Anmerkungen 

1. SSI-Leistungen werden auch anspruchsberechtigten Blinden bzw. behinderten Personen gezahlt. 

2. Als blind bzw. behindert eingestufte Personen sind hiervon ausgenommen. 
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Ergebnisse des Rentenmodells: Vereinigte Staaten 
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Verdienstabhängiges System

Relatives Bruttorentenniveau Bruttoersatzquote

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Netto

Relatives Netto- und Bruttorentenniveau Netto- und Bruttoersatzquote

Brutto

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts

Individuelles Arbeitsentgelt, Anteil des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts  

 

Männer Median-
verdiener 

Individuelles Arbeitsentgelt,  
Vielfaches vom Durchschnitt 

Frauen (falls abweichend) 0.5 0.75 1 1.5 2 

Relatives Bruttorentenniveau 34.7 25.2 31.9 38.7 51.2 57.5 
(In % des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts)       

Relatives Nettorentenniveau 40.1 29.1 36.9 44.8 59.2 66.5 
(In % des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttoersatzquote 40.8 50.3 42.6 38.7 34.1 28.8 
(In % des individuellen Bruttoarbeitsentgelts)       

Nettoersatzquote 47.1 57.9 49.2 44.8 39.5 33.3 
(In % des individuellen Nettoarbeitsentgelts)       

Bruttorentenvermögen 5.8 7.2 6.1 5.5 4.9 4.1 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 6.8 8.3 7.1 6.4 5.7 4.8 

Nettorentenvermögen 5.8 7.2 6.1 5.5 4.9 4.1 
(Vielfaches des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts) 6.8 8.3 7.1 6.4 5.7 4.8 
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